
Änderungsantrag Nr.
TE002 

Beantragt von
Vincent Thenhart 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A: §2 (1) der Bundessatzung die Zahl 
"16" durch die Zahl "14" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt.

Neue Fassung: 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, die das 14. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt.

Es soll das Mindestalter für den Eintritt in die Partei nach §2 (1) 
von 16 Jahre auf 14 Jahre gesenkt wird. 

Die Partei steht für junge Politik, deswegen sollten wir jungen 
Menschen nicht den Eintritt in die Partei verwehren. 14 Jahre ist ein 
angemessenes Alter und steht auch nicht in Konflikt mit dem 
Parteiengesetz. Viele Jugendliche möchten auch lieber gleich der 
Partei beitreten, anstatt den Jungen Piraten, hiermit wird ihnen eine 
Möglichkeit geschaffen. 

Achtung Kollisionen

nicht eingereicht: Antragsfabrik/Mindestalter_II

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Ven
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mindestalter_II
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE005 

Beantragt von
Vincent Thenhart 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, dass §3 (6) gestrichen wird. 

Alte Fassung: 

(6) Jeder Pirat erhält einen Mitgliedsausweis.

Neue Fassung: 

<(6) Gestrichen>

Begründung

Der Mitgliedsausweis ist nicht fälschungssicher, somit hat er keinen 
Wert für eine Akkreditierung o. ä., er ist lediglich ein kleines 
Gimmick. So können auch Herstellungskosten gespart werden. 

Achtung Kollisionen

nicht eingereicht: 

Antragsfabrik/Mitgliedsausweis I 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:VincNW
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsausweis_I
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE006 

Beantragt von
Vincent Thenhart 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §5 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, dass in §5 (2) die Rückgabe des Mitgliedsausweises 
gestrichen wird. 

Alte Fassung: 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis 
zurückzugeben. Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht 
nicht.

Neue Fassung: 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung von Beiträgen.

Begründung

Die Ausweise sind nicht fälschungssicher und dienen auch nicht zur 
Identifizierung, es ist somit nutzlos die Mitgliedsausweise von 
Mitgliedern, welche die Mitgliedschaft beendigen, einzusammeln. 
Außerdem wird dadurch Verwaltungsaufwand eingespart. 

Achtung Kollisionen

TE005 Antragsfabrik/Mitgliedsausweis II

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Ven
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsausweis_II
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE007 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (4) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, die im §4 Absatz 4 die Wörter "seinen der Partei 
angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat" durch die Wörter 
"Mitglied im zuständigen Gebietsverband ist" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat seinen 
der Partei angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat und mit 
seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand 
ist. (Aktives Wahlrecht)

Neue Fassung: 

(4) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat 
Mitglied im zuständigen Gebietsverband ist und mit seinen 
Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. 
(Aktives Wahlrecht)

Achtung Kollisionen

Passives Wahlrecht bei Zahlungsverzug 

Da bezüglich der Mitgliedschaft Gliederungswahlfreiheit herrscht 
[= man muss nicht in dem Verband, in dem man seinen [Haupt]
Wohnsitz hat, Mitglied werden], ist es widersprüchlich, nur am 
angegebenen Wohnsitz auch Wahlrecht zu haben; eine Mitgliedschaft 
ohne Wahlrecht ist schließlich recht nutzlos. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Yuri
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Passives_Wahlrecht_bei_Zahlungsverzug
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE008 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, das im §2 folgender neuer Absatz mit der nächst 
höheren freien Absatznummer hinzu gefügt wird: 

Für Piraten, die gleichzeitig Mitglied bei den Jungen Piraten sind, 
verringert sich der Mitgliedsbeitrag bei der Piratenpartei um die 
Höhe des Mitgliedsbeitrags der Jungen Piraten. Es muss jedoch 
mindestens ein Beitrag in der Höhe von Dreivierteln des ermäßigten 
Mitgliedsbeitrags der Piratenpartei Deutschland gezahlt werden.

Begründung

Für Piraten, die sowohl Mitglied bei der Piratenpartei Deutschland 
als auch den Jungen Piraten sind, wird eine Ermäßigung des 
Mitgliedsbeitrags beantragt. Dies soll zum nächsten Geschäftsjahr 
gelten. 

Momentan zahlen Doppelmitglieder nur den Beitrag an die Piratenpartei 
[die JuPis erlassen in diesem Fall den Beitrag], um insbesondere 
jüngeren Piraten eine einfachere Möglichkeit zu geben, sich auch in 
der Jugendorganisation zu engagieren. Um den JuPis den Einzug des 
Mitgliedsbeitrags zu ermöglichen und [potentielle] Piraten nicht 
doppelt zu belasten und Zugehörigkeit zu zeigen, sowie nicht 
miteinander um Mitglieder zu konkurrieren, aber gleichzeitig den 
JuPis bessere finanzielle Planung & Autonomie zu ermöglichen, soll 
dieser Passus dienen. 

Der ursprüngliche Antrag wurde in dieser Art veraendert auf Hinweis 
des Landesverbands Bayern. Würden die JuPis direkt Geld von der PP 
erhalten, so wären sie eventuell keine unabhängige Organisation mehr. 
Dies könnte mitunter verschiedene negative Implikationen mit sich 
ziehen - so u.a. die Nichtanerkennung als NGO/'Nicht-Partei' [wichtig 
bei Veranstaltungen, auf denen Parteienbeteiligung unerwünscht ist]. 

Zudem fällt Geld, dass die Partei an einen externen Verein zahlt, 
sowieso aus der Parteienfinanzierung heraus. Es würde also durch 
diese umgekehrte Regelung kein direkter Nachteil entstehen. 

Selbstverständlich planen die JuPis nicht, ihren Beitrag über den der 
Piraten zu erhöhen. Dieser Passus steht nur zur Sicherheit drin. Der 
Mindestbeitrag wurde so festgelegt, da die JuPis auch eine [jedoch 
individuelle, nicht festgesetzte] Ermäßigung anbieten. Dieser 
ermäßigte Beitrag dürfte aber wiederum unter dem ermäßigten Beitrag 
der Piraten liegen [so dass letztendlich 8€ + x€ <= 12€]. Warum der 
Betrag nicht hardgecodet ist, dürfte auf der Hand liegen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Yuri
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Sofern der sonstige Antrag 1 [Anerkennung der JuPis als offizielle 
Jugendorganisation der Piraten] angenommen wird, werden die meisten 
Landesverbände auch eine Mitgliedschaft bei den JuPis auf ihren 
Mitgliedsanträgen einfügen. 

+ finanzielle Autonomie der Jungen Piraten
+ gelten dadurch weiterhin als unabhängige Organisation
- doppelte Verwaltung [JuPis & Piraten müssen Beitraege einziehen] 

Achtung Kollisionen

nicht direkt, aber die Annahmen des Antrags würden durch verschiedene 
SÄA verändert werden: 

• Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag   
• Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen   
• Antragsfabrik/FO_-_Mitgliedsbeitrag   
• Antragsfabrik/Beitragsminderung_bei_JuPis_Mitgliedschaft 
• Antragsfabrik/Neue Mitgliedsbeitragsstruktur   
• Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen   (nur Entwurf!) 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitr%C3%A4ge_streichen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/FO_-_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag


Änderungsantrag Nr.
TE009 

Beantragt von
Michael Ebner 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, Absatz 5 (Bundesparteitag als Berufungsinstanz) zu 
streichen. 

Alte Fassung: 

(5) Die Berufungsinstanz nach dem Bundesschiedsgericht ist für den 
Fall, dass das Bundesschiedsgericht die erste Instanz ist oder 
handlungsunfähig ist, der Bundesparteitag.

Neue Fassung: 

<gestrichen>

Begründung

Die Vorstellung, ein Bundesparteitag könnte ein 
Schiedsgerichtsverfahren durchführen, das rechtstaatlichen 
Grundsätzen genügt, ist abwegig. 

Anmerkung: Schiedsgerichtsurteile können vor staatlichen Gerichten 
angefochten werden. Diese beschränken sich jedoch auf Überprüfung der 
Einhaltung von Verfahrensregeln und der Vertretbarkeit der 
Ergebnisse. (siehe auch Ipsen, Kommentar zum PartG, § 14, Rn 2 ganz 
unten) 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Michael_Ebner
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE011 

Beantragt von
Tobias Zawisla 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 Absatz (1) und (2) und Abschnitt 
B: §2 Absatz (6) und (7) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A der Satzung die Absätze 1 und 2 des 
§7 durch folgende zu ersetzen: 

(1) Die Partei gliedert sich in Landesverbände. Die Landesverbände 
können nach ihren örtlichen Bedürfnissen Untergliederungen 
schaffen. Innerhalb der staatsrechtlichen Grenzen eines Landes gibt 
es nur einen Landesverband.
(2)Ein Landesverband darf nicht Gliederungen anderer Landesverbände 
an sich ziehen. Sollte keine Regelung in der Satzung des jeweiligen 
Landesverbandes getroffen sein, so untergliedert sich dieser in 
Bezirksverbände, Kreisverbände und Ortsverbände die deckungsgleich 
mit den politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Landkreise 
beziehungsweise der kreisfreien Städte und Gemeinden sind. Das 
bilden eines Kreisverbandes aus mehreren Landkreisen ist gestattet.

Ferner wird beantragt im Abschnitt B der Satzung den Absatz 6 des §2 
folgendermaßen neu zufassen: 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%.

Ebenfalls wird beantragt den Absatz 7 des §2 im Abschnitt B Ersatzlos 
zu streichen. 

Begründung

Bezirke gibt es nicht in jedem Bundesland und wenn sind sie teilweise 
sehr unpraktisch für die Arbeit vor Ort. Multikreisverbände sind bei 
unserer Größe sinnvoller als Einzelkreisverbände und daher muss 
Rechtssicherheit geschaffen werden, auch wenn die AG Recht den 
Pargraph bereits jetzt so auslegt das Multikreisverbände möglich 
sind. Die Landesverbände kennen die Gegebenheiten in ihrem Bundesland 
am besten und sollten dies selbst regeln dürfen. 

Desweiteren muss ein Teil der Finanzordnung geändert werden, da diese 
auch den LV überlassen werden sollten. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Natural
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Alte Fassung Satzung: 

Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in Orts-, 
Kreis- und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit den politischen 
Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden sind.

Alte Version Finanzordnung: 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. (7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach 
Abs. 6 kein für das Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, 
fällt der ihm zustehende Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt 
für einen nicht existierenden zuständigen Kreisverband.

Neue Version: 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. (7) - gestrichen - 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Gliederung_Stadtstaaten 
Antragsfabrik/Untergliederung_der_Landesverbände 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Untergliederung_der_Landesverb%C3%A4nde
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gliederung_Stadtstaaten


Änderungsantrag Nr.
TE012 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt A der Satzung im Abschnitt 5 die Zahl 
40 durch die Zahl 35 zu ersetzen sowie ", 5% erhält der 
Bundesverband" durch "für sich sowie zusätzlich 5%" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 
40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält der 
Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei.

Neue Fassung: 

Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 
35% des Beitrags erhält der Bundesverband für sich sowie zusätzlich 
5% zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei.

Die 5% fuer PPI sollen vom Anteil des Bundes abgehen. Die Aenderung 
tritt ab dem naechsten Geschaeftsjahr in Kraft. 

Momentan ist die Formulierung zumindest missverständlich - sollte der 
Beitrag extra zu den 40% hinzukommen, wird sogar mehr verteilt, als 
es gibt, da in den nächsten Abschnitten weitere 60% verteilt werden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung der Beitrags an PP-Int 
Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehe
nde_Gliederung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Yuri
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehende_Gliederung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehende_Gliederung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Streichung_der_Beitrags_an_PP-Int
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE014 

Beantragt von
Tessarakt 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §3 (2) und §4 (1) und §4 (3) 

Beantragte Änderungen

Die Änderung betrifft die Bezeichnung "Angeklagter" und den Begriff 
"Anklageschrift" in der SGO. 

Änderungen: 

• In § 3 Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort "Angeklagter" geändert in 
"Beklagter". 

• In § 3 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort "Anklageschrift" geändert in 
"Klageschrift". 

• In § 4 Abs. 1 wird das Wort "Angeklagten" geändert in 
"Beklagten". 

• In § 4 Abs. 3 wird jeweils das Wort "Anklageschrift" geändert 
in "Klageschrift". 

• In § 4 Abs. 3 wird das Wort "Angeklagten" geändert in 
"Beklagten". 

Begründung

Die SGO verwendet Begriffe, die dem Strafverfahren entlehnt sind. Die 
üblichen Prozesse bei den Schiedsgerichten sind eher dem 
Verwaltungsprozeß vergleichbar. Dort sind wie im Zivilprozeß die 
Begriffe "Kläger" und "Beklagter" üblich. Dasselbe gilt für 
"Anklageschrift" bzw. "Klageschrift". 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tessarakt
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE015 

Beantragt von
Hase 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt an Absatz 2 des §7 im Abschitt A folgender Satz 
angefügt wird: 

Landesverbände, die nur eine Gemeinde umfassen, regeln die Grenzen 
von Untergliederungen in ihrer der Satzung.

Begründung

Aktuelle Fassung 

(2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in 
Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit den 
politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden sind.

Die aktuelle Formulierung der Satzung lässt in Berlin, das in 
identischen Grenzen Land, Stadt, Regierungsbezirk und Gemeinde ist, 
keine Bezirksverbände oder andere Untergliederungen zu. Ich verstehe 
den Geist der Satzung so, dass sie auch für Berlin eine 
Untergliederung zulassen will, die beantragte Formulierung lässt dies 
auch formal zu. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Gliederungsautonomie 
Antragsfabrik/Untergliederung_der_Landesverbände 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Hase
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Untergliederung_der_Landesverb%C3%A4nde
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gliederungsautonomie
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE016 

Beantragt von
Fizz 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt die Worte und die Pflicht aus Abschnitt A §4 Abs. 1 
zu streichen. 

Begründung

Aktuelle Version: 

(1) Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser 
Satzung und der Satzung seines Landesverbandes die Zwecke der 
Piratenpartei Deutschland zu fördern und sich an der politischen 
und organisatorischen Arbeit der Piratenpartei Deutschland zu 
beteiligen.

Neue Version: 

(1) Jeder Pirat hat das Recht, im Rahmen dieser Satzung und der 
Satzung seines Landesverbandes die Zwecke der Piratenpartei 
Deutschland zu fördern und sich an der politischen und 
organisatorischen Arbeit der Piratenpartei Deutschland zu 
beteiligen.

Dieser Absatz entspricht einfach nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten. Niemand kann zur Mitarbeit genötigt werden, und wer es 
möchte sollte auch einfach Mitglied sein und seinen Beitrag zahlen 
können, damit ist uns auch schon geholfen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Fizz
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE017 

Beantragt von
Tessarakt 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §4 - neuer Absatz 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt C §4 folgenden Absatz Nummer 
hinzuzufügen und mit der nächst freien Nummer zu versehen: 

Neue Version: 

Das Gericht kann durch Beschluss eines seiner Mitglieder als 
Berichterstatter für ein bestimmtes Verfahren benennen. Dieser 
nimmt dann die Aufgaben wahr, die nach den Absätzen 5 bis 7 dem 
Vorsitzenden Richter übertragen sind.

Begründung

Die Arbeitsbelastung des BSG nimmt rapide zu. Der Vorsitzende kann 
die genannten Aufgaben nicht in allen Verfahren erledigen. Das Urteil 
an sich wird weiterhin durch das Gericht als Ganzes gefällt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tessarakt
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE018 

Beantragt von
Tessarakt 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 - neuer Absatz 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, nach Absatz 1 folgenden Absatz 1a hinzuzufügen: 

Neue Version: 

(1a) Die zuständige Gliederung stattet das Schiedsgericht mit den 
Sachmitteln aus, die es für seine Arbeit benötigt. Sie stellt dem 
Schiedsgericht ein Budget zur Verfügung, aus dem es in eigener 
Verantwortung Anschaffungen tätigen kann.

Begründung

Die Schiedsgerichte benötigen für ihre Arbeit zumindest die 
einschlägige Fachliteratur. Auch Klausurtagungen wären der 
Arbeitseffizienz sicherlich förderlich. Die Bereitstellung eines 
eigenverantwortlich zu verwaltenden Budgets sichert die 
Unabhängigkeit der Schiedsgerichte. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tessarakt
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE020 

Beantragt von
Idee, BorisK 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (2) [Streichung] 

Beantragte Änderungen

Der BPT 2010.1 möge beschließen, dass § 4 Absatz 2 der Bundessatzung 
- 1 Abschnitt A: Grundlagen gestrichen wird: 

(2) Interna können per mehrheitlichem Beschluss als Verschlusssache 
deklariert werden. Über Verschlusssachen ist Verschwiegenheit zu 
wahren. Verschlusssachen können per mehrheitlichem Beschluss von 
diesem Status befreit werden.

Begründung

Die Piratenpartei steht für Transparenz. Unliebsame Beschlüsse und 
Debatten zu Sach- und Personalfragen gehören nunmal auch zu den 
PIRATEN wie beliebte. Andere Parteien haben in ihren Bundessatzungen 
auch nicht diese "Klausel". Sind sie die transparenteren? 

In vielen Landessatzungen wurde die Interna-Klausel nicht übernommen. 
Haben die LVs weniger wichtige Sachen? 

Außerdem würde derjenige, der in Interna verwickelt ist, erpressbar, 
wenn die Verschwiegenheit nur einseitig nicht gewahrt würde oder 
etwas "durchsickert", das eine Person z.B. einen Amtsträger wie den 
Vorstandsvorsitzenden zu einer Handlung "motiviert", die er ohne die 
"Erpressung" nicht gemacht hätte. 

(weitere Gründe: Sonst. Antrag Offenlegung von Interna Teil 1 Sonst. 
Antrag Offenlegung von Interna Teil 2) 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Offenlegung_der_Interna_Teil_2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Offenlegung_der_Interna_Teil_2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Offenlegung_Interna
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung#.C2.A7_4_-_Rechte_und_Pflichten_der_Piraten
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Änderungsantrag Nr.
TE021 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt B §2 Absatz 2 die Wörter "3 € pro 
Monat" in "1/12 pro Monat des für dieses Mitglied zu zahlenden 
Jahresbeitrags" zu ändern. 

Begründung

Alte Fassung: 

Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet.

Neue Fassung: 

Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 1/12 pro Monat des für dieses 
Mitglied zu zahlenden Jahresbeitrags zu berechnen. Die Berechnung 
des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend 
mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet.

Auch ein Mitglied mit ermäßigtem Beitrag müßte laut der aktuellen 
Fassung 3€ pro Monat bezahlen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen 
Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Beitragsermäßigung_II (nicht eingereicht!) 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
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Änderungsantrag Nr.
TE023 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt B §7 der Satzung folgende Absätze mit 
den nächst freien Absatznummern hinzuzufügen: 

Bei einzelnen Sachspenden oder Geldspenden im Wert von mindestens 
1.000,- Euro erfolgt eine zeitnahe Veröffentlichung durch den 
Schatzmeister der einnehmenden Gliederung. Veröffentlicht wird der 
Zeitpunkt der Spende, der Spender, die Höhe der Spende und die 
einnehmende Gliederung.

und 

Einmal im Jahr erfolgt die Veröffentlichung derjenigen Spenden, die 
im letzten Jahr kumuliert einen Wert von mindestens 1.000,- Euro 
erreichten. Veröffentlicht wird der Spender, die Höhe der Spende 
und die einnehmende Gliederung.

Begründung

Dieser Antrag ist als Alternative zum Antrag "Verbot von 
Firmenspenden" gedacht. Um die innerparteiliche Transparenz auch in 
Zukunft zu gewährleisten, sollten größere Spenden (auch und gerade 
von Unternehmen) bekannt gemacht werden. Solche Spenden zu verbieten 
ist unpraktikabel, besser ist deren Veröffentlichung z.B. im Wiki. 
Mit Absatz 7 sind jeweils Einzelspenden gemeint, eine Bündelung 
erfolgt einmal pro Jahr nach Absatz 8. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE024 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (1) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, den Abschnitt A §3 Absatz 1 wie folgt zu ändern: 

Alte Fassung: 

(1) Die Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland wird auf 
Grundlage dieser Satzung erworben. Die Mitgliedschaft wird zunächst 
unmittelbar bei der Bundespartei erworben. Nach der Gründung 
niederer Gliederungen wird 

- die Mitgliedschaft bei der niedrigsten Parteigliederung erworben, 
die den nach Abs. 3 Satz 2 bestimmten Wohnort umfasst. 

- jeder Pirat entsprechend seinem angezeigten Wohnsitz automatisch 
Mitglied dieser Gliederung.

Neue Fassung: 

(1) Die Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland wird auf 
Grundlage dieser Satzung erworben. Die Mitgliedschaft wird 
automatisch bei der niedrigsten Parteigliederung erworben, die den 
nach Abs. 3 Satz 2 bestimmten Wohnort umfasst. Dies gilt auch bei 
Neugründungen von niedrigeren Parteigliederungen.

Begründung

Es gibt mittlerweile in jedem Land zumindest einen Landesverband, 
vielerorts sogar schon Bezirks- oder Kreisverbände. Es ist nicht mehr 
notwendig, daß neue Mitglieder direkt beim Bundesverband Mitglied 
werden. Außerdem sollte immer bei der niedrigsten Gliederung die 
Mitgliedschaft bestehen, auch wenn erst später z.B. Ortsverbände oder 
Kreisverbände gegründet werden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Freie_Wahl_der_Gliederung_bei_Aufnahme 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Freie_Wahl_der_Gliederung_bei_Aufnahme
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE027 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, den Abschnitt A §6 Absatz 3 wie folgt zu ändern: Die 
Worte "bis auf den Ausschluss" werden durch "Verwarnung und Verweis" 
ersetzt. Die Worte "Den Antrag auf Ausschluß" werden ersetzt durch 
"Den Antrag auf Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der 
Partei". 

Begründung

Alte Fassung: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das 
hierüber entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer 
Stufe ist zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden 
Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der 
Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung 
seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts 
ausschließen. Der Vorstand muss dem Mitglied den Beschluss der 
Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter Angabe von Gründen mitteilen 
und ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren.

Neue Fassung: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen Verwarnung und 
Verweis werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung 
der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der 
Partei stellt der Bundesvorstand beim nach der 
Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das hierüber 
entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist 
zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die 
sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der Partei oder 
eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung seiner Rechte 
bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand 
muss dem Mitglied den Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform 
unter Angabe von Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine 
Anhörung gewähren.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
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Die "schweren" Strafen Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden sowie Ausschluss aus der Partei 
sollten nicht vom Bundesvorstand getroffen werden, dazu sind sie zu 
schwerwiegend. Das sollte den Schiedsgerichten vorbehalten bleiben. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen 
Antragsfabrik/Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen 2 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Zust%C3%A4ndigkeit_f%C3%BCr_Ordnungsma%C3%9Fnahmen_2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Zust%C3%A4ndigkeit_f%C3%BCr_Ordnungsma%C3%9Fnahmen


Änderungsantrag Nr.
TE029 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9, §9a (6) und §11 (1) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, folgende Änderungen in die Satzung aufzunehmen:
1) Abschnitt A §9 Abs. 1: Streichung der Worte "und die 
Gründungsversammlung", Ersetzen des letzten Komma durch das Wort 
"und".
2) Abschnitt A §9 Abs. 2: Die Worte "Die Gründungsversammlung tagt 
nur einmal, und zwar am 10.09.2006." werden ersetzt durch 
"Gestrichen".
3) Abschnitt A §9a Abs. 6: Streichung der Worte "bzw. der 
Gründungsversammlung".
4) Abschnitt A §11 Abs. 1: Streichung der Worte "und die 
Gründungsversammlung", Ersetzen des ersten Komma durch das Wort 
"und".

Begründung

Abschnitt Grundlagen §9 

Alte Fassung: 

§ 9 - Organe der Bundespartei 

(1) Organe sind der Vorstand, der Bundesparteitag, das 
Bundesschiedsgericht und die Gründungsversammlung. 

(2) Die Gründungsversammlung tagt nur einmal, und zwar am 
10.09.2006.

Neue Fassung: 

§ 9 - Organe der Bundespartei 

(1) Organe sind der Vorstand, der Bundesparteitag und das 
Bundesschiedsgericht. 

(2) Gestrichen

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
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Abschnitt Grundlagen §9a Abs. 6 

Alte Fassung: 

(6) Der Bundesvorstand beschließt über alle organisatorischen und 
politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Bundesparteitages 
bzw. der Gründungsversammlung.

Neue Fassung: 

(6) Der Bundesvorstand beschließt über alle organisatorischen und 
politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Bundesparteitages.

Abschnitt Grundlagen §11 Abs. 1 

Alte Fassung: 

(1) Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die 
Gründungsversammlung können durch Beschluss Gäste zulassen.

Neue Fassung: 

(1) Der Bundesparteitag und der Bundesvorstand können durch 
Beschluss Gäste zulassen.

Die GV liegt mittlerweile über drei Jahre zurück und wird niemals 
wiederholt werden. 



Änderungsantrag Nr.
TE031 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A §4 der Satzung folgenden Absatz mit 
der nächst freien Absatznummer hinzuzufügen: 

Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
für die Parteiarbeit wird der Datenschutz entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen sowie der Datenschutzrichtlinie und den 
Vereinbarungen in der Partei gewährleistet. Die Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten darf ausschließlich den 
Vorständen der jeweiligen Gliederung bzw. deren Beauftragten 
überlassen werden. Das Nähere regelt eine vom Vorstand zu 
erlassende Datenschutzrichtlinie.

Begründung

Der Schutz der personenbezogenen Daten wurde bisher in der Satzung 
sträflich vernachlässigt. Und das bei uns! 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
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Änderungsantrag Nr.
TE032 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b (2) und §9b (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage beim Abschnitt A § 9b Absatz 2 folgende Worte zu 
streichen: 

"oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen" 

sowie die Worte 

"Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief oder Fax mindestens 6 
Wochen vorher ein. Es gilt per Brief das Datum des Poststempels, per 
Fax der mit Datum und Unterschrift vom Versender bestätigte 
Sendebericht. Ist eine Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, 
sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann vorher per 
E-Mail eingeladen werden. Die reguläre Einladung kann entfallen, wenn 
das Mitglied den Empfang der E-Mail spätestens 6 Wochen vor dem 
Bundesparteitag bestätigt hat." 

durch die Worte 

"Der Vorstand lädt jedes Mitglied in Textform gemäß §126b BGB 
mindestens sechs Wochen vorher ein." 

zu ersetzen. 

Ich beantrage ferner, §9b Absatz 3 folgendermaßen zu ändern: 

Alte Fassung: 

(3) Ist der Bundesvorstand handlungsunfähig, kann ein 
außerordentlicher Bundesparteitag einberufen werden. Dies geschieht 
schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung und des Tagungsortes. Er dient ausschließlich der Wahl 
eines neues Vorstandes.

Neue Fassung: 

(3) Ein außerordentlicher Bundesparteitag wird unverzüglich 
einberufen, wenn mindestens eins der folgenden Ereignisse eintritt: 

1.Der Bundesvorstand ist handlungsunfähig. 

2.Ein Zehntel der stimmberechtigten Piraten beantragen es. 

3.Der Bundesvorstand beschließt es mit einer 
Zweidrittelmehrheit. 

4.Die Landesvorstände aus mindestens 2/3 der Bundesländer 
beantragen es gemeinsam. 

Es sind die Gründe für die Einberufung zu benennen. Der 
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außerordentliche Parteitag darf sich nur mit den benannten Gründen 
der Einberufung befassen. In dringenden Fällen kann mit einer 
verkürzten Frist von mindestens zwei Wochen eingeladen werden.

Begründung

Abschnitt A § 9b Absatz 2 Alte Fassung: 

(2) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die 
Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss oder wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand lädt jedes Mitglied 
per Brief oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per 
Brief das Datum des Poststempels, per Fax der mit Datum und 
Unterschrift vom Versender bestätigte Sendebericht. Ist eine 
Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, sonst per Brief. Ist 
eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann vorher per E-Mail eingeladen 
werden. Die reguläre Einladung kann entfallen, wenn das Mitglied 
den Empfang der E-Mail spätestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag 
bestätigt hat. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, 
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, 
aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. 
Spätestens 2 Wochen vor dem Parteitag sind die Tagesordnung in 
aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem 
Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

Abschnitt A § 9b Absatz 2 Neue Fassung: 

(2) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die 
Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss. Der Vorstand lädt 
jedes Mitglied in Textform gemäß §126b BGB mindestens sechs Wochen 
vorher ein. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, 
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, 
aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. 
Spätestens zwei Wochen vor dem Parteitag sind die Tagesordnung in 
aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem 
Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

Bisher fehlt in der Satzung eine eindeutige Auflistung, wer alles 
einen außerordentlichen Bundesparteitag einberufen kann. Das führt 
unter anderem zu der absurden Situation, daß ein ao BuPT nach §9b 
Abs. 3 wegen Handlungsunfähigkeit des Bundesvorstandes nur von 10% 
der Piraten nach $9b Abs. 2 einberufen werden kann. Der dort 
ebenfalls erwähnte Vorstandsbeschluß geht nicht, da der 
Bundesvorstand ja handlungsunfähig wäre. Außerdem muß es für den 
Vorstand eine Möglichkeit geben, einen außerordentlichen 
Bundesparteitag einzuberufen. Das geht mit der bisherigen Satzung 
nicht. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Dezentraler Parteitag (sollte nun kompatibel sein) 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag


Änderungsantrag Nr.
TE033 

Beantragt von
Idee, Anthem, Jonas M. 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (4), Abschnitt B: § 3 (2) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A den § 4 Absatz (4) neu zu fassen: 

(4) Solange die Mitgliedschaft eines Piraten ruht, verliert die 
Person das aktive und passive Wahlrecht. Das Mitglied darf das 
Stimmrecht nur in der Gliederung und dem Verband ausüben, die 
seinem, der Partei angezeigten Wohnsitz zuzuordnen sind. Eine 
Einladung zu einer (Haupt-) Versammlung der PIRATEN oder ein 
Mitgliedsausweis muss einem Piraten mit ruhender Mitgliedschaft 
nicht zugehen.

In Verbindung mit dieser Änderung beantrage ich zugleich in Abschnitt 
B den § 3 Absatz (2) neu zu fassen: 

(2) Befindet sich ein Mitglied in Verzug, dann ruht die 
Mitgliedschaft des Mitglieds bis zur Zahlung des fälligen 
Gesamtbetrags.

Begründung

Wer wählen will oder gewählt werden will, der hat sich seinen 
Verpflichtungen gegenüber den PIRATEN zu stellen, d.h. wenn er einen 
Mitgliedsbeitrag bezahlen muss, soll er (bis zur Wahl) nicht (allzu) 
säumig sein. 

Aktuelle Fassung 

(4) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat 
seinen der Partei angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat und 
mit seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im 
Rückstand ist. (Aktives Wahlrecht) 

(2) Im Falle des Verzuges ruht die Mitgliedschaft des Mitglieds bis 
zur Zahlung. Das Mitglied verliert dadurch sein Stimmrecht auf 
Versammlungen aller Gliederungen. 

Achtung Kollisionen

zurückgezogen: 

FO-§ 3 (2) Verzug-Rückzahlung (von mir zurückgezogen) 
Ruhen der Mitgliedschaft bei Nichtzahlung der Beiträge (von 
MichaelG zurückgezogen) 
Kein passives Wahlrecht für Beitragsnichtzahler(von Anthem 
zurückgezogen) 
Mitgliedsbeitrag Angleichung an Finanzordnung (von Jonas M. 
zurückgezogen) 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_Angleichung_an_Finanzordnung
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Alle Forumulierungen dieser Anträge wurden hier berücksichtig. 4 => 1 

Bestehende "Kollission": Wahlrecht Ort 

=> Unterschied: Wahlrecht abhängig vom Wohnsitz oder Mitgliedschaft 
der Gliederung. 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Wahlrecht_Ort


Änderungsantrag Nr.
TE034 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt B: §2 (3) den Text "Auf begründeten Antrag 
eines Beitrittswilligen kann der Bundesvorstand den Beschluss fassen, 
für diese Person" durch "Eine Person kann für sich beantragen, dass 
der für sie zuständige Vorstand den Beschluss faßt, " zu ersetzen, 
weiterhin das "oder" nach "festzusetzen" zu streichen und "oder ihn 
zu stunden" nach "verzichten" einzufügen sowie "Kalenderjahr" durch 
"Geschäftsjahr zu ersetzen. 

Begründung

Zuviele Daten, zuviel Verwaltungsaufwand für Nachweise, Menschenwürde 

• "für sich" = nicht für einen anderen; er stellt den Antrag für 
sich selbst. 

• "zuständige Vorstand" = der Vorstand der zuständigen Gliederung, 
Landesvorstand, BV; nicht aber der Vorstand einer "parallelen" 
Gliederung oder eines anderen Landesverbandes 

Geschäftsjahr wird in der Finanzordnung als Kalenderjahr definiert. 
Es ist mißverständlich den Beschluß für ein Kalenderjahr zu 
definieren, da der Schatzmeister innerhalb eines Kalenderjahres zwei 
unterschiedlich hohe Beiträge einziehen müsste. 

Aktuelle Fassung 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Kalenderjahr.

Neue Fassung 

(3) Eine Person kann für sich beantragen, dass der für ihn 
zuständige Vorstand den Beschluss faßt, einen individuellen, 
niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, ganz auf einen selbigen 
zu verzichten oder ihn zu stunden. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Geschäftsjahr.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Beitragsermäßigung (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag selbst bestimmen 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen (nicht eingereicht!) 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
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Änderungsantrag Nr.
TE035 

Beantragt von
Benjamin Stöcker 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (1) und §9a (10) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt Absatz 1 und 10 des §9a folgendermaßen neu zu 
fassen. 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus mindestens 9 Mitgliedern: Dem 
Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
Schatzmeister, dem Generalsekretär, dem Politikpiraten, dem 
Öffentlichkeitspiraten, sowie mindestens zwei Beisitzern. 

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen 
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn 
möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über. Der Bundesvorstand 
gilt als nicht handlungsfähig, wenn: 

• Der Vorsitzende und beide stellvertretenden Vorsitzenden 
zurückgetreten sind. 

• Kein Vorstandsmitglied die direkte Verantwortung für die 
Finanzen trägt. 

• Der Vorstand insgesamt aus weniger als 7 Mitgliedern besteht. 

• Der Vorstand sich selbst für handlungsunfähig erklärt. 

In einem solchen Fall ist unverzüglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen und vom restlichen 
Bundesvorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine kommissarische 
Vertretung zu ernennen. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten 
Vorstandes. 

Begründung

Die jetzige Zusammensetzung des Vorstandes ist nicht optimal. 
Dadurch, dass per Satzung den Posten nicht zumindest ungefähre 
Aufgabenbereiche zugeordnet werden kann es zu "Besetzungslücken" 
schon bei der Wahl kommen, weil bei der Listenwahl der Beisitzer 
einfach keiner gewählt wurde, der die Aufgaben des Genseks übernommen 
möchte oder kann. 

Dies möchte ich ändern. Gleichzeitig möchte ich den Vorstand 
vergrößern. Dieser Antrag geht von mindestens 9 gewählten Vorständen 
aus, ich habe noch einen mit 11 zur Auswahl gestellt, je nach 
Zustimmung werde ich dann auch zurückziehen, keine sorge. 

Aufgaben Bereiche legt zwar immer noch der Vorstand selbst fest, aber 
ich möchte mal kurz umreißen: 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Just-Ben
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Vorsitzende, Stellvertreter -> Leiten den ganzen Haufen. 

Schatzmeister -> Geld zusammenhalten und so ;) 

Gensek -> Mitgliederverwaltung und Kommunikation nach Innen. 

Politikpiraten -> Ist Sprachrohr und Ansprechpartner der politischen 
Ags, bringt die Diskussionen voran. 

Öffentlichkeitspiraten -> Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, 
CI, etc.) 

Beisitzer -> Kommunkation nach Innen, Basis, LVs, Hilfe des 
Politikpiraten, Verwaltung, Transparenz (Aufbereitung der Arbeit des 
BuVo), .... 

Eine etwas längere Erklärung findet man in meinem Blog 

Aktuelle Fassung 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, sowie 4 weiteren 
Mitgliedern.

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen 
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn 
möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über. Der Bundesvorstand 
gilt als nicht handlungsfähig, wenn mehr als zwei 
Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder ihren Aufgaben nicht 
mehr nachkommen können oder wenn die Posten des Vorsitzenden, 
Generalsekretärs oder des Schatzmeisters unbesetzt sind oder wenn 
der Bundesvorstand sich selbst für handlungsunfähig erklärt. In 
einem solchen Fall ist schnellstmöglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen und vom restlichen 
Bundesvorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine kommissarische 
Vertretung zu ernennen. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten 
Vorstandes. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Verkleinerung des Bundesvorstands Nicht 
eingereicht! 
A  ntragsfabrik/Bundesvorstand2   
Antragsfabrik/Streichung_Generalsekretär 
Antragsfabrik/Größe und Zusammensetzung des Bundesvorstandes 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Streichung_Generalsekret%C3%A4r
http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/Bundesvorstand2
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http://blog.benjamin-stoecker.de/index.php/2010/03/13/pro-vergroesserung-bundesvorstands


Änderungsantrag Nr.
TE038 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1) und §2 (2) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt B: §2 den Absatz (1) folgendermaßen neu zu 
fassen: 

"Den Mitgliedsbeitrag bestimmt das Mitglied innerhalb des folgenden 
Beitragsfensters selbst. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 18 € 
(1,50 Euro pro Monat) bis maximal 900 € (75 Euro pro Monat) pro 
Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig. Macht das 
Mitglied bis zum 1. Oktober vor Fälligkeit gegenüber seinem 
zuständigen Schatzmeister - falls dieser fehlt, dem Vorstand - des 
für ihn zur Beitragserhebung niedrigst zuständigen Bundes-, Landes- 
oder Gebietsvorstandes keine Angabe über die Höhe, so wird der 
Mitgliedsbeitrag regelmäßig auf 36 € (3 Euro pro Monat) festgesetzt. 
Die Regelung tritt zum 01.01.2011 in Kraft." 

Weiterhin beantrage ich in Abschnitt B: §2 im Absatz (2) den Text 
"mit 3 €" durch "mit 1/12 des für dieses Mitglied zu zahlenden 
Jahresbeitrags" zu ersetzen. 

Weiterhin beantrage ich in Abschnitt B: §2 im Absatz (2) den Satz 
"Die Regelung tritt zum 01.01.2011 in Kraft." anzuhängen. 

Begründung

Siehe die Gedanken von Alu (sinngemäß zitiert): 

1."...Die Aufzählung der Ermässigungstatbestände ist nicht 
vollständig (Student, Schüler, Erwerbslose).... 

2.Es fehlen beispielsweise Gefängnisinsasse, Asylbewerber, 
illegaler Einwanderer, Unterhaltspflichtig bis zum 
Existenzminimum, Privatinsolvenzbetroffener. 

3.Datenerhebung gegen das Motto der PIRATEN: 
Datenvermeidung/minderung. 

4.Nachweise (auch wenn sie optional sind) halten wir für 
"undenkbar und nicht wünschenswert"." 

5.Durch die Selbstbestimmung des Beitrages können Mitglieder auch 
die Politik der Partei bzw. des jeweiligen Vorstandes 
"bewerten". 

6.Es gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, die Partei 
"unbürokratisch" zu unterstützen und den Jahresbeitrag den 
eigenen Finanzen anzugleichen. 

7.Langfristige Entlastung des Schatzmeisters und der Verwaltung. 
8.Die Regelung soll erstmalig zusammen mit dem nächsten 
Fälligkeitsdatum in Kraft treten. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
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Aktuelle Fassung 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet.

Neue Fassung 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 18 € (1,50 Euro pro 
Monat) bis maximal 900 € (75 Euro pro Monat) pro Geschäftsjahr und 
ist zum 1.1. eines jeden Geschäftsjahres fällig. Das Mitglied kann 
seinen Mitgliedsbeitrag innerhalb dieses Beitragsfensters selbst 
bestimmen. Kommt ein Mitglied im Laufe des Jahres hinzu, so 
vermerkt die Person die Höhe des Mitgliedsbeitrag auf dem 
Aufnahmeantrag. Piraten teilen ihrem zuständigen Schatzmeister die 
Höhe ihres Mitgliedsbeitrags für die folgenden Geschäftsjahre 
schriftlich bis einschließlich zum 31. Oktober des laufenden Jahres 
mit. Bestimmt das Mitglied den Mitgliedsbeitrag nicht selbst, so 
wird der Mitgliedsbeitrag regelmäßig auf 36 € (3 Euro pro Monat) 
festgesetzt. Die Regelung tritt zum 01.06.2010 in Kraft.

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 1/12 des für dieses Mitglied zu 
zahlenden Jahresbeitrags pro Monat zu berechnen. Die Berechnung des 
Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend mit 
dem Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet. Die Regelung 
tritt zum 01.06.2010 in Kraft.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen 
Antragsfabrik/FO_-_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Beitragsminderung_bei_JuPis_Mitgliedschaft 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Beitragsordnung (Aplus) (nicht eingereicht!) 

http://wiki.piratenpartei.de/index.php?title=Antragsfabrik/Beitragsordnung_(Aplus)&action=edit&redlink=1
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitr%C3%A4ge_streichen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_bei_JuPis_Mitgliedschaft
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/FO_-_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag


Änderungsantrag Nr.
TE040 

Beantragt von
PiratenRV 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (2a) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: §3 (2a) das Wort "dessen" durch "deren" 
zu ersetzen. 

Begründung

Grammatikalische Korrektheit unserer Satzung scheint mir 
wünschenswert. 

Aktuelle Fassung 

(2a) Jeder Pirat gehört grundsätzlich der Parteigliederung an, in 
dessen Zuständigkeitsgebiet er seinen Wohnsitz hat. Bei 
nachvollziehbaren Gründen, die den Organisationsinteressen nicht 
entgegen stehen, kann der Pirat die Zugehörigkeit in einer 
Parteigliederung seiner Wahl frei bestimmen. Der Antrag zur 
Aufnahme in eine andere Gliederung erfolgt in Schriftform und wird 
von der nächsthöheren Gliederung entschieden. Ein ablehnender 
Bescheid muss in Schriftform begründet werden und kann im 
Einspruchsverfahren zur letzten Entscheidung dem Schiedsgericht 
vorgelegt werden. 

Neue Fassung' 

(2a) Jeder Pirat gehört grundsätzlich der Parteigliederung an, in 
deren Zuständigkeitsgebiet er seinen Wohnsitz hat. Bei 
nachvollziehbaren Gründen, die den Organisationsinteressen nicht 
entgegen stehen, kann der Pirat die Zugehörigkeit in einer 
Parteigliederung seiner Wahl frei bestimmen. Der Antrag zur 
Aufnahme in eine andere Gliederung erfolgt in Schriftform und wird 
von der nächsthöheren Gliederung entschieden. Ein ablehnender 
Bescheid muss in Schriftform begründet werden und kann im 
Einspruchsverfahren zur letzten Entscheidung dem Schiedsgericht 
vorgelegt werden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:PiratenRV
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE042 

Beantragt von
Wigbold 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

Hiermit beantrage ich in Abschnitt A: §1 (1) der Bundessatzung den 
Text "soziale Gerchtigkeit" durch "der Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit" zu ersetzen. 

Begründung

„Soziale Gerechtigkeit“ wird von verschiedenen politischen 
Denkschulen unterschiedlich verstandenen, 

Der Begriff wird als umfassende assoziative Begründung für 
verschiedenste politische Maßnahmen oder Forderungen verwendet. 
Politische Interessen werden dadurch verschleiert sowie Erklärungen 
vermieden. - „Soziale Gerechtigkeit“ ist eine Sprachmanipultation: 
Durch Verwendung der Kombination dieser zwei ursprünglich positiv 
belegten Wörter ergibt sich ein neues „Hochwertwort“ mit dem sehr 
einfach Zuspruch in der Öffentlichkeit erzeugt wird. 

"Soziale Gerechtigkeit" ist auch als Neusprech-Terminus zu sehen: 
Eine doppelt positiv besetzte Wortschöpfung, mit der beliebige 
politische Programme gerechtfertigt werden, und die keinen 
Widerspruch zuläßt, ohne ihn als ungerecht zu defamieren. - Obwohl 
die Programme ggf. zutiefst als ungerecht empfunden werden. 

Im Gegensatz zur "Gerechtigkeit" im rechtlichen Sinn (Gleichheit der 
Menschen vor Justitia) geht es der Politik nicht um wirkliche 
Gerechtigkeit, sondern um die Definitionshoheit über „Gerechtigkeit“ 
in einem moralischen Sinn. Die Parteien definieren je nach Klientel, 
parteipolitischen Zielen und aktueller politischer Lage „Soziale 
Gerechtigkeit“ innerhalb ihrer Moralvorstellungen willkürlich. Der 
Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ ist damit im Gegensatz zur 
"Gerechtigkeit" relativ zu der bestimmenden Moral: Er ist subjektiv. 
- Eine Worthülse. 

Die Judikative der Bundesrepublik Deutschland ist an das 
Sozialstaatsprinzip (Art.20 GG) gebunden. Gerechtigkeit ist somit 
implizit sozial! 

"Soziale Gerechtigkeit" kann ein abstraktes Ziel von Politik sein 
jedoch nicht der gegenwärtige Geist, der die Politik bestimmt. 

Das Menschen- und Weltbild der PIRATEN ist das Freier Menschen gemäß 
Artikel 1 Menschenrechte. Diesen Bezug möchte ich herstellen,- diesen 
Geist in die Satzung schreiben. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wigbold
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Dieses Menschenbild ist die Basis einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung, an der die PIRATEN mitwirken wollen: Die 
Menschen sind die Basis sowie die Urheber des Staatswesens! - Der 
Geist der Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit wirkt an einer 
modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung mit. 

Der Terminus "Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit" ist 
eindeutig besetzt, er impliziert in sich Soziales Verhalten sowie 
Respekt, benötigt keinerlei Obrigkeit und wirkt nicht manipulierend 
oder verschleiernd. 

Aktuelle Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab. 

Neue Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste der Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und 
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei 
Deutschland entschieden ab.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Gerechtigkeit,_Freiheit_und_Demokratie 
Antragsfabrik/Soziale Gerechtigkeit 

Bei enger Auslegung: 
Antragsfabrik/Aufnahme Behinderung in §1 (1) 

Nicht eingereicht: 

Antragsfabrik/das Leben, das Universum und der ganze Rest 

http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/das_Leben,_das_Universum_und_der_ganze_Rest
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufnahme_Behinderung_in_%C2%A71_(1)
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Soziale_Gerechtigkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gerechtigkeit,_Freiheit_und_Demokratie


Änderungsantrag Nr.
TE043 

Beantragt von
Jonas M. 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (10) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in §9a (10) den Text ", Generalsekretärs" zu 
streichen. 

Begründung

Seit dem Bundesparteitag 2009 gibt es im Vorstand keinen festen 
Posten des Generalsekretärs mehr. Bei strenger Auslegung der Satzung 
ist der Vorstand ohne diesen Antrag sofort nachdem er gewählt wurde 
handlungsunfähig. 

Alte Fassung 

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen 
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn 
möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über. Der Bundesvorstand 
gilt als nicht handlungsfähig, wenn mehr als zwei 
Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder ihren Aufgaben nicht 
mehr nachkommen können oder wenn die Posten des Vorsitzenden, 
Generalsekretärs oder des Schatzmeisters unbesetzt sind oder wenn 
der Bundesvorstand sich selbst für handlungsunfähig erklärt. In 
einem solchen Fall ist schnellstmöglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen und vom restlichen 
Bundesvorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine kommissarische 
Vertretung zu ernennen. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten 
Vorstandes. 

Neue Fassung 

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen 
Aufgaben nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn 
möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über. Der Bundesvorstand 
gilt als nicht handlungsfähig, wenn mehr als zwei 
Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder ihren Aufgaben nicht 
mehr nachkommen können oder wenn die Posten des Vorsitzenden oder 
des Schatzmeisters unbesetzt sind oder wenn der Bundesvorstand sich 
selbst für handlungsunfähig erklärt. In einem solchen Fall ist 
schnellstmöglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen und vom restlichen Bundesvorstand zur Weiterführung 
der Geschäfte eine kommissarische Vertretung zu ernennen. Diese 
endet mit der Neuwahl des gesamten Vorstandes. 

Achtung Kollisionen
Antragsfabrik/Bundesvorstand1 
Antragsfabrik/Bundesvorstand2 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DerJonas
http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/Bundesvorstand2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Bundesvorstand1
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE047 

Beantragt von
Beni für AG Satzungsrecht Thüringen 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (1-3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: §6 der Bundessatzung die Abschnitte (1-
3) neu zu fassen: 

Neue Fassung: 

§ 6 – Ordnungsmaßnahmen 

(1) Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung oder gegen Grundsätze 
oder gegen die Ordnung der Piratenpartei verstößt können folgende 
Ordungsmaßnahmen verhängt werden: 

1.Verwarnung 

2.Verweis mit Auflage 

3.Enthebung von einem Parteiamt 

4.Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden, bis zu 
einer Höchstdauer von 2 Jahren 

(2) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen werden von einem 
zuständigen Kreisvorstand, Bezirksvorstand, Landesvorstand oder vom 
Bundesvorstand beschlossen. Bekleidet das Mitglied ein Amt in einem 
Organ der Partei, so sind Vorstände unterhalb der Gliederungsebene 
des Organs nicht zuständig. 

(3) Verstößt ein Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder 
erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei 
und fügt ihr damit schweren Schaden zu, kann vom zuständigen 
Landesvorstand oder vom Bundesvorstand ein Antrag auf Ausschluss 
aus der Piratenpartei Deutschland gestellt werden. Der Antrag ist 
an das nach der Schiedsgerichtsordnung zuständige Schiedsgericht zu 
richten, welches über diesen entscheidet. 

Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist zu 
gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die 
sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der Partei oder 
eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung seiner Rechte 
bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand 
muss dem Mitglied den Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform 
unter Angabe von Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine 
Anhörung gewähren.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Beni
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung
http://wiki.piratenpartei.de/TH:AG_Satzungsrecht


Begründung

Bisher können Ordnungsmaßnahmen nur vom Bundesvorstand beschlossen 
werden. Satzungen niederer Gliederungen dürfen nur "ergänzende 
Regelungen treffen". Ein Parteiausschluss kann bisher nur vom 
Bundesvorstand beim zuständigen Schiedsgericht beantragt werden. Die 
Delegation von Ordnungsmaßnahmen ist jedoch bei den aktuellen 
Mitgliederzahlen notwendig. Zu diesem Antrag gibt es einen 
Alternativantrag Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen2 für den Fall, 
dass der Antrag Antragsfabrik/Gliederungsautonomie angenommen werden 
sollte. 

Aktuelle Fassung 

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen 

(1) Verstößt ein Pirat gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder 
Ordnung der Piratenpartei Deutschland und fügt ihr damit Schaden 
zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden: 
Verwarnung, Verweis, Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden, Ausschluss aus der 
Piratenpartei Deutschland. 

(2) Ein Pirat kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn er 
vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze 
oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland verstößt und ihr 
damit schweren Schaden zufügt. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das 
hierüber entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer 
Stufe ist zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden 
Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der 
Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung 
seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts 
ausschließen. Der Vorstand muss dem Mitglied den Beschluss der 
Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter Angabe von Gründen mitteilen 
und ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Verhängung_von_Ordnungsmaßnahmen 
Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen2 

http://wiki.piratenpartei.de/Zust%C3%A4ndigkeit_f%C3%BCr_Ordnungsma%C3%9Fnahmen2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Verh%C3%A4ngung_von_Ordnungsma%C3%9Fnahmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gliederungsautonomie
http://wiki.piratenpartei.de/Zust%C3%A4ndigkeit_f%C3%BCr_Ordnungsma%C3%9Fnahmen2


Änderungsantrag Nr.
TE048 

Beantragt von
Jonas M. 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 (3) [Streichung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt B: §7 den Absatz (3) mit den Text 
"entfällt." zu ersetzen (Streichung). 

Begründung

Momentan versuchen die meisten Gebietsverbände vor allem 
zweckgebundene Spenden zu sammeln um zu vermeiden eventuell einen 
Teil abgeben zu müssen. Dies verkompliziert die Buchführung. Außerdem 
müssen zweckgebundene Spenden zurückgegeben werden, wenn sie nicht 
für den Spendenzweck verwendet werden können. Wenn es einer 
Gliederung gelingt Spenden einzunehmen, sollte sie auch frei über den 
Gesamtbetrag verfügen konnen. 

Aktuelle Fassung 

(3) Nicht-zweckgebundene Geldspenden werden zu gleichen Teilen an 
die einnehmende Gliederung und den Bundesverband aufgeteilt. Der 
betreffende Betrag für die Bundespartei ist innerhalb von 10 Tagen 
zu überweisen. 

Neue Fassung 

(3) entfällt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DerJonas
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE050 

Beantragt von
Sebastian Pochert 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage dass in Abschnitt A: §1 (1) der Bundessatzung der Text 

"ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, 
der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung und des Bekenntnisses," 

durch 

"unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten, Stände, Herkünfte, 
ethnischer Zugehörigkeiten, Geschlechter, sexueller Orientierungen 
und Bekenntnisse;" 

ersetzt wird und ein Komma nach "modernen" eingefügt wird. 

Begründung

Durch den Wortlaut der aktuellen Bundessatzung klingt es aufgrund des 
Wortes „Unterschied“ so, als würde es keinen Unterschied innerhalb 
der Piraten bezüglich Staatsangehörigkeit, des Standes, etc. geben, 
daher alle Piraten hätten die gleiche Staatsangehörigkeit, den 
gleichen Stand, etc. Dies ist jedoch nicht der Fall und deswegen 
sollte die Wortgruppe „ohne Unterschied der“ durch 
„unterschiedlicher“ ersetzt werden, um zu verdeutlichen, dass es jene 
Unterschiede gibt, aber nicht aufgrund dessen zwischen Piraten 
unterschieden wird. Aufgrund des Ersetzens dieser Wortgruppe durch 
ein anderes Wort müssen zur Wiederherstellung der grammatikalischen 
Richtigkeit des Satzes die Pluralformen der aufgezählten Kriterien 
angewandt werden und die vorangehenden Artikel weggelassen werden. 

Alte Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Sebastian_Pochert
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Neue Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeiten, Stände, Herkünfte, ethnischer 
Zugehörigkeiten, Geschlechter, sexueller Orientierungen und 
Bekenntnisse; die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen, freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Aufnahme_Behinderung_in_§1_(1) 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufnahme_Behinderung_in_%C2%A71_(1)


Änderungsantrag Nr.
TE051 

Beantragt von
Yuri 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (1) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: §4 (1) der Bundessatzung den Text 

"in der er seinen der Partei angezeigten Wohnsitz hat" 

durch "in dem er Mitglied ist" zu ersetzen. 

Begründung

Ämter sollen anstatt im Gebietsverband des angezeigten Wohnsitzes im 
Gebietsverband, in dem man Mitglied ist, ausgeübt werden können. 

Es ist sinnvoller, dort ein Amt antreten zu knnen, wo man auch 
Mitglied ist. Dies deckt sich auch mit der in der Satzung verankerten 
freien Gebietsverbandswahl. Siehe dazu auch Antrag Ort der 
Wahlrechtsausuebung und entsprechende Begründung. 

Aktuelle Fassung: 

(1) Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser 
Satzung und der Satzung seines Landesverbandes die Zwecke der 
Piratenpartei Deutschland zu fördern und sich an der politischen 
und organisatorischen Arbeit der Piratenpartei Deutschland zu 
beteiligen. Jeder Pirat hat das Recht an der politischen 
Willensbildung, an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Satzung 
teilzunehmen. Ein Pirat kann nur dort in den Vorstand eines 
Gebietsverbandes gewählt werden, in der er seinen der Partei 
angezeigten Wohnsitz hat (Passives Wahlrecht). Eine Ämterkumulation 
ist nur in den Fällen zulässig, in denen die Mitgliederversammlung 
der Gliederung dies für den konkreten Einzelfall explizit 
beschließt.

Neue Fassung: 

(1) Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser 
Satzung und der Satzung seines Landesverbandes die Zwecke der 
Piratenpartei Deutschland zu fördern und sich an der politischen 
und organisatorischen Arbeit der Piratenpartei Deutschland zu 
beteiligen. Jeder Pirat hat das Recht an der politischen 
Willensbildung, an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Satzung 
teilzunehmen. Ein Pirat kann nur dort in den Vorstand eines 
Gebietsverbandes gewählt werden, in dem er Mitglied ist (Passives 
Wahlrecht). Eine Ämterkumulation ist nur in den Fällen zulässig, in 
denen die Mitgliederversammlung der Gliederung dies für den 
konkreten Einzelfall explizit beschließt.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Yuri
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Wahlrecht_Ort
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Wahlrecht_Ort
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE054 

Beantragt von
Wobble 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b,§12 

Beantragte Änderungen

§9b der Bundessatzung, Abschnitt A soll mit folgendem Text ersetzt 
werden: 

§ 9b - Der Bundesparteitag 

(1) Der Bundesparteitag ist die Mitgliederversammlung auf 
Bundesebene. 

(2) Der Bundesparteitag umfasst einen Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen. Er beginnt mit der Bundesparteikonferenz, die die Tages- 
und Wahlordnung des Bundesparteitages beschließt und endet mit der 
Bekanntgabe der Abstimm- und Wahlergebnisse. Die Tagesordnung muss 
mit §1 der Geschäftsordnung zur dezentralen Stimmabgabe kompatibel 
sein. 

(3) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die 
Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss oder wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand lädt jedes Mitglied 
per Brief oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per 
Brief das Datum des Poststempels, per Fax der mit Datum und 
Unterschrift vom Versender bestätigte Sendebericht. Ist eine 
Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, sonst per Brief. Ist 
eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann vorher per E-Mail eingeladen 
werden. Die reguläre Einladung kann entfallen, wenn das Mitglied 
den Empfang der E-Mail spätestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag 
bestätigt hat. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, 
Tagungsbeginn der Bundesparteikonferenz, vorläufiger Tagesordnung 
und der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht 
werden, zu enthalten. Spätestens 2 Wochen vor dem Parteitag sind 
die Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer 
und alle bis dahin dem Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut 
und Kandidatenbewerbungen zu veröffentlichen. 

(4) Ist der Bundesvorstand handlungsunfähig, kann ein 
außerordentlicher Bundesparteitag einberufen werden. Dies geschieht 
schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung und des Tagungsortes. Er dient ausschließlich der Wahl 
eines neues Vorstandes. 

(5) Der Bundesparteitag nimmt den Tätigkeitsbericht des 
Bundesvorstandes entgegen und entscheidet daraufhin über seine 
Entlastung. 

(6) Der Bundesparteitag beschließt über die Schiedsgerichtsordnung 
und die Finanzordnung, die Teil dieser Satzung sind. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wobble
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


(7) Über den Parteitag, die Beschlüsse und Wahlen wird ein 
Ergebnisprotokoll gefertigt, das von der Protokollführung, der 
Versammlungsleitung und dem neu gewählten Vorsitzenden oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden unterschrieben wird. Das 
Wahlprotokoll wird durch den Wahlleiter und mindestens zwei 
Wahlhelfer unterschrieben und dem Protokoll beigefügt. 

(8) Der Bundesparteitag wählt auf der Bundesparteikonferenz zwei 
Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes 
des Vorstandes vor der Beschlussfassung über ihn prüfen. Das 
Ergebnis der Prüfung wird dem Parteitag verkündet und zu Protokoll 
genommen. Danach sind die Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion 
entlassen. 

(9) Der Bundesparteitag wählt mindestens zwei Kassenprüfer. Diesen 
obliegen die Vorprüfung des finanziellen Tätigkeitsberichtes für 
den folgenden Bundesparteitag und die Vorprüfung, ob die 
Finanzordnung und das PartG eingehalten wird. Sie haben das Recht, 
kurzfristig Einsicht in alle finanzrelevanten Unterlagen zu 
verlangen, die ihnen dann vollständig zu übergeben sind. Sie sind 
angehalten, etwa zwei Wochen vor dem Bundesparteitag die letzte 
Vorprüfung der Finanzen durchzuführen. Die Amtszeit der 
Kassenprüfer ist deckungsgleich mit der Amtszeit der Mitglieder des 
Bundesvorstandes. 

(10) Piraten können gemäß §2 der Geschäftsordnung zur dezentralen 
Stimmabgabe dezentral zu den Abstimmungen zur Satzung und 
Parteiprogramm ihre Stimme abgeben. 

(11) Piraten können gemäß §2 der Geschäftsordnung zur dezentralen 
Stimmabgabe dezentral zu den Wahlen jeglicher Parteiämter, die über 
die Verwaltung des Bundesparteitages hinausgehen, ihre Stimme 
abgeben. 

(12) Piraten können gemäß §2 der Geschäftsordnung zur dezentralen 
Stimmabgabe dezentral zu den Kandidaten-Wahlen für 
Volksvertretungen ihre Stimme abgeben. 

Falls der Antrag Antragsfabrik/Außerordentlicher_Bundesparteitag 
beschlossen wird, soll stattdessen die obige Änderung von §9b, 
Abschnitt A der Bundessatzung mit folgendermaßen geänderten Absätze 
(3) und (4) verabschieded werden: 

(3) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die 
Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss. Der Vorstand lädt 
jedes Mitglied in Textform gemäß §126b BGB mindestens 6 Wochen 
vorher ein. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn 
der Bundesparteikonferenz, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, 
wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu 
enthalten. Spätestens 2 Wochen vor dem Parteitag sind die 
Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und 
alle bis dahin dem Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut und 
Kandidatenbewerbungen zu veröffentlichen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Au%C3%9Ferordentlicher_Bundesparteitag


(4) Ein außerordentlicher Bundesparteitag wird unverzüglich 
einberufen, wenn mindestens eins der folgenden Ereignisse eintritt: 

1.Der Bundesvorstand ist handlungsunfähig. 

2.Ein Zehntel der stimmberechtigten Piraten beantragen es. 

3.Der Bundesvorstand beschließt es mit einer 
Zweidrittelmehrheit. 

4.Die Landesvorstände aus mindestens 2/3 der Bundesländer 
beantragen es gemeinsam. 

Es sind die Gründe für die Einberufung zu benennen. Der 
außerordentliche Parteitag darf sich nur mit den benannten Gründen 
der Einberufung befassen. In dringenden Fällen kann mit einer 
verkürzten Frist von mindestens zwei Wochen eingeladen werden. 

Falls Antragsfabrik/Bewerbungsfrist für Kandidaten beschlossen wird, 
soll die Bewerbungsfristregelung an diesen Antrag angepasst werden, 
indem jeweils der Satz 

Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie benötigt, zur 
Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf dem 
Bundesparteitag noch aufstellen lassen. 

durch 

Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie benötigt, zur 
Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf der 
Bundesparteikonferenz noch aufstellen lassen. 

ersetzt wird. 

Folgende Geschäftsordnung zur dezentralen Stimmabgabe soll 
beschlossen werden: 

§ 1 - Kompatible Tagesordnungen zur dezentralen Stimmabgabe 

(1) Die Tagesordnung muss so gestaltet sein, dass über alle Anträge 
und Wahlen parallel abgestimmt werden kann. Insbesondere muss ein 
Antrag nicht erst ausgezählt worden sein um über einen anderen 
Antrag abstimmen zu können. 

(2) Konkurrierende Änträge können zu Abstimmungen gruppiert werden. 

§ 2 - Wahlen und Abstimmungen 

(1) Abstimmungen und Wahlen werden nach der Tagesordnung 
durchgeführt, die von der Bundesparteikonferenz beschlossen wurde. 

(2) Abstimmungen werden so ausgeführt, wie in der Wahlordnung für 
geheime Abstimmungen festgeschrieben.

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Bewerbungsfrist_f%C3%BCr_Kandidaten


(3) Wahlen werden so ausgeführt, wie in der Wahlordnung für geheime 
Wahlen festgeschrieben. 

(4) Es gibt eine Abstimmung mit der man die Tagesordnung ablehnen 
kann. Wenn die Tagesordnung von 50% der Piraten abgelehnt wird, so 
wird der Parteitag wiederholt. Die Abstimmergebnisse werden als 
ungültig erklärt. 

(5) Jeder Landesverband ist für die korrekte Durchführung der 
Wahl/Abstimmung verantwortlich. Das beinhaltet: 

(a) Es müssen Maßnahmen gegen Manipulation getroffen werden. 
Dies beinhaltet eine öffentliche Auszählung und durch Maßnahmen 
zur Vermeidung des unbefugten Hinzufügens von Stimmzetteln. 

(b) Eine geheime Stimmabgabe muss gewährleistet sein. 

(c) Kein Pirat darf seine Stimme doppelt abgeben können. 

(d) Nur Piraten dürfen Stimmen abgeben. Dem Landesverband ist 
es freigestellt nur Piraten aus dem Landesverband zuzulassen. 

(e) Jeder Pirat soll die Möglichkeit haben abzustimmen. 

(6) Der Landesverband darf die Durchführung an weitere 
Untergliederungen delegieren. 

§ 3 - Änderungen dieser Geschäftsordnung 

(1) Diese Geschäftsordnung kann mit einfacher Mehrheit der 
stimmberechtigten Piraten auf einem Bundesparteitag geändert 
werden, wenn der Antrag zur Änderung mindestens 4 Wochen vorher 
eingereicht wurde. 

(2) Der Bundesvorstand hat alle Änträge zu dieser Geschäftsordnung 
mindestens 2 Wochen vor dem Bundesparteitag zu veröffentlichen. 

Begründung

Zurzeit haben wir eine reine Mitgliederversammlungen zu der 
vermutlich weniger als 10% der Piraten kommen. Die demokratische 
Beteiligung ist damit recht gering. Wenn sie höher wäre, würde es 
allerdings auch zu organisatorischen und finanziellen Problemen 
führen. Außerdem kann der Ort einer Versammlung zu einer Verzerrung 
eines Wahlergebnisses führen. 

Eine Alternative ist eine Vertreterversammlung. Da diese aber von 
vielen abgelehnt wird, bleibt als einzige Möglichkeit ein dezentraler 
Parteitag. 

Dieser Antrag soll den Weg frei machen für einen dezentralen 
Parteitag. Da die Regelung wie ein solcher Parteitag auszusehen hat, 
nicht in die Satzung gehört, soll eine Geschäftsordnung beschlossen 
werden, die dies regelt. Dabei gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten 
der Geschäftsordnung. 

http://wiki.piratenpartei.de/Dezentrale_Wahlurne/GOEntw%C3%BCrfe
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Eine Möglichkeit ist die Dezentrale Wahlurne ähnlich wie bei 
Bundestagswahlen, welche auch geheime Abstimmungen (wie z.B. für 
Vorstandswahlen) erlaubt. Wegen Nachfragen nach einer konkreter 
ausgearbeiteten Version, ist eine Geschäftsordnung in dem Antrag 
enthalten, die eine Stimmabgabe über dezentrale Wahlurnen vorsieht. 

Realisierungsmöglichkeiten (siehe Dezentrale Wahlurne, Abstimmung per 
Wahlurne): 

• Wer besetzt das Wahllokal? 
• Wenn es eine Geschäftsstelle gibt, so kann die 
Geschäftsstelle als Wahllokal genutzt werden. Evtl. ist die 
Geschäftsstelle eh schon besetzt, aber es finden sich 
bestimmt Piraten, die sich als Wahlhelfer bereit erklären. 

• Man könnte auch die Stammtische in Wahllokale umwandeln. 
Ist dann halt ein Wahllokal, was nur für 3h offen hat, aber 
es ist dann evtl. mehr in der Nähe. Außerdem lernt man 
dabei gleich Piraten aus der eigenen Gegend kennen. 

• Wer zählt die Stimmen aus? 
• Es gibt kein Problem eine öffentliche Stimmenauszählung 
durchzuführen. Helfer lassen sich bestimmt auch finden. 

• Wie sorgt man dafür, dass nicht Manipuliert wird? 
• Durch Versiegelung der Wahlurne kann man dafür sorgen, dass 
weder Stimmzettel entfernt werden, noch dass nach 
Schließung des Wahllokal Stimmzettel hinzugefügt werden 
(Versiegelung des Einwurfschlitzes). 

Falls eine Wahlurne mehrfach benutzt werden soll, so 
könnte man eine Masterwahlurne einrichten, in der die 
Wahlurnen unter 4-Augen-Prinzip entleert werden könne. 
Man muss also nicht vorzeitig die Stimmzettel 
auszählen. 

• Wer druckt die Stimmzettel? 
• Die Stimmzettel könnten in einem Großauftrag vom Bund 
gedruckt werden. 

• Jeder Pirat kann sich selber seinen Stimmzettel ausdrucken. 
• Wie sorgt man dafür, dass nicht doppelt abgestimmt wird? 

• Man könnte eine Liste im Internet verwalten, wo die 
Wahlhelfer Piraten abhaken können und auch die 
stimmberechtigten Piraten sehen (evtl. nur anhand von 
Mitgliedsnummern). 

• Wie sorgt man dafür, dass nur Piraten abstimmen. 
• Jeder Pirat sollte einen Mitgliedsausweis haben. Mit 
Mitgliedsausweis und Personalausweis ist jeder Pirat 
identifizierbar. 

Falls ein Pirat keinen Mitgliedsausweis hat, so könnte 
er den bei der Geschäftsstelle direkt ausgehändigt 
bekommen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Dezentrale_Wahlurne/GOEntw%C3%BCrfe#Wahl.2FAbstimmung_per_Wahlurne
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Achtung Änderungen 

Dieser Antrag wurde mehrfach wesentlich geändert. Änderungen betrafen 
insbesondere folgende Punkte: 

• Zentrales Zusammentreffen ist am Anfang des BPT und nicht am 
Ende. 

• Entkopplung von Einreichungs- und Bewerbungsfristen. (für SÄA, 
PÄA und Kandidaten) 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Außerordentlicher_Bundesparteitag (Dieser Antrag 
sollte nun kompatibel sein) 
Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag_II 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag_II
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Au%C3%9Ferordentlicher_Bundesparteitag


Änderungsantrag Nr.
TE056 

Beantragt von
Georg v. Boroviczeny 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Hiermit beantrage ich im §7 des Abschnitt B einen weiteren Abschnitt 
nach (5) zu ergänzen 

"Geld- oder Sachspenden natürlicher Personen werden bis zu einem vom 
Bundesparteitag verabschiedeten Betrag pauschal, darüber hinaus unter 
Namensnennung veröffentlicht. Geld- oder Sachspenden juristischer 
Personen werden grundsätzlich unter Namensnennung veröffenlicht. Die 
zeitnahe Veröffentlichung obliegt der vereinnahmenden Stelle. Anonyme 
Spenden werden wie Spenden juristischer Personen behandelt (Name 
dann: 'Anonym'). Die vereinnahmenden Stellen sind gehalten, darauf zu 
achten, dass der Sinn und der Zweck dieser Betragsgrenze nicht durch 
das Spenden von Teilbeträgen umgangen wird." 

Weiterhin beantrage ich den Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

"Zweckgebundene Spenden dürfen nur für Zwecke angenommen werden, die 
vorher von der Partei oder eines ordentlichen Verbandes/einer 
ordentlichen Gliederung derselben angegeben worden sind; eine 
Zweckbindung an einen Verband/eine Gliederung ist grundsätzlich 
zulässig. Die Spenden müssen dem vom Spender gewünschten Zweck 
zugeführt werden. Zweckgebundene Spenden, die dem Vorgenannten nicht 
entsprechen, werden zurückgewiesen" 

Begründung

Die Satzungsänderung soll Spenden von natürlichen und juristischen 
Personen in beliebiger Höhe möglich machen, ohne dass die Partei 
dadurch manipulierbar würde oder so erschiene. Dem soll die a.) die 
Neufassung von (2) und b.) die Ergänzung hinsichtlich einer 
Offenlegung von Spenden in (5a) entgegenwirken. 

in der Satzung fehlt explizit die Behandlung von Spenden juristischer 
Personen (es gibt einen Antrag hier, der diese vollkommen verbieten 
will, was ich für verfehlt halte) und auch von anonymen Spenden. 
Meiner Meinung nach können die Piraten beliebige Spenden annehmen, 
sofern das transparent geschieht. Dem soll die mit formulierte 
Veröffentlichungspflicht dienen. So sollte jeder LV und der 
Bundesverband eine Seite zur Veröffenlichung von Spenden haben, a.) 
mit einem Pauschalteil (=nur die im Jahr aufgelaufene Summe insgesamt 
wird angegeben) und b.) einem namentlichen Teil. 

Auch fehlt für mich ein ordentliches Umgehen mit zweckgebundenen 
Spenden: eine Zweckbindung seitens des Spenders außerhalb von 
Bindungen, die seitens der Partei (einer Gliederung) vorgegeben 
werden, soll es nicht geben, um nicht auf diesem Wege eine unliebsame 
Politik 'auferlegt' zu bekommen. 
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Auf diese Weise kann sich die Partei deutlich von den anderen 
Parteien abheben und für alle eine Transparenz herstellen. Eine 
Einflussnahme über Spenden wird damit verhindert 

in (5) habe ich die feste Grenze von 1000,- € durch die Formulierung 
ersetzt, die es einfach möglich macht, den Betrag den jeweiligen 
Bedürfnissen ohne Satzungsänderung anzupassen. 

Aktuelle Fassung 

(2) Zweckgebundene Spenden dürfen nur dem vom Spender gewünschten 
Zweck zugeführt werden. 

... 

(5) Geldspenden bis zu einem Betrag von 1.000 € können bar 
erfolgen. 

(6) Kopien aller Spendenquittungen sind dem Bundesschatzmeister in 
elektronischer Form zu übermitteln. 

Neue Fassung 

(2) Zweckgebundene Spenden dürfen nur für Zwecke angenommen werden, 
die vorher von der Partei oder eines ordentlichen Verbandes/einer 
ordentlichen Gliederung derselben angegeben worden sind; eine 
Zweckbindung an einen Verband/eine Gliederung ist grundsätzlich 
zulässig. Die Spenden müssen dem vom Spender gewünschten Zweck 
zugeführt werden. Zweckgebundene Spenden, die dem Vorgenannten 
nicht entsprechen, werden zurückgewiesen. 

... 

(5) Geldspenden bis zu einem Betrag von 1.000 € können bar 
erfolgen. 

(5a) Geld- oder Sachspenden natürlicher Personen werden bis zu 
einem vom Bundesparteitag verabschiedeten Betrag pauschal, darüber 
hinaus unter Namensnennung veröffentlicht. Geld- oder Sachspenden 
juristischer Personen werden grundsätzlich unter Namensnennung 
veröffenlicht. Die zeitnahe Veröffentlichung obliegt der 
vereinnahmenden Stelle. Anonyme Spenden werden wie Spenden 
juristischer Personen behandelt (Name dann: 'Anonym'). Die 
vereinnahmenden Stellen sind gehalten, darauf zu achten, dass der 
Sinn und der Zweck dieser Betragsgrenze nicht durch das Spenden von 
Teilbeträgen umgangen wird. 

(6) Kopien aller Spendenquittungen sind dem Bundesschatzmeister in 
elektronischer Form zu übermitteln. 



Änderungsantrag Nr.
TE057 

Beantragt von
Simon Weiß 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (5) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: § 1 Absatz 5 der Bundessatzung den Text 
"geschlechtsneutral" durch "im Folgenden" zu ersetzen. 

Begründung

Inhaltlich ergibt sich keine Veränderung. Das Wort 
"geschlechtsneutral" ist hier redundant, da die Bezeichnung 
offensichtlich Mitglieder unabhängig vom Geschlecht (wie auch jeder 
anderen Eigenschaft außer der Parteimitgliedschaft) meint. Der Zusatz 
"im Folgenden" stellt klar, dass hier nur die Bezeichnung innerhalb 
des Satzungstextes gemeint ist und der Absatz nicht als Anweisung an 
Mitglieder der Piratenpartei zu verstehen ist, wie sie sich zu 
benennen haben (wie es auch im Gründungsprotokoll der Partei 
festgehalten ist, siehe 
http://wiki.piratenpartei.de/images/4/4a/Gruendungsprotokoll.pdf). 

Warum also der Antrag? In letzter Zeit hat sich deutlich gezeigt, 
dass dieser Teil unserer Satzung leicht missverständlich ist. 
Insbesondere: 

• Es wird angenommen, es würde sich daraus eine Verpflichtung 
ergeben, wie Piraten sich selbst zu nennen hätten, obwohl es nur 
um eine einheitliche und leicht lesbare Sprachregelung im Text 
der Satzung geht 

• Der (in der Tat völlig überflüssige) Zusatz "geschlechtsneutral" 
wird als antifeministische Spitze verstanden 

• Es wird die Aussage, das Wort "Pirat" wäre geschlechtsneutral, 
in den Text hineingelesen, obwohl nur die Neutralität der 
Bezeichnungsweise gemeint ist 

Der neue Text vermeidet diese Probleme. 

Aktuelle Fassung 

(5) Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder 
werden geschlechtsneutral als Piraten bezeichnet.

Neue Fassung 

(5) Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder 
werden im Folgenden als Piraten bezeichnet.

Achtung Kollisionen
Antragsfabrik/§1, Absatz 5: Bessere Definition 
Antragsfabrik/Piratinnen_in_die_Satzung 
Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_Vollständig_streichen 
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Änderungsantrag Nr.
TE058 

Beantragt von
Nr 75:in spe 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 (2) Satz 4 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, der Bundesparteitag möge beschließen, 

1.in Abschnitt C: § 2 Abs 2 Satz 4 SchiedsGO das Wort 
"Bundesschiedsgericht" durch das Wort "Schiedsgericht" zu 
ersetzen, 

2.in Abschnitt C: § 3 Abs 2 Satz 2 SchiedsGO die Wortgruppe 
"folgendes Enthalten" durch die Wortgruppe "Folgendes enthalten" 
zu ersetzen, 

3.in Abschnitt C: § 3 Abs 4 Satz 2 das Wort "nächst" zu streichen, 
4.in Abschnitt C: § 4 Abs 3 den Satz 5 "Ist der Grund der 
Einberufung des Gerichtes ein Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme, die nur den einzelnen Piraten betrifft, so 
enthält das Schreiben zusätzlich die Nachfrage an den Piraten, 
ob dieser ein Verfahren wünscht, welcher Verschlusssache ist." 
durch den Satz "Erfolgt die Anrufung aufgrund eines Einspruchs 
gegen eine Ordnungsmaßnahme, die nur den einzelnen Piraten 
betrifft, so enthält das Schreiben zusätzlich die Nachfrage, ob 
er ein nicht öffentliches Verfahren wünscht." zu ersetzen. 

Begründung

Zu 1. 

Nach § 1 Abs 1 Satz 2 der Schiedsgerichtsordnung im Abschnitt C 
Bundessatzung soll diese für Schiedsgerichte jeder Ordnung bindend 
sein. Folglich sollte es in § 2 Abs 2 Satz 4 SchiedsGO statt "bis zur 
Wahl eines neuen Bundesschiedsgerichts" "bis zur Wahl eines neuen 
Schiedsgerichtes" heißen. 

Zu 2. 

"Enthalten" = Rechtschreibfehler; "folgendes" ist alte deutsche 
Rechtschreibung; da die Ordnung überwiegend in der sogenannten neuen 
deutschen Rechtschreibung verfasst ist, kann dies durch "Folgendes" 
ersetzt werden. 

Zu 3. 

Hier ist das gleiche Gericht, wie in Abs 4 Satz 1, gemeint. Dies ist 
aber nur das "höhere" und nicht das "nächst höhere." 

Zu 4. 

Hier werden sinnerhaltend mehrere Sachen ausgebessert. Zu benennen 
sind: 

a) der grammatische Fehler "welcher" ( welches ), 
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b) mit "Verschlusssache" ist das nicht öffentliche Verfahren in § 6 
Abs 3 SchiedsGO gemeint. 

Aktuelle Fassung 

Zu 1. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt auf dem jeweiligen Parteitag 
fünf Piraten zu Richtern, die gemeinsam das Gericht bilden. Die 
gewählten Richter wählen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden 
Richter, der die Leitung des Schiedsgerichts innehat und seine 
Geschäfte führt. In einer weiteren Wahl werden zwei Ersatzrichter 
bestimmt, wobei die Stimmenzahl über die Rangfolge der 
Ersatzrichter entscheidet. Die Richter sind bis zur Wahl eines 
neuen Bundesschiedsgericht im Amt. Schiedsgerichtswahlen finden 
mindestens einmal im Kalenderjahr statt. 

Neue Fassung 

Zu 1. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt auf dem jeweiligen Parteitag 
fünf Piraten zu Richtern, die gemeinsam das Gericht bilden. Die 
gewählten Richter wählen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden 
Richter, der die Leitung des Schiedsgerichts innehat und seine 
Geschäfte führt. In einer weiteren Wahl werden zwei Ersatzrichter 
bestimmt, wobei die Stimmenzahl über die Rangfolge der 
Ersatzrichter entscheidet. Die Richter sind bis zur Wahl eines 
neuen Schiedsgericht im Amt. Schiedsgerichtswahlen finden 
mindestens einmal im Kalenderjahr statt. 



Änderungsantrag Nr.
TE060 

Beantragt von
Roland 'ValiDOM' Jungnickel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1-4) + (8) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt die Bundessatzung Abschnitt B (Finanzordnung), §2 
Absätze 1-4 sowie Absatz 8 zu ersetzen. Sie sollen lauten: 

(1) Die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Piraten. 

(2) Jeder Pirat legt für das jeweilige Geschäftsjahr einen für ihn 
tragfähigen Mitgliedsbeitrag fest und teilt diesen der jeweils 
zuständigen Gliederung mit. Die Piratenpartei empfiehlt ihren 
Mitgliedern einen Betrag in Höhe von 1% ihres 
Jahresnettoeinkommens. In der Regel sollte der Beitrag 3 Euro pro 
Monat nicht unterschreiten. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich 
fällig, abweichende Regelungen können durch die zuständigen 
Gliederungen getroffen werden. 

(3) Macht ein Pirat keine Angaben zum Mitgliedsbeitrag, so gilt 
dessen Mitgliedsbeitrag des Vorjahres. Liegen hierzu keine Angaben 
vor, Beträgt der Mitgliedsbeitrag 3 Euro pro Monat. 

(4) Zuständigkeiten und Verfahren zur Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge werden jeweils durch die Landesverbände 
festgelegt. 

(8) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1 bis 4 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz 8 wird am 01.01.2011 ungültig. 

Begründung

Alte Fassung mit Streichungen 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig. 

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet.
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(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

(4) Der Mitgliedsbeitrag ist an den für das Mitglied zuständigen 
Landesverband zu entrichten, bzw. wird von diesem eingezogen. 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. 

(7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das 
Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm 
zustehende Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen 
nicht existierenden zuständigen Kreisverband. 

(8) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in Höhe von 1% ihres 
Jahresnettoeinkommens. 

Neue Fassung 

(1) Die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Piraten. 

(2) Jeder Pirat legt für das jeweilige Geschäftsjahr einen für ihn 
tragfähigen Mitgliedsbeitrag fest und teilt diesen der jeweils 
zuständigen Gliederung mit. Die Piratenpartei empfiehlt ihren 
Mitgliedern einen Betrag in Höhe von 1% ihres 
Jahresnettoeinkommens. In der Regel sollte der Beitrag 3 Euro pro 
Monat nicht unterschreiten. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich 
fällig, abweichende Regelungen können durch die zuständigen 
Gliederungen getroffen werden. 

(3) Macht ein Pirat keine Angaben zum Mitgliedsbeitrag, so gilt 
dessen Mitgliedsbeitrag des Vorjahres. Liegen hierzu keine Angaben 
vor, Beträgt der Mitgliedsbeitrag 3 Euro pro Monat. 

(4) Zuständigkeiten und Verfahren zur Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge werden jeweils durch die Landesverbände 
festgelegt. 

(...) 



(8) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1 bis 4 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz 8 wird am 01.01.2011 ungültig. 

Wir lösen hierdurch ein paar Probleme auf einmal. 

1.Beitragsminderungs-Prozesse werden obsolet. Dies gilt für Neu- 
als auch "Alt"-Piraten. "In der Regel" lässt den Landesverbänden 
Ausnahmeregelungen offen, die sie z.B. mit der Erhebung der 
gewünschten Mitgliedsbeiträge zulassen können (Nur ein Beispiel: 
"Klicke hier um ...") 

2.Wir überlassen die Regelungen zur Erhebung des 
Mitgliedsbeitrages und die Verfahrensweisen dazu den 
Landesverbänden. Bayern braucht schon allein wegen seiner Größe 
und Organisationsart andere Verfahren als das Saarland. Das 
schließt die Möglichkeit ein, dass LV diese Aufgaben an ihre 
Gliederungen delegieren. 

3.Die (komplizierte) Monatsberechnung entfällt. Die Regelung, dass 
einmal gezahlte Beiträge nicht zurück erstattet werden findet 
weiterhin Anwendung (Satzung §4 Abs.2 ) 

4.Wir geben den Piraten die Möglichkeit ihren Mitgliedsbeitrag 
selbst zu bestimmen. Der 1%-Hinweis bleibt da bestehen (den gibt 
es heute schon als Abs 8), er rückt nur etwas weiter in den 
Vordergrund. Wer da nicht mitmacht zahlt einfach weiter die 
36eur. 

5.Nennt ein Pirat den Wunsch-Mitgliedsbeitrag können auch andere 
Zahlungsperioden als jährlich vereinbart werden. 

6.Die Übergangsregelung stellt ausreichend Zeit zur Verfügung um 
die Änderung durchzuführen - lässt aber auch die Möglichkeit das 
Verfahren früher zu übernehmen. Aber eben erst dann, wenn der 
Bund soweit ist (deshalb die Zustimmung des BuVo). Zudem halten 
wir unsere Satzung sauber, da die Übergangsregelung automatisch 
ungültig wird. 

Durchführung 

1.Neumitglieder geben einfach den Betrag im Aufnahmeantrag mit an. 
2.Wie genau der Mitgliedsbeitrag durch "Alt-"Piraten genannt wird 
soll absichtlich offen gelassen werden. Denkbar sind hier viele 
Methoden. Um nur zwei zu nennen: jährlicher 
Mitgliedsdatenabgleich oder per online-Formular. Für die 
Technik-Interessierten: das ließe sich sogar mit Limesurvey 
machen, aber: der weg bleibt ja offen. 

3.Mitgliedsbeiträge werden entsprechend verbucht, auf die 
Gesamtsumme wird der Verteilungsschlüssel angewandt. 

4.Zur sinnvollen Durchführung ist es geboten, dass die jeweiligen 
Gliederungen Bankeinzugsverfahren unterstützen damit monatliche 
Zahlungen bequem werden. Das bleibt aber offen, muss aber als 
Hinweis genannt werden. 



Mögliche Kritik 

• "Gläserner Pirat". Ein vielfach vorgebrachter Einwand gegen 
Selbsteinschätzungsverfahren ist, dass Piraten dann ihre 
Einkünfte offen legen müssten. Dies ist so nicht richtig. Zum 
einem kann jeder Pirat selbst entscheiden, ob man an dem 
Verfahren teilnehmen will oder nicht. Wenn nicht: gilt 36eur als 
Mitgliedsbeitrag. Zum anderen fragen wir nicht nach Einkünften 
sondern nach einem selbst gewählten Wert, der nicht unbedingt 
des Piraten Einkünften entsprechen muss. Dieser wird zudem nur 
dezentral in den LV (bzw. nur den Gliederungen welche diese 
Erhebung durchführen) bekannt. 

• "versteckte Beitragserhöhung". Das kann man so sehen, und ich 
kann es mangels Statistiken (Durchschnittseinkünfte, 
Beteiligungsgrad am Verfahren) nicht widerlegen. Allerdings ist 
klar, dass politische Arbeit dauerhaft Geld kostet - was wir 
irgendwoher bekommen müssen. Durch die stärkere Herausstellung 
der 1%-Empfehlung erhoffe ich mir schon ein insgesamt höheres 
Mitgliedsbeitragsaufkommen. 

• "Heute auch schon möglich". Theoretisch ja: auch mit der 
heutigen Regelung könnten LVs unter Hinweis auf die 1% 
Empfehlung entsprechende Verfahren einführen. Diese ließen es 
aber offen den Verteilungsschlüssel der Gliederungen zu 
unterlaufen, in dem z.B. explizit für eine Gliederung gespendet 
wird. Wer mehr aus Spenden/Mitgliedsbeiträgen haben will soll 
den Verteilunggsschlüssel ändern und nicht die Regelung 
unterlaufen. 

• "Zu Komplex". Das Verfahren ist mit dem Landesschatzmeister 
Bayern geklärt (siehe Diskussion), der keine 
verfahrenstechnischen Einwände sieht. Weitere Schatzmeister 
wurden informiert. 

• "Risko": Durch die Festschreibung von 36eur als Regelbeitrag 
wird sich das Beitragsaufkommen nicht verringern. Gliederungen 
können, wie auch heute schon, weiterhin Ausnahmen von diesem 
Beitrag gewähren. Auf der anderen Seite werden jedoch die 1% 
stark betont, wodurch das Beitragsaufkommen sehr wohl steigen 
(aber nicht fallen) wird. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Beitragsordnung (Aplus) (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Beitragsermäßigung (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/FO_-_Mitgliedsbeitrag 
Antrag "Neue Mitgliedsbeitragsstruktur" 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen(nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_Entrichten(nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag (nicht eingereicht!) 
Antragsfabrik/Beitragsermäßigung_II (nicht eingereicht!) 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragserm%C3%A4%C3%9Figung_II
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http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitr%C3%A4ge_streichen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur
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http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragserm%C3%A4%C3%9Figung
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Änderungsantrag Nr.
TE061 

Beantragt von
Roland 'ValiDOM' Jungnickel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A §6 Abs. 6 der Bundessatzung vor 
"Auflösung" einzufügen: 

Strafgelder bis zur maximalen Höhe der dem Gebietsverband im 
laufenden Kalenderjahr zustehenden Mitgliedsbeitragsanteile, 

Begründung

Um Kollisionen mit anderen Anträgen zu vermeiden ist der Antrag nur 
so formuliert, dass er die relevante Textpassage einfügt. Zur 
besseren Übersicht daher in der Begründung das vor- und danach. 

Vor der Änderung 

... (6) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind 
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind 
möglich: Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes 
nachgeordneter Gebietsverbände. (...) ... 

Nach dieser Änderung 

... (6) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind 
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind 
möglich: Strafgelder bis zur maximalen Höhe der dem Gebietsverband 
im laufenden Kalenderjahr zustehenden Mitgliedsbeitragsanteile, 
Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. (...) ... 

Wenn ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die 
Ordnung der Piratenpartei Deutschland verstößt und die übergeordnete 
Gliederung dagegen vorgehen will - dann sind bisher nur sehr 
drastische, quasi endgültige Sanktionierungen möglich. Eine monetäre 
Sanktionierung wäre daher als erste Ordnungsmaßnahme denkbar, welche 
durch die dem entsprechenden Gebietsverband zustehenden 
Mitgliedsbeitragsanteile gedeckelt werden sollten. 
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Änderungsantrag Nr.
TE063 

Beantragt von
Pavel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (2) 

Beantragte Änderungen

§12 Abs(2) der Bundessatzung wird gestrichen. Absatz (3) wird zu 
Absatz (2) und folgendermassen neu gefasst: (2) Die Regelungen aus 
Absatz 1 gelten ebenso für eine Änderung des Programms der 
Piratenpartei Deutschland. 

Begründung

Eine Antragsfrist ist unsinnig. Der Bundesparteitag ist höchstes 
Organ der Piratenpartei und kann mit 2/3 Mehrheit beliebige Satzungs- 
und Programmänderungen beschliessen. Er muss jederzeit in der Lage 
sein, auf dem Parteitag kurzfristig Änderungen an Anträgen 
vorzunehmen. Ansonsten können möglicherweise wichtige und sinnvolle 
Anträge nicht verabschiedet werden, oder es müssen Anträge mit 
Fehlern beschlossen werden. 

Der §2(2) ist glücklicherweise aber ohnehin wirkungslos, denn allein 
das fristgemässe Stellen dieses Abschaffungsantrags hebelt die 
Antragsfristen effektiv aus, da die Abschaffung jederzeit mit 
sofortiger Wirkung beschlossen werden kann und damit beliebige 
spontane Satzungs- und Programmänderungen ermöglicht. Er wird von mir 
auch fristgemäss auf jedem zukünftigen Parteitag gestellt werden, 
solange es Antragsfristen gibt. 

Die Regelung ist auch nutzlos, da ein Eingang beim Bundesvorstand 
keinesfalls sicherstellt, dass die Mitglieder ausreichend Zeit haben, 
sich mit dem Antrag zu beschäftigen. Wie Beispiele auf 
Landesparteitagen zeigen verhindert eine Antragsfrist auch nicht, 
dass unsinnige oder rechtswidrige Anträge beschlossen werden. 

Eine vernünftigere Alternative ist eine Antragskommission und ein 
Antragsverfahren, dass rechtzeitig gestellte Anträge mit Priorität 
behandelt, so wie es faktisch geplant ist. Hierzu bedarf es aber 
keiner Regelung in der Satzung. Wann ein Antrag gestellt wird, sagt 
auch nichts über seine Qualität und seine Sinnhaftigkeit aus. 

Hinweis zur Tagesordnung: Der Antrag muss nicht unbedingt auf die 
Tagesordnung, solange keine Notwendigkeit besteht, kurzfristige 
Änderungen an Anträgen vorzunehmen. Er kann bei Bedarf auf die 
Tagesordnung gesetzt werden, falls die Versammlung die Notwendigkeit 
feststellt, beispielsweise über einen wichtigen Kompromissantragzu 
beschliessen oder Änderungen an gewollten Anträgen vorzunehmen. 

Achtung Kollisionen
Antragsfabrik/Änderung_von_SÄA_auf_dem_BuPT 
Antragsfabrik/Dezentraler Parteitag 
Antragsfabrik/Anträge_an_den_Parteitag_beschränken 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Pavel
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Antr%C3%A4ge_an_den_Parteitag_beschr%C3%A4nken
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C3%84nderung_von_S%C3%84A_auf_dem_BuPT
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE066 

Beantragt von
Jonas M. 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, zu (3) den Text: 

Wenn er nicht Pirat am Erstwohnsitz ist, soll er diesen der 
aufnehmenden Gliederung mitteilen. Die Bundespartei führt ein 
Verzeichnis der Erstwohnsitze der Piraten, um diese zu 
Aufstellungsversammlungen für öffentliche Wahlen einzuladen. 

hinzuzufügen. 

Alter Text 

(3) Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich 
der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon 
Pirat ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo 
er Pirat ist. 

Neuer Text 

(3) Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich 
der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon 
Pirat ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo 
er Pirat ist. Wenn er nicht Pirat am Erstwohnsitz ist, soll er 
diesen der aufnehmenden Gliederung mitteilen. Die Bundespartei 
führt ein Verzeichnis der Erstwohnsitze der Piraten, um diese zu 
Aufstellungsversammlungen für öffentliche Wahlen einzuladen. 

Text des Antrages zweite Zeile etc. 

Begründung

In den meisten (allen?) Wahlgesetzen in Deutschland ist die 
Stimmberechtung bei Aufstellungsversammlungen nicht abhängig von der 
Mitgliedschaft in einem Gebietsverband, sondern vom Erstwohnsitz in 
Bundesland oder Wahlkreis. 

Wer der Partei nur seinen Zweitwohnsitz angegeben hat, ist dort 
überlicherweise nicht stimmberechtigt, wenn es um Versammlungen zur 
Aufstellung von Direkt oder Listenkandidaten geht. 

Zu Versammlungen am Erstwohnsitz kann er im Normalfall nicht 
eingeladen werden, da der Gebietsverband, der diese organisiert 
keinen Zugriff auf die Daten des Piraten hat. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DerJonas
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Manche sagen, wer der Partei den falschen Wohnsitz meldet, ist eben 
selbst schuld wenn er dadurch sein Wahlrecht für 
Aufstellungsversammlungen verliert. Allerdings ist dieses Verhalten 
nach Satzung bisher erlaubt und viele Piraten wissen sicher nicht 
davon, dass sie dadurch ihr Wahlrecht verlieren. 

Durch diese Satzungsänderung soll auch eine eventuelle Anfechtbarkeit 
von Aufstellungsversammlungen verhindert werden. 

• neue Formulierung Jonas M. 02:47, 2. Apr. 2010 (CEST) 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung des Absatzes 3 in Paragraph 3 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Streichung_des_Absatzes_3_in_Paragraph_3
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DerJonas


Änderungsantrag Nr.
TE067 

Beantragt von
Tux- 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, §1.1 (Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet) um die 
Worte "und faschistische" zu kürzen. 

Alte Fassung: 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab.

Neue Fassung: 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre und diktatorische Bestrebungen jeder 
Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. 

Begründung

Die konkrete Benennung des Faschismus' führt immer wieder dazu, dass 
sich Gruppierungen unter der Piratenflagge demokratiefeindlichen 
Demonstrationen anschließen, zuletzt unter anderem geschehen in 
Dresden. Gemäß dem derzeit noch geltenden Kodex der Piratenpartei 
Deutschland ist dies keinesfalls erwünscht und wirft ein falsches 
Bild auf die Aktivitäten der Partei bzw. steht im Widerspruch zu 
ihrem Anspruch, nicht "gegen Links" oder "gegen Rechts" zu sein. 

Da der Begriff "totalitäre und diktatorische Bestrebungen" auch 
bereits den Faschismus beinhaltet, ist diese Formulierung ersatzlos 
zu streichen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tux-
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Änderungsantrag Nr.
TE068 

Beantragt von
Christian Hufgard 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, §9a (1) wie folgt neu zu fassen: 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, sowie dem Schatzmeister. 

sowie §9a (7) 7. zu streichen. 

Begründung

Im Interesse der Entwicklung basisdemokratischer Strukturen müssen so 
viele Entscheidungen wie möglich der Entscheidungskompetenz des 
Vorstands entzogen werden. Da es keine gesetzlichen Notwendigkeiten 
für einen Vorstand mit mehr als drei Mitgliedern gibt, sollten keine 
Posten um der Posten willen geschaffen werden. Es gibt keine 
plausiblen Gründe, weshalb z.B. der IT-Verantwortliche ein Mitglied 
des Vorstands sein sollte. 

In einem Dreier-Vorstand wäre folgende Aufgabenteilung denkbar: 
Vorsitzender: Repräsentanz der Partei gegenüber der Öffentlichkeit 
Stellvertretender Vorsitzender: Aufsicht über Verwaltungsaufgaben 
Schatzmeister: Aufsicht über die finanziellen Belange der Partei 

(7) 7. Ist zu streichen, da im Falle der Annahme des Antrags keine 
Beisitzer mit Amtsbezeichnungen versorgt werden müssen. 

Eine tiefergehende Begründung des Antrags ist hier zu finden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Bundesvorstand2 
Antragsfabrik/Bundesvorstand1 
Antragsfabrik/Größe und Zusammensetzung des Bundesvorstandes 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Christian_Hufgard
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Bundesvorstand1
http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/Bundesvorstand2
http://blog.christian-hufgard.de/wie_viel_vorstand_braucht_ein_pirat-2010-03-30
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Änderungsantrag Nr.
TE069 

Beantragt von
Christian Hufgard 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, (5) wie folgt neu zu fassen: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband. 

Begründung

Dieser Antrag behebt zwei Probleme: 

1.Zur Zeit werden 105% der Beiträge verteilt. 
2.PP-International ist eine nicht näher bezeichnete Gliederung, 
ebenfalls existiert keine europäische Piratenpartei. 

Sollte sich ein internationaler Dachverband der Piratenparteien 
gründen, sollte durch einen Bundesparteitag der Beitritt der 
Piratenpartei Deutschland zu dieser Gliederung beschlossen werden. 
Hierbei wird dann auch ein Mitgliedsbeitrag für diese Gliederung zur 
Diskussion stehen. Gleiches gilt für den Fall, dass eine europäische 
Piratenpartei gegründet wird. 

Sollte des Bundesvorstand ohne eine explizite Abstimmung der 
Parteimitglieder den Beitritt zu einer dieser Gliederungen 
beschliessen, müsste er eventuelle Beiträge aus einem 40%ige Anteil 
der Mitgliedsbeiträge zahlen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag Aufteilung PPI 
Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehe
nde_Gliederung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Christian_Hufgard
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehende_Gliederung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufteilung_des_Mitgliedsbeitrags_durch_die_einziehende_Gliederung
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Änderungsantrag Nr.
TE070 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (1) + (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 1 §9a des Abschnitts A der Satzung mit 
folgendem Absatz zu ersetzen:
(1) Der Bundesvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretendem Vorsitzenden, dem Schatzmeister und bis zu 12 
Beisitzern 

Es wird beantragt, nach Absatz 1 §9a des Abschnitts A der Satzung den 
folgenden Absatz einzufügen:
(2) Der Bundesparteitag legt die maximale Anzahl der Beisitzer für 
die kommende Wahlperiode vor der Wahl der Beisitzer fest, wobei die 
unter (1) vorgegebene Anzahl nicht überschritten werden darf. 

Begründung

Der Parteitag legt einmal eine Maximalgrenze der Beisitzerzahl per 
Satzung fest, die nicht überschritten werden kann, außer eine 2/3-
Mehrheit paßt diesen Paragraphen an. Auf jedem Parteitag kann dann 
durch Wahl durch Zustimmung oder auch durch einfache Mehrheit die 
tatsächliche (maximale) Anzahl der Beisitzer OHNE eine SÄA direkt vor 
der Wahl der Beisitzer bestimmt werden. Dadurch wird jedes Jahr die 
von den meisten Piraten gewünschte Anzahl an Beisitzern festgelegt, 
was uns flexibel macht und auch den Basisdemokratiegedanken fördert. 
Kurz vor der Wahl ermöglicht zudem, sich bei der Anzahl auch an der 
Anzahl der Bewerber zu orientieren. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Verkleinerung des Bundesvorstands 
Antragsfabrik/Bundesvorstand2 (zurückgezogen?) 
Antragsfabrik/Bundesvorstand1 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Bundesvorstand1
http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/Bundesvorstand2
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Verkleinerung_des_Bundesvorstands
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Änderungsantrag Nr.
T071 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (4) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 4 des Paragraphen §9a des Abschnitts A 
der Satzung durch folgendem Absatz zu ersetzen: 

Der Bundesvorstand tritt mindestens einmal monatlich in einer 
öffentlichen Vorstandssitzung zusammen. Die Vorstandssitzung kann 
virtuell, fernmündlich oder an einem angegebenen Ort stattfinden. Die 
Vorstandssitzung wird vom Bundesvorsitzenden oder bei dessen 
Verhinderung von einem seiner Stellvertreter mit einer Frist von 
einer Woche unter Angabe wo die Tagesordnung zugänglich ist und wo 
bzw. wie die Tagung stattfindet einberufen. Bei außerordentlichen 
Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen. 

Begründung

Da ja auch jetzt schon die Vorstandssitzung fernmündlich in einer 
Telko ca. zweimal im Monat stattfindet und dies sich als praktikabel 
erwiesen hat, soll dies nun auch in der Satzung verankert werden. 
Somit hat der Vorstand die Freiheit, statt sich zweimal jährlich im 
Real Life treffen zu müssen, die Treffen so abzuhalten wie es am 
praktikabelsten ist. Zusätzlich wird der Begriff "öffentlich" 
aufgenommen, der bisher fehlt und somit stets geschlossene VSS 
erlaubt hätte. Diese sind trotz der Aufnahme des Begriffs 
selbstverstänlcih zusätzlich zu den Öffentlichen möglich. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
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Änderungsantrag Nr.
TE072 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 - neuer Absatz 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A §12 der Satzung folgenden Absatz mit 
der nächst freien Absatznummer hinzuzufügen: 

Der Bundesparteitag kann einen nach Absatz 2 ordnungsgemäß 
eingereichten Antrag mit 2/3-Mehrheit abändern.

Es wird ferner beantragt, in Abschnitt A §12 Abs. 3 die Worte "Absatz 
1 und 2" durch die Worte "diesem Paragraphen" zu ersetzen. 

Begründung

Alte Fassung: 

§ 12 - Satzungs- und Programmänderung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem 
Bundesparteitag kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier 
Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand 
eingegangen ist. 

(3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine 
Änderung des Programms der Piratenpartei Deutschland.

Neue Fassung: 

§ 12 - Satzungs- und Programmänderung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem 
Bundesparteitag kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier 
Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand 
eingegangen ist.
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(3) Die Regelungen aus diesem Paragraphen gelten ebenso für eine 
Änderung des Programms der Piratenpartei Deutschland. 

(4) Der Bundesparteitag kann einen nach Absatz 2 ordnungsgemäß 
eingereichten Antrag mit 2/3-Mehrheit abändern.

Es sollte möglich sein, ordnungsgemäß eingereichte Anträge auf dem 
Bundesparteitag abzuändern. Bisher gibt es keine Möglichkeit, 
fehlerhafte Anträge zu korrigieren oder an bereits beschlossene 
Änderungen anzupassen. Außerdem sind dann solche Verrenkungen wie 
hier: http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr
%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes nicht mehr 
nötig. 

Sinnerhaltende Änderungen zuzulassen ist auf jeden Fall auch deutlich 
besser als die Antragsfrist komplett zu streichen. Die Antragsfrist 
sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, sonst gibt es keine 
Möglichkeit mehr sich mit den Anträgen sinnvoll auseinander zu 
setzen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/AbschaffungAntragsFristen 
Antragsfabrik/Dezentraler Parteitag 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/AbschaffungAntragsFristen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes


Änderungsantrag Nr.
TE073 

Beantragt von
Tux- nach Rücksprache mit Christoph Kies 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im §1 Absatz 1 des Abschnitts A die Wörter "geprägt 
vom Geiste sozialer Gerechtigkeit" ersatzlos zu streichen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab.

Neue Fassung: 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische 
und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei 
Deutschland entschieden ab. 

Der Begriff "Soziale Gerechtigkeit" ist eine Worthülse. Es können 
sehr unterschiedliche Konzepte bis hin zum Sozialismus mit diesem 
Begriff gemeint sein. Selbst eine "gleichmäßige Umverteilung", wie 
sie die Linke propagiert, ist nicht ausreichend eindeutig definiert. 
Unklare Zielsetzungen wie diese sind nicht zweckmäßig und sollten 
daher entfernt werden. Stattdessen wird angeregt, in eine spätere 
Fassung der Bundessatzung einen eigenen Paragraphen aufzunehmen, der 
die angestrebte soziale Gerechtigkeit definiert. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tux-
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Cheesy


Achtung Kollisionen
Antragsfabrik/Gerechtigkeit,_Freiheit_und_Demokratie 
Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit

Bei enger Auslegung: 
Antragsfabrik/Aufnahme Behinderung in §1 (1)

Nicht eingereicht: 
Antragsfabrik/das Leben, das Universum und der ganze Rest 
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Änderungsantrag Nr.
TE074 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (9) + (10) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, hinter Absatz 9 des Paragraphen §9a des Abschnitts 
A der Satzung einen neuen Absatz einzufügen: 

Jedes Mitglied des Bundesvorstands stellt zum Zeitpunkt der Einladung 
zum Parteitag einen vorläufigen Tätigkeitsbericht zur Verfügung. In 
der Einladung wird angegeben, wo dieser Bericht mindestens 
parteiöffentlich zugängig ist. 

Begründung

Aus Gründen der Transparenz ist es wichtig, daß die 
Vorstandsmitglieder des Bundes die Piraten am Ende ihrer Amtszeit 
über ihre Vorstandstätigkeiten informieren. Damit am Bundesparteitag 
jeder Pirat nach besten Wissen und Gewissen den Vorstand entlasten 
kann oder nicht, ist es sinnvoll, einen vorläufigen Bericht mit der 
Einladung zu veröffentlichen. Der Bericht auf dem Parteitag wird 
nämlich zu knapp vor der Entlastung öffentlich gemacht. Diese Vor-
Veröffentlichung muß z.B. nicht schriftlich als Dokument erfolgen, 
sondern kann auch auf einer Webseite stehen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
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Änderungsantrag Nr.
TE075 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (9) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Absatz 9 des Paragraphen §9a des Abschnitts A 
der Satzung das Wort "dieser" durch "dieses" zu ersetzen sowie den 
Satz "Dieser macht ihn den Mitgliedern umgehend zugänglich." 
anzufügen. Es wird beantrag, den zweiten Satz zu ändern: "Der 
Tätigkeitsbericht umfasst die in Eigenverantwortung des Einzelnen 
erstellten Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder." 

Begründung

Aktuelle Fassung 

Der Bundesvorstand liefert zum Parteitag einen schriftlichen 
Tätigkeitsbericht ab. Dieser Umfasst alle Tätigkeitsgebiete der 
Vorstandsmitglieder, wobei diese in Eigenverantwortung des 
Einzelnen erstellt werden. Wird der Vorstand insgesamt oder ein 
Vorstandsmitglied nicht entlastet, so kann der Bundesparteitag oder 
der neue Vorstand gegen ihn Ansprüche gelten machen. Tritt ein 
Vorstandsmitglied zurück, hat dieser unverzüglich einen 
Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem Vorstand zuzuleiten.

Neue Fassung 

Der Bundesvorstand liefert zum Parteitag einen schriftlichen 
Tätigkeitsbericht ab. Der Tätigkeitsbericht umfasst die in 
Eigenverantwortung des Einzelnen erstellten Tätigkeitsberichte der 
Vorstandsmitglieder. Wird der Vorstand insgesamt oder ein 
Vorstandsmitglied nicht entlastet, so kann der Bundesparteitag oder 
der neue Vorstand gegen ihn Ansprüche gelten machen. Tritt ein 
Vorstandsmitglied zurück, hat dieses unverzüglich einen 
Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem Vorstand zuzuleiten. Dieser 
macht ihn den Mitgliedern umgehend zugänglich.

"Das" Mitglied erfordert "dieses" statt "dieser". Bei ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern hat die Parteiöffentlichkeit Anspruch auf einen 
zeitnah verfügbaren Tätigkeitsbericht. 
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Änderungsantrag Nr.
TE076 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §11 (1) + (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 1 des Paragraphen §11 des Abschnitts A 
der Satzung zu ersetzen:

(1) Der Bundesparteitag lässt Gäste grundsätzlich zu.

Es wird beantragt, einen neuen Absatz mit der nächst freien Nummer am 
§11 des Abschnitts A der Satzung einzufügen:

Der Bundesparteitag entscheidet über den Widerruf der Zulassung 
und/oder den Ausschluss von Gästen.

Begründung

Wir haben den Status einer Mitmachpartei. So ist es zur Zeit übliche 
Praxis, Gäste auf einem Parteitag zuzulassen. Trotzdem muß der 
Parteitag zu Beginn dem jedesmal erst zustimmen. Mit der Änderung 
würden Gäste standardmäßig erlaubt und es müßte einen Beschluß geben, 
Gäste *nicht* zuzulassen. Damit ist es für Interessierte einfacher, 
auf "gut Glück" zu einem Parteitag zu fahren, um mal reinzuschauen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung von §11 
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Änderungsantrag Nr.
TE077 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: Finanzordnung (Komplett) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Abschnitt B die Finanzordnung (FO) aus der 
Satzung zu streichen und als eigenständiges Dokument zu behandeln. 
weiterhin wird beantragt einen neuen § in den Abschnitt A der Satzung 
mit der nächsten freien Nummer mit dem Namen "Finanzordnung" 
hinzuzufügen: 

(1) Über die Finanzordnung entscheidet der Bundesparteitag mit 
einfacher Mehrheit.

Begründung

Um mehr Freiheiten in der Finanzordnung zu haben und diese den 
gegebenen Umständen einfacher anpassen zu können, sollte die 
Finanzordnung neben der Satzung gesondert und nicht mit der gleichen 
Bedeutung vom Bundesparteitag abgestimmt werden. So kann die FO jedes 
Jahr den gegebenen finanziellen Gegebenheiten einfacher angepasst 
werden. Dieser Antrag ist im Sinne des Bundesschatzmeisters Schlömer, 
der die Finanzordnung wohl durch den Finanzbeirat verabschieden 
möchte. Dies könnte der Parteitag dann jährlich mit einfacher 
Mehrheit beschließen (diesen Auftrag notfalls also auch entziehen!). 
Fakt ist zudem, daß die Finanzfragen sehr komplex sind und von den 
meisten Mitglieder kaum verstanden werden (und sie auch nicht 
interessiert). Bleibt die FO in der Satzung, besteht die Gefahr, daß 
selbst sinnvolle Änderungen stets am Quorum scheitern, weil einige 
aus Unwissenheit lieber dagegen sind. 
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Änderungsantrag Nr.
TE078 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt den Absatz 5 des §9b im Abschnitt A der Satzung 
ersatzlos zu streichen. 

Begründung

Absatz im Wortlaut 

(5) Der Bundesparteitag beschließt über die Schiedsgerichtsordnung 
und die Finanzordnung, die Teil dieser Satzung sind.

Sowohl die SO als auch die FO *sind* offenbar derzeit Teil dieser 
Satzung. Dieser Absatz ist überflüssig, verhindert aber, solange er 
existiert, daß FO und SO aus der Satzung herausgelöst werden können. 
Die Entscheidung über eine Herauslösung muß sowieso über eine 
Satzungsänderung getroffen werden, womit jeder entsprechende Antrag 
dann zwei Anträge umfassen müßte. 
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Änderungsantrag Nr.
TE079 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (4) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 4 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung zu ändern:

Neue Fassung:
(4) Der Mitgliedsbeitrag ist an die für das Mitglied zuständige 
niedrigste Gliederung, die laut übergeordneten Satzungen berechtigt, 
dazu bereit und dazu in der Lage ist, zu entrichten, bzw. wird von 
dieser eingezogen. Der Bundesverband und die Landesverbände sind 
berechtigt. 

Begründung

Anmerkung: Dieser Antrag muß nur behandelt werden, wenn die 
Finanzordnung nicht aus der Satzung herausgelöst wird (s. 
dazugehörigen SÄA). 

Damit kann jede Ebene ab der Landesebene entscheiden, ob sie den 
Beitragseinzug selbst vornehmen oder an die nächstniedrigere Ebene 
deligieren will. Außerdem kann jede niedrigere Ebene vom 
Beitragseinzug absehen und nach oben deligieren. Der Bundesverband 
kann und muß letztendlich immer einziehen. In allen bisherigen SÄA 
wird nicht der Fall vorgesehen, daß ein Landesverband nicht mehr 
existiert oder nicht einziehen kann. Bei dieser Formulierung gibt es 
sowohl eine Top-Down als auch eine Bottom-Up-Behandlung. Die 
Bundessatzung gibt das Recht an die untergeordneten Satzungen ab, ist 
aber das Fallback für den Fall, daß die untergeordneten Gliederungen 
es in der Satzung nicht geregelt haben, es nicht machen wollen oder 
nicht machen können. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag Entrichten 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen 
Antragsfabrik/Beitragsordnung (Aplus) 
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Änderungsantrag Nr.
TE080 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Absatz 5 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung die Wörter "zuständigen Landesverband" durch die Wörter 
"einziehenden Gliederung" ersetzen. 

Begründung

Neue Fassung 

Der Mitgliedsbeitrag ist von der einziehenden Gliederung 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

Anmerkung: Dieser Antrag muß nur behandelt werden, wenn die 
Finanzordnung nicht aus der Satzung herausgelöst wird (s. 
dazugehörigen SÄA). 

Da es möglicherweise nach diversen SÄ unterschiedliche 
Gliederungsebenen gibt, die einziehen, bleibt dieser Paragraph 
dadurch eindeutig. 

Dieser Teil wurde herausgenommen, da es bereits Anträge dazu gibt: 
Der Verweis auf die internationalen Piratenorganisationen muß 
gestrichen werden. 1. existieren sie noch gar nicht und 2. soll der 
Bund dies intern regeln und das Geld dafür von "seinen" 40% nehmen. 

Damit ist dieser Antrag unabhängig durchzuführen (aber nach den 
anderen Anrägen) 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung_der_Beitrags_an_PP-Int 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag Aufteilung PPI 
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Änderungsantrag Nr.
TE081 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Absatz 6 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung das Wort "des" durch "eines" zu ersetzen sowie die Wörter 
"Der für das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 10%." nach 
"erhält 25%." einzufügen. Weiterhin wird beantragt "15%" durch "10%" 
sowie "20%" durch "15%" zu ersetzen:

Begründung

Aktuelle Fassung 

Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. 

Neue Fassung 

Ist in der Satzung eines Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der für das Mitglied zuständige Landesverband erhält 25%. Der für 
das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 10%. Der für das 
Mitglied zuständige Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied 
zuständige Ortsverband erhält 15%. 

Falls die Landessatzungen nichts regeln, tut es eben der Bund. 
Landesverbände mit Crews können dann aber - sofern sie es regeln - 
ganz anders verteilen. Dieser Paragraph ist ein klassischer Fall-
Back! Er muß angepaßt werden, da es Bezirksverbände gibt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
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Änderungsantrag Nr.
TE082 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (7) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 7 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung zu ändern:

Neue Fassung:

Falls bei der Mitgliedsbeitragsverteilung nach Abs. 6 Gliederungen 
nicht existieren, fällt deren Anteil der nächsthöheren 
existierenden für das Mitglied zuständigen Gliederung zu.

Begründung

Bisher:

Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das Mitglied 
zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende Anteil 
an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht existierenden 
zuständigen Kreisverband.

Bezirksverbände existieren nicht in diesem Paragraphen und streng 
logisch gesehen fällt der Anteil des nicht existierenden 
Kreisverbandes an.. den Kreisverband (wegen "Gleiches gilt"). Mit der 
neuen Fassung wird das klar geregelt und es werden keine konkreten 
Gliederungsnamen genannt. 
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Änderungsantrag Nr.
TE085 

Beantragt von
Nr 75:in spe 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: § 1 Abs 1 Satz 3 und § 2 Abs 3 
Schiedsgerichtsordnung 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage, der Bundesparteitag möge beschließen, 

1. den § 1 Abs 1 Satz 3 Schiedsgerichtsordnung, wie folgt, neu 
zufassen: 

Erweiterungen oder Abänderungen durch andere Gliederungen sind 
nicht zulässig, sofern sie nicht die Anzahl der Richter und 
Ersatzrichter eines Schiedsgerichtes nach Maßgabe dieser 
Schiedsgerichtsordnung betreffen. 

2. den § 2 Abs 3 Schiedsgerichtsordnung, wie folgt, neu zu fassen: 

(3) Aufgrund einer Satzungsbestimmung der Gliederung oder auf 
vorhergehenden Beschluss der Mitgliederversammlung kann das Gericht 
auch aus drei Piraten bestehen und mit einem Ersatzrichter ergänzt 
werden. Vor dem 1x. Mai 2010 (Inkrafttreten der Satzungsänderung), 
bei Einhaltung des satzungsgemäßen Wahlverfahrens, gewählte 
Schiedsgerichte gelten als ordnungsgemäß konstituiert. 

Begründung

I. Regelungsbedarf 

Einige Satzungen von Landesverbänden enthalten die von der 
Schiedsgerichtsordnung abweichende Regelung, dass das Schiedsgericht 
der Gliederung mit 3 Richtern und einem Ersatzrichter zu besetzen 
ist. Eine derartige Bestimmung weicht von § 2 Abs 2 SGO ab. Sie ist 
gemäß § 1 Abs 1 Satz 3 SGO nicht zulässig und damit unwirksam. Wird 
ein Schiedsgericht nach Maßgabe einer solchen Bestimmung in einer 
Landessatzung gewählt, so ist das Schiedsgericht nicht ordnungsgemäß 
konstituiert, weil 2 weitere Richter zu wählen gewesen wären. Aus dem 
Tatbestandsmerkmal "in einer weiteren Wahl" in § 2 Abs 2 Satz 3 SGO 
folgt im Umkehrschluß, dass die 5 Richter gemeinsam zu wählen sind. 
Ein anderes wäre der Fall, wenn auf den Landesparteitagen, auf denen 
die Schiedsgerichte gewählt wurden, ein Beschluß gemäß § 2 Abs 3 SGO 
gefasst worden wäre. Dies setzt allerdings voraus, dass das Problem 
überhaupt jemandem auffällt, was regelmäßig nicht der Fall ist. 

Mit dem Antrag wird der Zweck verfolgt, die unwirksamen 
Satzungssbestimmungen in einigen Landessatzungen wirksam werden zu 
lassen. § 2 Abs 3 Satz 2 soll die mangelhafte Konstituierung 
betroffener Schiedsgerichte heilen. 
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II. Sonstiges 

Der Antragsinhalt wäre nicht als eigenständiger Antrag eingereicht 
worden, wenn er nur kosmetischer Natur wäre. Der Antragsteller 
verwahrt sich gegen die Entlehnung dieser Umschreibung zum Zwecke der 
unbedarften Verwendung. 



Änderungsantrag Nr.
TE086 

Beantragt von
Sbeyer 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im ersten Satz von Abschnitt A §12 Absatz 1 das 
Vorkommen von "einer 2/3 Mehrheit" in "mindestens doppelt so vielen 
gültigen Ja-Stimmen wie gültigen Nein-Stimmen (relative 
Zweidrittelmehrheit)" zu ändern. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden.

Neue Fassung: 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit mindestens doppelt so vielen gültigen Ja-
Stimmen wie gültigen Nein-Stimmen (relative Zweidrittelmehrheit
) beschlossen werden.

Die alte Fassung ist nicht eindeutig: eine 2/3 Mehrheit, aber von 
welcher Grundgesamtheit? Die neue Fassung präzisiert dies. 
Enthaltungen werden in der neuen Variante wie nicht abgegebene 
Stimmen gezählt. 

Die Idee dahinter ist, dass man sich nur enthalten sollte, wenn einem 
der Ausgang egal ist (und so verteilt man seine Stimme quasi 
gleichmäßig auf die, die sich nicht enthalten). 

Siehe auch: Bundesschiedsgericht-Urteil 2008-05-18/1 (PDF) 

Hinweis 

Im absoluten Extremfall kommt eine Entscheidung mit drei abgegebenen 
gültigen Nichtenthaltungsstimmen durch (2x Ja, 1x Nein). Wer die 
Möglichkeit dieses Falles nicht mag, favorisiert vielleicht eine 
qualifizierte Zweidrittelmehrheit (Enthaltungen und unter Umständen 
ungültige Stimmen zählen als Nein) oder meinen konkurrierenden 
Antrag, der ein Zustimmungsquorum von 50% fordert. 

In allen Fällen muss der Abstimmungsmodus vor der Abstimmung für alle 
Beteiligten klar sein. Andernfalls wirkt sich bspw. eine abgegebene 
Enthaltung unerwünscht aus, ohne dass man dies vor der Abstimmung 
vollkommen begreifen konnte. Der Abstimmungsmodus legt indirekt auch 
fest, ob es bei Abstimmungen via Handzeichen überhaupt eine Rolle 
spielt nach Enthaltungen zu fragen. Eine Konkretisierung/Präzisierung 
des Begriffs der Zweidrittelmehrheit ist in jedem Falle notwendig. 
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Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA mit 
Zustimmungsquorum von 50%. 
Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Präzisierung_der_Zweidrittelmehr
heit_für_SÄA 
Antragsfabrik/Beschlussfassung 
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Änderungsantrag Nr.
TE087 

Beantragt von
georgberlin 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in den § 12 Absatz 1 des Abschnitts A nach 2/3 die 
Wörter "der abgegebenen, gültigen Stimmen" einzufügen. Weiterhin wird 
beantragt nach "beschlossen werden." die folgende Sätze einzufügen 
"Gültige Stimmen sind Stimmen, die eindeutig eine Zustimmung oder 
eine Ablehnung erkennen lassen. Die Abstimmung dazu erfolgt durch 
geeignete Handzeichen. Bei Zweifeln an einem sicheren Ergebnis kann 
die Abstimmung durch eine geheime Wahl ausgeführt werden." 

ebenso wird beantrag, in (1) den letzten Satz (Besteht das dringende 
Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei Parteitagen, so kann 
die Satzung auch geändert werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten 
sich mit dem Antrag/den Anträgen auf Änderung schriftlich 
einverstanden erklären.) zu streichen (Anregung Nico Ecke) 

Begründung

Aktuelle Fassung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären.

Neue Fassung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag durch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen, 
gültigen Stimmen beschlossen werden. Gültige Stimmen sind Stimmen, 
die eindeutig eine Zustimmung oder eine Ablehnung erkennen lassen. 
Die Abstimmung dazu erfolgt durch geeignete Handzeichen. Bei 
Zweifeln an einem sicheren Ergebnis kann die Abstimmung durch eine 
geheime Wahl ausgeführt werden. 

Ich habe den Antrag abgeändert, um die in der Diskussion 
eingebrachten Vorsschläge zu berücksichtigen 

Der bestehende Antrag 'Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA' 
ist reichlich kompliziert und wenig intuitiv. Mit diesem Antrag soll 
die Frage einer 2/3-Mehrheit einfach definiert werden: 

1.) nur Anwesende können abstimmen, wer weg ist, ist weg.
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2.) es werden nur die Stimmen gewertet, die sich eindeutig 
entscheiden; damit sind Enthaltungen möglich, ohne dass diese 
als ungewollte 'nein'-Stimmen zählen würden (auch bei einer 
schriftlichen Abstimmung, ohne dass es eine Rubrik 'Enthaltung' 
nötig wäre). Die schriftliche (=geheime) Abstimmung soll jetzt 
nur dann eintreten, wenn das Ergebnis der offenen strittig oder 
sehr knapp ist (Differenz von wenigen Stimmen pro oder contra, 
die dann Auswirkung hätten), 

Auf ein Quorum '50% der Anwesenden müssen erkennbar abstimmen', habe 
ich verzichtet, kann aber noch eingefügt werden. 

Der letzte Satz (Besteht das dringende Erfordernis einer 
Satzungsänderung ...) steht bereits so in der Satzung. Wie in der 
Diskussion steht, ist dieser möglicherweise gesetzeswidrig. Daher der 
Antrag auf Streichung 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA 
Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA ohne 
Zustimmungsquorum 
Antragsfabrik/Streichung_von_§12(1)_Satz_2 
Antragsfabrik/Beschlussfassung 
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http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A


Änderungsantrag Nr.
TE088 

Beantragt von
Esteban 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (2a) 

Beantragte Änderungen

Im Absatz 2a des §3 im Abschnitt A der Bundessatzung sollen die Worte 
"nächsthöheren Gliederung" durch "Gliederung in die der Pirat 
wechseln will" ersetzt werden. 

Aktuelle Fassung: 

Jeder Pirat gehört grundsätzlich der Parteigliederung an, in dessen 
Zuständigkeitsgebiet er seinen Wohnsitz hat. Bei nachvollziehbaren 
Gründen, die den Organisationsinteressen nicht entgegen stehen, 
kann der Pirat die Zugehörigkeit in einer Parteigliederung seiner 
Wahl frei bestimmen. Der Antrag zur Aufnahme in eine andere 
Gliederung erfolgt in Schriftform und wird von der nächsthöheren 
Gliederung entschieden. Ein ablehnender Bescheid muss in 
Schriftform begründet werden und kann im Einspruchsverfahren zur 
letzten Entscheidung dem Schiedsgericht vorgelegt werden. 

Neue Fassung: 

Jeder Pirat gehört grundsätzlich der Parteigliederung an, in dessen 
Zuständigkeitsgebiet er seinen Wohnsitz hat. Bei nachvollziehbaren 
Gründen, die den Organisationsinteressen nicht entgegen stehen, 
kann der Pirat die Zugehörigkeit in einer Parteigliederung seiner 
Wahl frei bestimmen. Der Antrag zur Aufnahme in eine andere 
Gliederung erfolgt in Schriftform und wird von der Gliederung in 
die der Pirat wechseln will entschieden. Ein ablehnender Bescheid 
muss in Schriftform begründet werden und kann im 
Einspruchsverfahren zur letzten Entscheidung dem Schiedsgericht 
vorgelegt werden. 

Begründung

Jede Gliederung sollte selbst darüber entscheiden können, wer alles 
Mitglied in dieser Gliederung wird. Die Gliederungen entscheiden 
jetzt auch schon bei der Aufnahme von Mitgliedern selbst. So wird 
vermieden, dass die höhere Gliederung Entscheidungen trifft, ohne 
dass die betroffen Gliederung Einfluss auf diese Entscheidungen hat. 
Jedes Mitglied erhält auf diese Weiße auch von dem Verband in den 
wechseln will ein klares Votum, dass es dort auch wirklich willkommen 
ist. Zudem sinken so die Möglichkeiten, einer Gliederung niedrigere 
Gliederungen zu manipulieren. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Esteban
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE089 

Beantragt von
kufleisch 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §3 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, an den Absatz 1 des §3 des Abschnitts C folgenden 
Satz am Ende anzufügen: "Die Anrufung kann nur binnen Monatsfrist 
seit Bekanntwerden der Rechtsverletzung bzw. Ordnungsmaßnahme 
erfolgen." 

alternativ: "binnen Monatsfrist" wird durch "innerhalb von 3 Monaten" 
ersetzt 

Begründung

Aktuelle Fassung 

Das Gericht wird nur durch schriftliche Anrufung durch eine 
Streitpartei aktiv. Berechtigt hierzu ist jeder Pirat, falls er 
sich in seinen Rechten verletzt fühlt oder um Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme zu erheben, die nur den einzelnen Piraten 
betrifft. Weiterhin ist dazu der Vorstand jeder Gliederung 
berechtigt, wenn es sich um einen Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme handelt oder Rechte der Gliederung seiner Meinung 
nach verletzt wurden. Gerichte sind von einer Anklage 
ausgeschlossen. Wird eine Mitgliederversammlung angeklagt, so wird 
diese durch den entsprechenden Vorstand in der Sache vertreten. 
Zuständig ist generell das Gericht der höheren Ordnung bzw. bei 
einem Streitpunkt zwischen Organen gleichrangiger Ordnung das 
Gericht der nächsthöheren Ordnung.

Eine Klagefrist ist in allen Verfahrensordnungen für öffentlich-
rechtliche Streitigkeiten vorgesehen und dient der Rechtssicherheit 
aller Beteiligten. Sie verhindert z.B. dass ein neu gewählter 
Vorstand mit angeblichen Rechtsverletzungen des alten Vorstandes 
konfrontiert wird. Sie führt auch dazu, dass etwaige Zeugen zeitnah 
befragt werden können. 

Begründung zur Alternative: siehe Diskussionbeitrag von Thomas-BY 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE090 

Beantragt von
Esteban 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (3) 

Beantragte Änderungen

Die Worte "im Bereich der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat 
und" so wie der Satz "Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er 
selbst, wo er Pirat ist." im §3 (3) sollen gestrichen werden. 

Aktuelle Fassung: 

Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich der 
aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon Pirat 
ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo er 
Pirat ist. 

Neue Fassung: 

Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn nicht schon 
Pirat ist.

Begründung

Jeder Pirat sollte schon bei der Aufnahme unabhängig von seinem 
Wohnsitz selbst entscheiden können, in welchen Gebietsverband der 
Piratenpartei er Mitglied seien will. Bisher müsste die Person erst 
dem Verband beitreten in den sie eigentlich gar nicht will und dann 
einen Antrag stellen um in den Verband in sie will zu kommen. Ich 
halte jeden Pirat oder potentiellen für mündig und intelligent um 
dies Entscheidung selbst zu treffen. Ich denke nicht, dass wir unsere 
in dieser Beziehung über die Satzung bevormunden müssen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Streichung des Absatzes 3 in Paragraph 3 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Esteban
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Streichung_des_Absatzes_3_in_Paragraph_3
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE091 

Beantragt von
Esteban 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (4) 

Beantragte Änderungen

Der § 3 (4) der Bundessatzung soll Ersatzlos gestrichen werden. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Bei einem Wohnsitzwechsel in das Gebiet einer anderen Gliederung 
geht die Mitgliedschaft über. Der Pirat hat den Wohnsitzwechsel 
unverzüglich der dem neuen Wohnsitz entsprechenden niedrigsten 
Gliederung anzuzeigen. 

Man sollte auch bei einem Wechsel des Wohnsitzes weiterhin in seinem 
alten Gebietsverband bleiben können. Wenn man seinen Wohnsitz 
wechselt, aber in seinem alten Gebietsverband bleiben möchte, müsste 
man nach der jetzigen Regelung erst in den neuen Verband , dann einen 
Antrag auf erneuten Wechsel des Verbandes in den alten Verband 
stellen und wieder in den alten Verband eintreten. Das ist in meinen 
Augen unnötig kompliziert. Zudem sollten unsere Mitglieder nicht 
unnötig über die Satzung bevormundet werden. Ich traue jedem Mitglied 
zu, selbst entscheiden zu können in welchem Verband er Mitglied seien 
möchte. Die Freiheit der Mitglieder sollte hier nicht unnötig 
eingeschränkt werden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Esteban
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE092 

Beantragt von
Roland 'ValiDOM' Jungnickel, Ruben Bridgewater, Stefan Körner, 
Alexander Bock 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1-3) + (8) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt B die Absätze 1-3 und 8 des §2 durch 
folgende zu ersetzen: 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entsprechendem, Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Die Fälligkeit ist von der zuständigen Gliederung festzulegen. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,5% des Brutto-Einkommens und 
ergibt sich durch Selbsteinschätzung des Mitglieds. Ein Nachweis 
der Einkünfte ist auf keinem Fall zu erbringen. 

(3) Der vom Mitglied selbsteingeschätzte Beitrag bleibt 
verbindlich, so lange das Mitglied dem zuständigen Schatzmeister 
keinen neuen, auf Grund der Selbsteinschätzung abweichenden, 
Beitrag mitgeteilt hat.
Rückwirkende Senkung oder Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages ist 
nicht möglich. 

(8) Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag 
beschlossene Tabelle: 

Richtwerte zur Selbsteinschätzung der Beitragshöhe
Monatliches                 Monatlicher
Bruttoeinkommen             Beitrag
Euro                        Euro
bis 1.000,00                3,00 bis 5,00
bis 2.000,00                5,00 bis 10,00
ab 2.000,00                 ab 10,00

Weiterhin wird beantragt die Foglenden zwei Absätze mit den nächsten 
freien Absatznummern an den §2 des Abschnitts B anzufügen 

(1) Der Vorstand der zuständigen niedrigsten Gliederung kann ggf. 
den Mitgliedsbeitrag 

• für Rentner, 

• für Mitglieder ohne eigenes Einkommen, 

• für in Ausbildung befindliche Mitglieder, 

• für Wehr- oder Ersatzdienstleistende, 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Validom
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung#.C2.A7_2_-_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:B.pwned
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Sekor
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Bragi


• sowie in Fällen besonderer finanzieller Härte, 

abweichend von der Regelung des Absatzes (2) und (3) festsetzen. 
Diese Regelung gilt jeweils für ein Jahr. 

(2) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1, 2, 3 und 8 treten 
zum 01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

Begründung

Wir sind bereits 12.000 Mitglieder und haben den niedrigsten 
Mitgliedsbeitrag aller vergleichbarer Parteien. Die finanziell 
schlechte Situation bedingt es, dass wir eine neue Beitragsordnung 
erstellen müssen die an der fianziellen Situation des Piraten 
ausgerichtet ist und der Partei größeren Handlungsspielraum 
garantiert!
Das neue Verfahren ist simpel und sollte jedem einleuchten. 

WICHTIGER HINWEIS: Mitgliedsbeiträge sind absetzbar!
Viele wissen gar nicht, dass sie ihre Mitgliedsbeiträge von der 
Steuer absetzen können. Hier ist der entsprechende Part: 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an eine Partei werden als 
Zuwendungen zusammengefasst und können steuerlich geltend gemacht 
werden. Als Privatperson bis zu 3.300 € im Jahr, bei gemeinsamer 
Veranlagung bis zu 6.600 €, unabhängig davon, ob Sie zusätzlich 
etwa an Vereine oder für andere gemeinnützige Zwecke spenden oder 
dort Mitglied sind. 

Für die ersten 1.650 € bzw. 3.300 € werden Ihnen nach § 34g EstG 
50% der Summe der Zuwendungen von der Steuerschuld abgezogen, 
d.h. Sie erhalten exakt die Hälfte vom Finanzamt zurück. Darüber 
hinaus gehende Beiträge können Sie erneut bis zur Höhe von 1.650 
€ bzw. 3.300 € nach § 10b EstG in Ihrer Steuererklärung als 
Sonderausgabe geltend machen. Sie reduzieren die Steuerzahlung 
folglich in Abhängigkeit Ihres individuellen Steuersatzes. Eine 
Quittung geht Ihnen am Anfang des Folgejahres automatisch zu. 

Wichtiger Vergleich mit den Beitragsordnungen anderer Parteien: 

Die Linke, CDU, FDP, Grüne, SPD 

http://www.spd.de/de/pdf/mitglieder/230206_beitrittserklaerung.pdf
http://www.gruene-partei.de/cms/default/dok/1/1393.mitglied_werden_2009.htm
https://ssl.fdp.de/aufnahme/aufnahme.php
http://www.cdu-maulbronn.de/pinfo_Beitrag.htm
https://www.die-linke.de/partei/dokumente/bundesfinanzordnung_der_partei_die_linke/beitragstabelle/


Alte Fassung: 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig. 

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. 

Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet. 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten.
Der Beschluss besitzt nur Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

(8) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in Höhe von 1% ihres 
Jahresnettoeinkommens. 

Neue Fassung 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entsprechendem, Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Die Fälligkeit ist von der zuständigen Gliederung festzulegen. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,5% des Brutto-Einkommens und 
ergibt sich durch Selbsteinschätzung des Mitglieds. Ein Nachweis 
der Einkünfte ist auf keinem Fall zu erbringen. 

(3) Der vom Mitglied selbsteingeschätzte Beitrag bleibt 
verbindlich, so lange das Mitglied dem zuständigen Schatzmeister 
keinen neuen, auf Grund der Selbsteinschätzung abweichenden, 
Beitrag mitgeteilt hat.
Rückwirkende Senkung oder Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages ist 
nicht möglich. 

(8) Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag 
beschlossene Tabelle: 

Richtwerte zur Selbsteinschätzung der Beitragshöhe
Monatliches                 Monatlicher
Bruttoeinkommen             Beitrag
Euro                        Euro
bis 1.000,00                3,00 bis 5,00
bis 2.000,00                5,00 bis 10,00
ab 2.000,00                 ab 10,00



(9) Der Vorstand der zuständigen niedrigsten Gliederung kann ggf. 
den Mitgliedsbeitrag 

• für Rentner, 

• für Mitglieder ohne eigenes Einkommen, 

• für in Ausbildung befindliche Mitglieder, 

• für Wehr- oder Ersatzdienstleistende, 

• sowie in Fällen besonderer finanzieller Härte, 

abweichend von der Regelung des Absatzes (2) und (3) festsetzen. 
Diese Regelung gilt jeweils für ein Jahr. 

(10) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1, 2, 3 und 8 
treten zum 01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

Weitere Hinweise 

1.Politische Arbeit kostet dauerhaft Geld, was wir irgendwoher 
bekommen müssen. Verglichen mit anderen Parteien sind wir auch 
mit dieser neuen Beitragsordnung mit ganz ganz großen Abstand 
die Partei mit den niedrigsten Beiträgen! 

2.Selbsteinschätzung hat sich etabliert und bei anderen Parteien 
bewährt. Da der Mitgliedsbeitrag von unterschiedlichen Stellen 
eingezogen wird und nur sehr wenige auf die Zahlen Zugriff haben 
werden wir auch keinerlei Probleme mit einem "gläsernen Pirat" 
haben. 

3.Mit dieser Ordnung können auch andere Zahlungsperioden als 
jährlich vereinbart werden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen 
Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Monatlicher_  Mitgliedsbeitrag  
Antragsfabrik/Beitragsordnung_(B) 
Antragsfabrik/Beitragsordnung (Aplus) 

http://wiki.piratenpartei.de/index.php?title=Antragsfabrik/Beitragsordnung_(Aplus)&action=edit&redlink=1
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsordnung_(B)
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitr%C3%A4ge_streichen


Änderungsantrag Nr.
TE093 

Beantragt von
Roland 'ValiDOM' Jungnickel, Ruben Bridgewater, Stefan Körner, 
Alexander Bock 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1-3) + (8) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt B die Absätze 1-3 und 8 des §2 durch 
folgende zu ersetzen: 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entsprechenden, Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Die Fälligkeit ist von der zuständigen Gliederung festzulegen. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,5% des Brutto-Einkommens und 
ergibt sich durch Selbsteinschätzung des Mitglieds. Ein Nachweis 
der Einkünfte ist auf keinem Fall zu erbringen. 

(3) Der vom Mitglied selbsteingeschätzte Beitrag bleibt 
verbindlich, so lange das Mitglied dem zuständigen Schatzmeister 
keinen neuen, auf Grund der Selbsteinschätzung abweichenden, 
Beitrag mitgeteilt hat.
Rückwirkende Senkung oder Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages ist 
nicht möglich. 

(8) Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag 
beschlossene Tabelle: 

Richtwerte zur Selbsteinschätzung der Beitragshöhe
Monatliches                 Monatlicher
Bruttoeinkommen             Beitrag
Euro                        Euro
bis 700,00                  1,00 bis 3,00
bis 1.000,00                3,00 bis 5,00
bis 2.000,00                5,00 bis 10,00
ab 2.000,00                 ab 10,00

Weiterhin wird beantragt den Foglenden Absatz mit der nächsten 
freien Absatznummer an den §2 des Abschnitts B anzufügen: 

Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1, 2, 3 und 8 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Validom
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung#.C2.A7_2_-_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:B.pwned
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Sekor
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Bragi


Begründung
Wir sind bereits 12.000 Mitglieder und haben den niedrigsten 
Mitgliedsbeitrag aller vergleichbarer Parteien. Die finanziell 
schlechte Situation bedingt es, dass wir eine neue Beitragsordnung 
erstellen müssen die an der fianziellen Situation des Piraten 
ausgerichtet ist und der Partei größeren Handlungsspielraum 
garantiert!
Das neue Verfahren ist simpel und sollte jedem einleuchten. 

WICHTIGER HINWEIS: Mitgliedsbeiträge sind absetzbar!
Viele wissen gar nicht, dass sie ihre Mitgliedsbeiträge von der 
Steuer absetzen können. Hier ist der entsprechende Part: 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an eine Partei werden als 
Zuwendungen zusammengefasst und können steuerlich geltend gemacht 
werden. Als Privatperson bis zu 3.300 € im Jahr, bei gemeinsamer 
Veranlagung bis zu 6.600 €, unabhängig davon, ob Sie zusätzlich 
etwa an Vereine oder für andere gemeinnützige Zwecke spenden oder 
dort Mitglied sind. 
Für die ersten 1.650 € bzw. 3.300 € werden Ihnen nach § 34g EstG 
50% der Summe der Zuwendungen von der Steuerschuld abgezogen, 
d.h. Sie erhalten exakt die Hälfte vom Finanzamt zurück. Darüber 
hinaus gehende Beiträge können Sie erneut bis zur Höhe von 1.650 
€ bzw. 3.300 € nach § 10b EstG in Ihrer Steuererklärung als 
Sonderausgabe geltend machen. Sie reduzieren die Steuerzahlung 
folglich in Abhängigkeit Ihres individuellen Steuersatzes. Eine 
Quittung geht Ihnen am Anfang des Folgejahres automatisch zu. 

Wichtiger Vergleich mit den Beitragsordnungen anderer Parteien: 

Die Linke, CDU, FDP, Grüne, SPD 

Alte Fassung: 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig. 

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. 

Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet. 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten.
Der Beschluss besitzt nur Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

(8) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum 
Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in Höhe von 1% ihres 
Jahresnettoeinkommens. 

http://www.spd.de/de/pdf/mitglieder/230206_beitrittserklaerung.pdf
http://www.gruene-partei.de/cms/default/dok/1/1393.mitglied_werden_2009.htm
https://ssl.fdp.de/aufnahme/aufnahme.php
http://www.cdu-maulbronn.de/pinfo_Beitrag.htm
https://www.die-linke.de/partei/dokumente/bundesfinanzordnung_der_partei_die_linke/beitragstabelle/


Neue Fassung 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entsprechendem, Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Die Fälligkeit ist von der zuständigen Gliederung festzulegen. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,5% des Brutto-Einkommens und 
ergibt sich durch Selbsteinschätzung des Mitglieds. Ein Nachweis 
der Einkünfte ist auf keinem Fall zu erbringen. 

(3) Der vom Mitglied selbsteingeschätzte Beitrag bleibt 
verbindlich, so lange das Mitglied dem zuständigen Schatzmeister 
keinen neuen, auf Grund der Selbsteinschätzung abweichenden, 
Beitrag mitgeteilt hat.
Rückwirkende Senkung oder Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages ist 
nicht möglich. 

(8) Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag 
beschlossene Tabelle: 

Richtwerte zur Selbsteinschätzung der Beitragshöhe
Monatliches                 Monatlicher
Bruttoeinkommen             Beitrag
Euro                        Euro
bis 700,00                  1,00 bis 3,00
bis 1.000,00                3,00 bis 5,00
bis 2.000,00                5,00 bis 10,00
ab 2.000,00                 ab 10,00

(9) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1, 2, 3 und 8 treten 
zum 01.01.2011 in Kraft. Unbenommen sind hiervon 
Umsetzungsvorbereitungen. Mit Zustimmung des Bundesvorstands können 
Landesverbände diese Regelungen auch früher übernehmen. Dieser 
Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

Weitere Hinweise 

1.Politische Arbeit kostet dauerhaft Geld, was wir irgendwoher 
bekommen müssen. Verglichen mit anderen Parteien sind wir auch 
mit dieser neuen Beitragsordnung mit ganz ganz großen Abstand 
die Partei mit den niedrigsten Beiträgen! 

2.Selbsteinschätzung hat sich etabliert und bei anderen Parteien 
bewährt. Da der Mitgliedsbeitrag von unterschiedlichen Stellen 
eingezogen wird und nur sehr wenige auf die Zahlen Zugriff haben 
werden wir auch keinerlei Probleme mit einem "gläsernen Pirat" 
haben. 

3.Mit dieser Ordnung können auch andere Zahlungsperioden als 
jährlich vereinbart werden. 



Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Mitgliedsbeiträge_streichen 
Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_  bestimmen  
Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur 
Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag 
Antragsfabrik/Beitragsordnung 
Antragsfabrik/Beitragsordnung (Aplus) 
Antragsfabrik/Beitragsermäßigung_II 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragserm%C3%A4%C3%9Figung_II
http://wiki.piratenpartei.de/index.php?title=Antragsfabrik/Beitragsordnung_(Aplus)&action=edit&redlink=1
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsordnung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Monatlicher_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Austritt_Mitgliedsbeitrag
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Neue_Mitgliedsbeitragsstruktur
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitrag_selbst_bestimmen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Mitgliedsbeitr%C3%A4ge_streichen


Änderungsantrag Nr.
TE094 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, in Abschnitt A §6 Abs. 6 die Worte "die 
Ordnungsmaßnahme treffenden" durch das Wort "übergeordneten" zu 
ersetzen. 

Begründung

In der derzeitigen Form verstößt der Absatz gegen das Parteiengesetz 
(PartG) §16. Im PartG ist geregelt, daß der Parteitag einer höheren 
Gliederung die Ordnungsmaßnahmen bestätigen muß. In der derzeitigen 
Satzung ist es der Parteitag der Gliederung, gegen den die 
Ordnungsmaßnahme läuft. 

Vor der Änderung 

(6) (...) Die Ordnungsmaßnahmen werden vom Vorstand eines höheren 
Gebietsverbandes getroffen. Die Mitgliederversammlung des die 
Ordnungsmaßnahme treffenden Gebietsverbandes hat die 
Ordnungsmaßnahme am nächsten Parteitag mit einfacher Mehrheit zu 
bestätigen, ansonsten tritt die Maßnahme außer Kraft. (...) ... 

Nach dieser Änderung 

(6) (...) Die Ordnungsmaßnahmen werden vom Vorstand eines höheren 
Gebietsverbandes getroffen. Die Mitgliederversammlung des 
übergeordneten Gebietsverbandes hat die Ordnungsmaßnahme am 
nächsten Parteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen, ansonsten 
tritt die Maßnahme außer Kraft. (...) ... 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE095 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, hinter die Worte "Der Bundesvorstand vertritt die" 
die Worte "Bundesebene der" sowie hinter die Worte "der Parteiorgane" 
die Worte "der Bundesebene" einzufügen. 

Begründung

Hier muss explizit gesagt werden, das der Bundesvorstand diese 
Aufgabe NUR für die Bundespartei übernimmt und auch nur Beschlüsse 
der Organe der Bundespartei für ihn bindend sind. 

Vor der Änderung 

(2) Der Bundesvorstand vertritt die Piratenpartei Deutschland nach 
innen und außen. Er führt die Geschäfte auf Grundlage der 
Beschlüsse der Parteiorgane. 

Nach dieser Änderung 

(2) Der Bundesvorstand vertritt die Bundesebene der Piratenpartei 
Deutschland nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf 
Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane der Bundesebene. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE096 

Beantragt von
Wobble 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 

Beantragte Änderungen

§12 der Bundessatzung, Abschnitt A soll in §12a umbenannt werden. Es 
soll ein §12b der Bundessatzung, Abschnitt A mit folgendem Text 
hinzugefügt werden: 

§ 12b - Bewerbungen von Kandidaten 

(1) Bewerber für jegliche Parteiämter, die über die Verwaltung des 
Bundesparteitages hinausgehen und auf dem Bundesparteitag gewählt 
werden, müssen sich mindestens 4 Wochen vor dem Bundesparteitag 
beworben haben. Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie 
benötigt, zur Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf dem 
Bundesparteitag noch aufstellen lassen. Falls es sich bei dem 
Bundesparteitag um einen außerordentlichen Bundesparteitag handelt, 
müssen sich die Kandidaten nur eine Woche vor dem Bundesparteitag 
beworben haben. 

(2) Bewerber für die Aufstellung der Kandidaten für Wahlen zu 
Volksvertretungen, die auf dem Bundesparteitag gewählt werden, 
müssen sich mindestens 4 Wochen vor dem Bundesparteitag beworben 
haben. Falls weniger als doppelt soviele Bewerber, wie benötigt, 
zur Verfügung stehen dürfen sich Bewerber auch auf der 
Bundesparteitag noch aufstellen lassen. 

Begründung

Genauso wie es bei Satzungs- und Programmänderungsanträgen sinnvoll 
ist, dass vorher bekannt ist über welche Anträge abgestimmt wird, ist 
es auch bei Kandidatenbewerbungen sinnvoll vorher zu wissen, welche 
Kandidaten zur Wahl stehen. Nur somit wird gewährleistet, dass die 
Piraten sich wirklich über alle Kandidaten rechtzeitig informieren 
können. 

Dieser Antrag ist aus Antragsfabrik/Dezentraler Parteitag entnommen. 
Da für den dort vorgeschlagenen dezentralen Parteitag eine 
Bewerbungsfrist nicht zwingend notwendig ist, ist dieser Antrag 
entkoppelt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wobble
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Dezentraler_Parteitag
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE098 

Beantragt von
Frank11 und Wilm 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Die Mitgliederversammlung möge beschliessen in Abschnitt B der 
Satzung (Finanzordnung) in §7 folgenden Absatz mit der nächst höheren 
freien Absatznummer hinzuzufügen: 

Die Summe der Spenden einer juristischen Person bzw. 
Personengesellschaft an die Piratenpartei und alle anhängigen 
Gliederungen soll 5000 € pro Kalenderjahr nicht überschreiten. Wird 
dieser Wert überschritten, ist der überschüssige Betrag von den 
Gliederungen, die die Spenden eingeworben haben, anteilig bzgl. der 
jeweiligen eingeworbenen Summe, einer gemeinnützigen, von der 
Piratenpartei unabhängigen Vereinigung zu spenden oder dem Spender 
zurückzuführen. 

Begründung

1. Bei Spenden von juristischen Personen bzw. Personengesellschaften 
besteht die Gefahr einer Einflussnahme auf politische Entscheidungen 
der Partei. Um dies zu verhindern, ist die Begrenzung dieser Art von 
Spenden auf einen relativ niedrigen Betrag unabdingbar. 

2. Die Partei begibt sich durch die Annahme größerer Beträge in eine 
Abhängigkeit zum Spender und verliert damit ihre politische 
Handlungsfreiheit, die unter allen Umständen gewahrt werden muss. 

3. Im Sinne unseres Grundsatzprogramms besteht eine Unvereinbarkeit 
zwischen unserer Haltung zu Lobbyismus und Korruption auf der einen 
Seite und der Annahme größerer Spendenbeträge auf der anderen Seite. 

4. Mit dieser Satzungsänderung gewinnen wir ein erhebliches Maß an 
Glaubwürdigkeit, die mit Geld nicht zu bezahlen ist. Dies hebt uns 
deutlich von den etablierten Parteien und ihrem fragwürdigen Umgang 
mit Spendengeldern ab. 

5. Mögliche finanzielle Verluste werden leicht durch den Gewinn an 
Sympathie, Bürgervertrauen und damit neuen Mitgliedern ausgeglichen. 

6. Kleinere Spenden von juristischen Personen und 
Personengesellschaften, z.B. Kulanz bei Sachzuwendungen (Copyshops, 
Veranstaltungshäuser, Stammkneipen ...), sind durch die 5000€ 
abgedeckt, weshalb dieser Antrag die politische Arbeit an der Basis 
nicht behindert. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Frank11
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung#Abschnitt_B:_Finanzordnung
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:DaWi


Änderungsantrag Nr.
T099 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1), §3 (1) und (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in der Bundessatzung die folgenden Änderungen: 

1. In Abschnitt B: § 2 Mitgliedsbeitrag ist die Angabe der 
Fälligkeit zu streichen und Kalenderjahr mit Geschäftsjahr zu 
ersetzen. 
(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36€ pro 
Geschäftsjahr. 
2. In Abschnitt B: § 3 soll die Überschrift von "Verzug und 
Mahnung" in "Fälligkeit und Verzug" sowie der Wortlaut des Absatz 
1, wie folgt, geändert werden: 
(1) Der Mitgliedsbeitrag wird regelmäßig am 01.01 eines jeden 
Geschäftsjahres fällig. Hat das Mitglied im Laufe des 
Geschäftsjahres die Aufnahme in die Partei beantragt, ist der 
Mitgliedsbeitrag am Tag der Antragsannahme fällig. Das Mitglied 
befindet sich in Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 20 Tage nach 
Fälligkeit nicht entrichtet wurde." 
3. In Abschnitt B: § 3 soll der Absatz 3 gestrichen werden. 
(3) (weggefallen) 

Alte Fassung: 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro 
Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

Neue Fassung: 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36€ pro 
Geschäftsjahr.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Alte Fassung: 

§ 3 Verzug und Mahnung 

(1) Ein Mitglied befindet sich im Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 
nicht zur Fälligkeit entrichtet wurde. 

(3) Befindet sich ein Mitglied trotz 3-facher Mahnung jeweils im 
Abstand von wenigstens 14 Tagen und einer jeweils angemessenen 
Fristsetzung weiterhin im Verzug, so ist dies als 
Austrittserklärung zu werten und die Mitgliedschaft aufzulösen.

Neue Fassung: 

§ 3 Fälligkeit und Verzug 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird regelmäßig am 01.01 eines jeden 
Geschäftsjahres fällig. Hat das Mitglied im Laufe des 
Geschäftsjahres die Aufnahme in die Partei beantragt, ist der 
Mitgliedsbeitrag am Tag der Antragsannahme fällig. Das Mitglied 
befindet sich in Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 20 Tage nach 
Fälligkeit nicht entrichtet wurde. 

(3) (weggefallen) 

Begründung

Bürokratische Entlastung der Finanzverwaltung. Kaum ein Schatzmeister 
hat Zeit, sich um so viele Karteileichen zu kümmern. Schließlich 
kostet der Mitgliedsbeitrag sehr wenig, sodass man 
struktur/finanzschwache Gliederungen mit Ein- und Austritten und den 
damit verbundenen Bestätigungsschreiben, Mahnungen und Fristen 
gängeln könnte. Der Verzug der Zahlung hat für das Mitglied sowieso 
kaum folgen, bislang ruht die Mitgliedschaft sooderso und der Pirat 
verliert das aktive Wahlrecht. Sobald er die rückständigen 
Mitgliedsbeiträge aber wieder bezahlt, hat das Mitglied bei einer 
Wahl keinerlei Folgen zu befürchten. Theoretisch könnte das Mitglied 
noch auf der Hauptversammlung die rückständigen Beiträge begleichen. 
§ 3 Absatz 3 kann nach der Änderung gestrichen werden, weil man keine 
Mahnung mehr benötigt, damit ein Mitglied in Verzug gerät. 

(siehe auch folgenden Antrag: Zahlungsverzug - ruhende Mitgliedschaft 
- Wahlrechtsverlust - Einladung) 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Passives_Wahlrecht_bei_Zahlungsverzug
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Passives_Wahlrecht_bei_Zahlungsverzug


Änderungsantrag Nr.
TE100 

Beantragt von
Christoph Giesel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt C der Satzung den Absatz 3 des §2 
durch folgenden zu ersetzen: 

Die Mitgliedersammlung kann eine abweichende Zusammensetzung des 
Gerichts und deren Art der Wahl beschließen, wobei mindestens drei 
Richter und ein Ersatzrichter gewählt werden müssen. 

Begründung

Es gab bisher Unstimmigkeiten darüber, ob der Ersatzrichter mit den 
anderen Richtern gewählt oder einzeln gewählt wird, wenn die 
Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass das Gericht nur aus drei 
Richtern und einem Ersatzrichter bestehen soll. Außerdem gibt diese 
Änderung mehr Freiheit bei der Wahl des Schiedsgericht in den 
Untergliederungen. Dabei bleibt aber die Sicherheit, dass das 
Schiedsgericht nicht zu klein wird. 

Alte Fassung: 

Auf vorhergehenden Beschluss der Mitgliederversammlung kann das 
Gericht auch aus drei Piraten bestehen und mit einem Ersatzrichter 
ergänzt werden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:SyneX
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
T102 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (2b) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage den Abschnitt A: §3 Absatz 2b zu ergänzen: 

Die Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts nach einem 
Mitgliedschaftswechsel von einer Gliederung zu einer anderen oder 
von einem Verband zu einem anderen ist unzulässig, sofern das 
Mitglied in seiner früheren Gliederung oder seinem alten Verband 
das aktive oder passive Wahlrecht innerhalb des gleichen 
Kalenderjahres wahrgenommen hat. Bei einem (aktiven wie passiven)
Wahlrechtsmißbrauch ruht die Mitgliedschaft, solange bis eine 
geeignete Ordnungsmaßnahme getroffen wurde.

Begründung

Da einige Anträge für den vereinfachten Wechsel der Mitgliedschaft 
anstehen, ist es wichtig, dass vermieden wird, dass Gruppen-
Wahlrechtshopping stattfindet und so bestimmte Anträge in 
Personalfragen oder Sachentscheidungen in verschiedenen Verbänden und 
Gliederungen "gepusht" werden können. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Idee
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE105 

Beantragt von
Gregory Engels 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 (1), §3 (5), §5 (1) 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen in der Bundessatzung im §2 (1) 
die Wörter "Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit 
Wohnsitz in Deutschland", im §5(1) die Wörter ", Aufgabe des 
Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern" zu streichen, im §2(1) das 
Wort "die" nach den Wörter "Deutschland werden," in das Wort "der" zu 
ändern. und im §3(5) das Wort "Deutschen" gegen das Wort "Personen" 
zu ersetzen 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

§ 2 - Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...) 

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft 
(...)
(5) Über Aufnahmeanträge von Deutschen, die ihren Wohnsitz 
außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand. 

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder 
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des 
Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern oder dem Ausschluss aus 
der Partei.

Neue Fassung: 

§ 2 - Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder werden, der 
das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze sowie die 
Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. 
(...) 

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft 
(...)
(5) Über Aufnahmeanträge von Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb 
Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Dichter
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder 
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts oder dem Ausschluss 
aus der Partei.

Differenz 

§ 2 - Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, dier das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...) 

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von 
Deutschen Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands 
haben, entscheidet der Bundesvorstand. 

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder 
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des 
Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern oder dem Ausschluss aus 
der Partei. 

Die aktuelle Fassung des Satzungsparagrahen §2(1) steht im 
Wiederspruch zu dem §1(1) der Satzung: "(1) Die Piratenpartei 
Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt 
Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der 
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 
sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und 
Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer 
Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und 
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei 
Deutschland entschieden ab." 

Neben FDP sind die PIRATEN die einzige größere Partei in Deutschland 
die die Aufnahme im Ausland lebender Mitglieder verwehrt, sofern 
diese keine Deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Im Übrigen können 
auch deutsche Piraten Mitglied in z.B. Piratenparteien der Schweiz 
oder Luxemburgs werden, aber nicht umgekehrt. 

So eine Regelung passt nicht zu den Grundsätzen der Piratenpartei 
Deutschlands und ist entsprechend abzuschaffen. Die Kontrolle des 
Vorstandes über die Aufnahme der Mitgliedschaft in solchen Fällen ist 
weiterhin notwendig, um mit den Regelungen des §2(3)1. PartG konform 
zu sein. (Maximal bis zu Hälfte der Mitglieder dürfen Ausländer sein) 



Änderungsantrag Nr.
TE106 

Beantragt von
Thomas Gaul für die Koordinatorenkonferenz 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A - Neuer § 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen: 

Der nachfolgend aufgeführte § 16 Dach-Arbeitsgemeinschaften wird in 
die Satzung eingeführt. 

§ 16 Dach-Arbeitsgemeinschaften

I. Definition der Dach-Arbeitsgemeinschaften 

(1) In der Piratenpartei sind fünf Dach-Arbeitsgemeinschaften, 
die Parteiausschüsse gem. § 12 Parteiengesetz sind, zu bilden. 
(2) Diese Dach-Arbeitsgemeinschaften sind namentlich: 

a) AG Öffentlichkeitsarbeit, 
b) AG Politik, 
c) AG Technik/Infrastruktur, 
d) AG Verwaltung, 
e) AG Sonstige (Arbeitsgemeinschaften, die sich keiner 
anderen Dach-Arbeitsgemeinschaft anschließen möchten). 

II. Mitglieder der Dach-Arbeitsgemeinschaften 

(1) Mitglieder der Dach-Arbeitsgemeinschaften sind Vertreter 
solcher Bundes-Arbeitsgemeinschaften, die sich aufgrund ihrer 
Zielsetzung zu dieser bekennen. Dabei handelt es sich um die 
Koordinatoren der Bundes-Arbeitsgemeinschaften oder andere, von 
den jeweiligen Bundes-Arbeitsgemeinschaften beauftragte 
Mitglieder der Bundes-Arbeitsgemeinschaften. 
(2) Arbeitsgemeinschaften können von Parteimitgliedern frei 
gegründet werden. Nicht-Mitglieder können in den 
Arbeitsgemeinschaften mitarbeiten und haben in diesen 
ausschließlich aktives Wahlrecht. 
(3) Eine Dach-Arbeitsgemeinschaft hat Antrags- und Rederecht in 
allen Organen der Piratenpartei. Das Antrags- und Rederecht 
sollte an Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft delegiert werden. 

III. Koordinatoren 

(1) Die Dach-Arbeitsgemeinschaften wählen jeweils ihre 
Koordinatoren. Diese werden von den Mitgliedern der Dach-
Arbeitsgemeinschaft gewählt. 
(2) Die Anzahl der Vertreter richtet sich nach der einfach 
gerundeten Quadratwurzel aus der Anzahl der in der unterhalb der 
Dach-AG angesiedelten Arbeitsgemeinschaften, beträgt jedoch 
mindestens Drei und maximal Zehn. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:ThomasG
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IV. Aufgabe der Dach-Arbeitsgemeinschaft 

(1) Aufgabe der Dach-Arbeitsgemeinschaft ist 

a) die Förderung der Absichten und Ziele der Piratenpartei, 
b) die Förderung der Meinungsbildung innerhalb der 
Piratenpartei, 
c) Anforderung und Koordination von Ressourcen für die 
Bundes-AGs der Piratenpartei, 
d) die organisatorische (nicht inhaltliche) Moderation der 
Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften untereinander, 
e) die Mediation von Streitfällen innerhalb und zwischen den 
Arbeitsgemeinschaften.

V. Aufgabe der Koordinatoren der Dach-Arbeitsgemeinschaft 

(1) Die Aufgabe der Koordinatoren der Dach-Arbeitsgemeinschaft 
ist 

a) die Sammlung und gegebenenfalls. die Gestaltung von 
Arbeitsergebnissen der Arbeitsgemeinschaften und deren 
Kommunikation, insoweit die Arbeitsgemeinschaften dieses 
nicht selber leisten wollen, 
b) die administrative Koordination der Arbeitsgemeinschaften, 
sofern diese keine eigenen Regelungen treffen, 
c) die Hilfestellung bei der Anforderung und Inanspruchnahme 
der Ressourcen der Piratenpartei.

VI. Geschäftsordnung 

(1) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Dach-
Arbeitsgemeinschaften, die von diesen im Konsens beschlossen 
wird. 
(2) Eine Dach-Arbeitsgemeinschaft kann ergänzenden Regelungen für 
ihren Wirkungsbereich beschließen.

Begründung

Zur besseren Strukturierung der innerparteilichen Arbeit auf 
Bundesebene wird vorstehender Antrag eingebracht. Durch Einfügung 
dieses Paragraphen wird sichergestellt, dass Arbeitsgemeinschaften 
(auch konkurrierende) entsprechend ihrer parteilichen Arbeit in die 
vorhandenen Strukturen der Piratenpartei Deutschland einbezogen sind. 
Gleichzeitig wird die Struktur und Arbeitsweise der AGs koordinierend 
geregelt. Hierdurch wird die inhaltliche Einbindung der Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaften in die Piratenpartei verbessert und auf eine 
organisatorische Grundlage gestellt.
Zur Evaluierung des Satzungsänderungsantrages gab es ein Planspiel am 
06./07.04.2010. Die Ergebnisse können unter 
Koordinatorenkonferenz/Planspiel nachgelesen werden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Koordinatorenkonferenz/Planspiel


Änderungsantrag Nr.
TE107 

Beantragt von
Gregory Engels 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §11(1) und (2), §9b (neuer Abschnitt
) 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen in der Satzung den aktuellen 
Text des §11 durch "(weggefallen)" zu ersetzen und im §9b einen Satz 
hinzuzufügen mit der nächsten freien Nummer: "Der Bundesparteitag 
lässt Gäste grundsätzlich zu. " 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

§ 11 - Zulassung von Gästen 

(1) Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die 
Gründungsversammlung können durch Beschluss Gäste zulassen. (2) Ein 
Stimmrecht haben die Gäste nicht. 

Neue Fassung: 

§ 9b - Der Bundesparteitag (...) Der Bundesparteitag lässt Gäste 
grundsätzlich zu. 

§ 11 
(weggefallen)

Differenz: 

§ 9b - Der Bundesparteitag (...) Der Bundesparteitag lässt Gäste 
grundsätzlich zu. 

§ 11 - Zulassung von Gästen 
(1) Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die 
Gründungsversammlung können durch Beschluss Gäste zulassen. (2) Ein 
Stimmrecht haben die Gäste nicht. (weggefallen) 

Die Beantragte Änderung spiegelt die Realität wieder, nach der Gäste 
bisher immer zugelassen worden sind. Durch die grundsätzliche 
Zulassung der Gäste entsteht die Möglichkeit, Gäste im Vorfeld 
einzuladen, so dass diese eine Planungssicherheit haben. Außerdem 
erspart es Zeit per Antrag die Gäste zuzulassen (Zeitgewinn 
mindestens 1 Minute pro Parteitag = bei 1000 Teilnehmern sind dass 
über zwei Personentage!). 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Dichter
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Das jetzige §11 ist nicht anwendbar, der zweiter Satz (Gäste haben 
kein Stimmrecht) ist selbstverständlich. Das Stimmrecht ist auch 
hinreichend an anderen Stellen in der Satzung geregelt. Die 
Regelungen bezüglich des Bundesvorstandes und der 
Gründungsversammlung: Die Gründungsversammlung gibt es nicht mehr, 
und es gibt einen anderen Antrag, der Öffentlichkeit der 
Vorstandssitzungen fordert. Aber auch wenn es nicht durchkommen 
sollte, würde sich an der jetzigen Regelungen nichts ändern. 

Weiterhin würde auch die Möglichkeit bestehen über einen Antrag zur 
Geschäftsordnung von einzelnen Punkten der Tagesordnung die 
Öffentlichkeit auszuschließen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Zulassung von Gästen zum Parteitag 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Zulassung_von_G%C3%A4sten_zum_Parteitag


Änderungsantrag Nr.
TE108 

Beantragt von
TurBor 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1-3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Abschnitt B der Bundessatzung im §2 im Absatz 1 
die Zahl 36 durch die Zahl 60 zu ersetzen. 

im Absatz 2 die Zahl 3 durch die Zahl 5 zu ersetzen. 

Sowie folgenden Absatz mit der nächst höheren freien Absatznummer 
anzufügen: 

Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1 und 2 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig.

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig. 

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet. 

Neue Fassung: 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 60 € pro Kalenderjahr 
und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu 
entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 5 € pro Monat zu berechnen. Die 
Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall 
monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Ein- oder Austritt 
stattfindet.

(neu) Übergangsregelung: die Änderungen der Abs. 1, 2 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

Die Piratenpartei braucht für laufende politische Arbeit wie für 
Aktionen finanzielle Mittel, die im Moment ziemlich knapp sind. Der 
jetzige Mitgliedsbeitrag ist auch im Vergleich zu anderen Parteien 
extrem niedrig. Insofern sollte definitiv keine Minderung, sondern 
vielmehr eine Erhöhung des regulären Mitgliedsbeitrags auf der 
Tagesordnung stehen. Regelungen zur Beitragsmiderung bleiben hiervon 
unberührt - zwei Vorschläge von mir dazu unter Beitragsermäßigung 1 
und Beitragsermäßigung 2. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:TurBor
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_die_niedrigste_Untergliederung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_den_Landesverband
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Änderungsantrag Nr.
TE109 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, Absatz 1 §3 des Abschnitts A nach dem zweiten Satz 
auf folgenden Text zu ändern: 

Nach der Gründung niederer Gliederungen 

1. wird die Mitgliedschaft bei der niedrigsten Parteigliederung 
erworben, die den nach Abs. 3 Satz 2 bestimmten Wohnort umfasst, 
oder 

2. kann der Pirat bei der Aufnahme die Gliederung frei wählen, 
sofern die betroffene Gliederung und die übergeordnete Gliederung - 
sofern vorhanden - dem zustimmen

Begründung

Jeder Pirat sollte die Möglichkeit haben, schon bei der Aufnahme die 
Gliederung frei zu wählen. Je nach dem kann es sein das sein 
Lebensmittelpunkt in einer anderen Gliederung liegt, als die seines 
Wohnortes. Die Zustimmung muß wie bei einem Wechsel der Gliederung 
erfolgen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Erwerb der Mitgliedschaft bei der niedrigsten 
Gliederung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Erwerb_der_Mitgliedschaft_bei_der_niedrigsten_Gliederung
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Änderungsantrag Nr.
TE110 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, Abs. 3 $3 des Abschnitts A Ersatzlos zu streichen 

Begründung

Aktuelle Fassung:

(3) Die Aufnahme setzt voraus, dass der/die BewerberIn im Bereich 
der aufnehmenden Gliederung einen Wohnsitz hat und nicht schon 
Pirat ist. Hat ein Pirat mehrere Wohnsitze, bestimmt er selbst, wo 
er Pirat ist. 

Wenn ein Pirat seinen Lebensmittelpunkt in einer anderen Gliederung 
hat als einen Wohnsitz, sollte der Pirat trotzdem die Möglichkeit 
haben in dieser Gliederung Mitglied zu werden. Die Regelung ist 
außerdem redundant zu Absatz 1 des selben Paragraphen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Erstwohnsitz 
Antragsfabrik/Wohnsitz_unabhängige_Bewerbung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Wohnsitz_unabh%C3%A4ngige_Bewerbung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Erstwohnsitz
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE111 

Beantragt von
Bernd Schlömer 

Betrifft
Bundessatzung / Neuformulierung 

Beantragte Änderungen

(1) Der Bundesfinanzrat berät die Partei in allen Finanzfragen. 
Insbesondere ist er zuständig für: 

• die Beratung und vorläufige Inkraftsetzung des 
Bundeshaushaltes bis zur nächsten Bundesversammlung und die 
Budgetkontrolle, 

• die Vorbereitung und Vereinbarungen zur Aufteilung der 
(staatlichen) Finanzmittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden und zur Erhebung von Umlagen an die 
Bundesebene, 

(2) Der Bundesfinanzrat setzt sich zusammen aus dem 
Bundesschatzmeister, den gewählten Landesschatzmeistern und einem 
Basisvertreter je Landesverband. Die Wahl der Basisvertreter aus den 
Landesverbänden regeln die Landesverbände in eigener Zuständigkeit. 

(3) Der Bundesfinanzrat tritt in der Regel halbjährlich zusammen. Auf 
Antrag des Bundesschatzmeisters oder eines Fünftels der Mitglieder 
des Bundesfinanzrates ist eine außerordentliche Sitzung des 
Bundesfinanzrates einzuberufen. 

(4) Der Bundesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Der Bundesfinanzrat ist durch eigenen Beschluss mit einfacher 
Mehrheit antragsberechtigt gegenüber dem Bundesparteitag. 

(6) Der Bundesfinanzrat tagt in der Regel öffentlich. Er kann die 
Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit ausschließen. 

(7) Der Bundesfinanzrat hat das Recht, zu allen finanzwirksamen 
Anträgen an den Bundesparteitag Stellung zu nehmen. Zu diesem Zweck 
tagt er in der Regel am Rande der Bundesparteitage.Text des Antrages 
zweite Zeile etc. 

Begründung

Der Antrag steht im Zusammenhang mit der Neufassung der 
Finanzordnung. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wittekind
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Änderungsantrag Nr.
TE112 

Beantragt von
Bernd Schlömer 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: Alle Paragraphen 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge die derzeit geltende Finanzordnung der 
Piratenpartei Deutschland durch nachfolgende komplette Neufassung 
ersetzen: 

§ 1 

Der Bundesschatzmeister verwaltet die zentralen Finanzen. Zusammen 
mit den Landesschatzmeistern und je einem auf den Landesversammlungen 
gewählten Basisvertreter bildet er den Bundesfinanzrat. 

A. RECHENSCHAFTSBERICHT 

§ 2 

Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des 
Rechenschaftsberichts gemäß dem sechsten Abschnitt des 
Parteiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. Zu 
diesem Zweck legen die Schatzmeister der Landesverbände ihm bis 
spätestens zum 31. Mai eines jeden Jahres die Rechenschaftsberichte 
der Länderverbände vor. 

§ 3 

Die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände legen ihren Landesverbänden 
jährlich bis zum 31. März Rechenschaft über ihr Vermögen, ihre 
Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der Bestimmungen des § 24 
Parteiengesetz ab. 

§ 4 

Die Landesschatzmeister kontrollieren die ordnungsgemäße 
Kassenführung der Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände und gewährleisten 
damit, dass jederzeit die zur Erstellung des Prüfvermerks für den 
Rechenschaftsbericht nach § 29 Abs.3 Parteiengesetz vorgeschriebenen 
Stichproben möglich sind. Ist die rechtzeitige Abgabe des 
Rechenschaftsberichtes gemäß Parteiengesetz auf Bundesebene 
gefährdet, muss der jeweils höhere Gebietsverband über sein 
entsprechendes Organ die Kassenführung des nachfolgenden Organs an 
sich ziehen oder einen Beauftragten/eine Beauftragte einsetzen. 

B. MITGLIEDSBEITRÄGE 

§ 5 

Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines fristgerechten, seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechenden, 
Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wittekind
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§ 6 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 0,5% des Brutto-
Einkommens und ergibt sich durch Selbsteinschätzung des Mitglieds. 

(2) Der vom Mitglied selbsteingeschätzte Beitrag bleibt verbindlich, 
so lange das Mitglied dem zuständigen Schatzmeister keinen neuen, auf 
Grund der Selbsteinschätzung abweichenden, Beitrag mitgeteilt hat. 
Rückwirkende Senkung oder Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages ist 
nicht möglich. 

(3) Für die Selbsteinschätzung gilt folgende vom Bundesparteitag 
beschlossene Tabelle: 

Richtwerte zur Selbsteinschätzung der Beitragshöhe Monatliches 
Monatlicher Bruttoeinkommen Beitrag Euro Euro bis 1.000,00 3,00 bis 
5,00 bis 2.000,00 5,00 bis 10,00 ab 2.000,00 ab 10,00... 

§ 7 

Der zuständige Landes-, Bezirks-, Kreis- oder Ortsverband ist 
berechtigt, auf Antrag für Personen mit besonderen finanziellen 
Härten (z. B. Sozialhilfeempfänger), Ausnahmen hiervon im 
Einvernehmen mit den Mitgliedern zu vereinbaren (Sozialklausel). 

C. BEITRAGSABFÜHRUNGEN 

§ 8 

Um eine möglichst unbürokratische und dezentrale Beitragserhebung zu 
gewährleisten, zahlen die Landesverbände pro Monat und Mitglied einen 
Anteil der Mitgliedsbeiträge, der von dem Bundesparteitag beschlossen 
wird. 

§ 9 

Das Nähere regeln die Landesverbände in eigener Zuständigkeit. 

D. SPENDEN 

§ 10 

Bundesebene, Landesverbände und weitere Teilgliederungen sind 
berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen sind Spenden, die im 
Sinne von § 25 Parteiengesetz unzulässig sind. Solche Spenden sind 
über die Landesverbände und die Bundesebene unverzüglich an den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. 

§ 11 

Spenden an einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Gesamtwert 
10.000 Euro übersteigt, sind im öffentlich zugänglichen 
Rechenschaftsbericht des Gebietsverbandes, der sie vereinnahmt hat, 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders bzw. der 
Spenderin zu verzeichnen. 



§ 12 

Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie 
gemäß Nr. 10 an den Präsidenten des Deutschen Bundestages 
weiterzuleiten, oder erlangte Spenden nach Nr. 11 nicht im 
Rechenschaftsbericht veröffentlicht, so verliert er gemäß § 31a 
Parteiengesetz den ihm nach der jeweiligen Beschlusslage zustehenden 
Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung in Höhe des Zweifachen der 
rechtswidrig erlangten oder nicht veröffentlichten Spenden. 

§ 13 

Spendenbescheinigungen werden von der Bundesebene, den 
Landesverbänden und den weiteren Teilgliederungen erteilt. Jeder 
Ebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu. 

E. STAATLICHE TEILFINANZIERUNG 

§ 14 

Die Auszahlung der staatlichen Mittel für die bei Landtagswahlen 
erzielten gültigen Stimmen erfolgt an den jeweiligen Landesverband. 
Die Auszahlung der übrigen staatlichen Mittel erfolgt an die 
Bundespartei. Der Bundesschatzmeister beantragt jährlich zum 15. 
Januar für die Bundesebene und die Landesverbände die Auszahlung der 
staatlichen Mittel. Der Bundesfinanzrat bereitet jeweils eine 
Vereinbarung zur Aufteilung der Mittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden vor und gibt eine Beschlussempfehlung an den 
Bundesparteitag. 

F. BUNDESETAT 

§ 15 

(1) Der Bundesschatzmeister stellt jedes Kalenderjahr vorab einen 
Haushaltsplan auf, der vom Bundesvorstand zwischenzeitlich, von dem 
Bundesfinanzrat endgültig genehmigt wird. Ist es absehbar, dass der 
Haushaltsansatz nicht ausreicht, hat der Bundesschatzmeister 
unverzüglich einen Nachtragshaushalt einzubringen. 

(2) Er ist bis zu dessen Verabschiedung an die Grundsätze einer 
vorläufigen Haushaltsführung gebunden. 

§ 16 

Eine Ausgabe, die beschlossen ist, muss durch einen entsprechenden 
Etattitel auch möglich sein. Beschlüsse, die mit finanziellen 
Auswirkungen verbunden sind und für deren Deckung kein entsprechender 
Etattitel vorgesehen ist, sind nur über die Umwidmung von anderen 
Etatposten auszuführen. Diese Umwidmung bedarf der ausdrücklichen und 
schriftlichen Zustimmung durch den Bundesschatzmeister. Kommt diese 
Zustimmung nicht zustande, muss diese Ausgabe über einen 
entsprechenden Nachtragshaushalt bei den dazu notwendigen Gremien 
beantragt werden. Bis zu dieser Entscheidung erfolgt keine Ausführung 
des Beschlusses. 



§ 17 

Wird der von dem Bundesparteitag genehmigte Etat der Bundesebene ohne 
Zustimmung des Bundesfinanzrates nicht eingehalten, dann muss der 
Haushalt des Folgejahres durch neue Veranschlagung oder über eine 
Haushaltssperre um denselben Betrag bei den Ausgaben reduziert 
werden. Dies gilt nicht, wenn die Überziehungen durch die Einberufung 
einer Sonder-Parteitags oder einer Urabstimmung verursacht werden. 

G. BEITRAGS-UND KASSENORDNUNGEN DER LÄNDER UND WEITERER 
TEILGLIEDERUNGEN 

§ 18 

Entsprechend dieser Regelung erlassen die Landesverbände und weitere 
Teilgliederungen die im Sinne des Parteiengesetzes notwendigen 
ergänzenden Regelungen. 

Diese Ordnung tritt mit Beginn des Geschäftsjahres am 1.1.2011 in 
Kraft. 

Begründung

Hinweis: Die Begründung ist nicht Gegenstand des Antrags. 

Auch wenn die Kritik an der Neufassung der Finanzordnung umfangreich 
ist, bleibe ich bei meiner Position, eine komplette Neufassung der 
Finanzordnung zu beantragen. Eine misslungene Finanzordnung kann 
nicht durch Einzelanträge geheilt werden. Es liegt an der 
verantwortungsvollen Würdigung der Teilnehmer des Bundesparteitags, 
einen Neubeginn zu wagen. 

Begründung § 1: Die Piratenpartei Deutschland wird kurz- bis 
mittelfristig wesentlich mehr Gelder verwalten müssen. Unter 
Berücksichtigung des basisdemokratischen Ansatzes der PIRATEN scheint 
ein Beratungs- und Kontrollgremium für den Bundesschatzmeister 
angebracht; die Kombination aus Basisvertretern ohne Amt und 
Landesschatzmeister trägt dem basisdemokratischen Ansatz der PIRATEN 
Rechnung und berücksichtigt im weitesten Sinne Transparenzgebote. 

Hinweis Abschnitt A: Der Abschnitt A strafft die bisherige Regelung 
des § 5 der bisherigen Finanzordnung und setzt die notwendigen 
zeitlichen Vorlagefristen neu fest. Alle weiteren Regelungen des 
bisherigen § 5 entfallen, da sie im Parteiengesetz ausreichend 
definiert sind. 

Begründung § 2: Die Piratenpartei Deutschland hat seit ihrer Gründung 
erhebliche Probleme, ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen. Der 
Regelungskontext soll die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
definieren und zeitliche Vorlagefristen explizit aufführen. 

Begründung § 3: Die Piratenpartei Deutschland hat im Jahr 2009 damit 
begonnen, auch unterhalb der Landesebene, Teilgliederungen 
aufzubauen. Diese sind in die Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Landes- und Bundesebene zeitlich einzubinden. 



Begründung § 4: Die Regelung soll sicherstellen, dass die jeweiligen 
Landesschatzmeister ihrer Rechenschaftspflicht auch nachkommen 
können, auch wenn der Fall eintritt, dass in den Teilgliederungen 
unterhalb der Landesebene eine ordnungsgemäße Kassenführung nicht 
mehr möglich ist. 

Begründung § 5: Die Feststellung dient der rechtlichen Grundlage für 
ein Forderungsmanagement 

Begründung § 6: Sinngemäße Übernahme des Änderungsantrag Nr. T093 
beantragt von Roland 'ValiDOM' Jungnickel, Ruben Bridgewater, Stefan 
Körner, Alexander Bock. 

Begründung § 7:: Delegation der entsprechenden Regelung aus der 
bisherigen Finanzordnung § 2 Abs. 3 an eine möglichst dezentrale 
Ebene. Diese kann am besten entscheiden, ob Sozialklauseln wirksam 
werden können. 

Begründung § 8: Die Regelung macht deutlich, dass § 2 Abs. 4 der 
bisherigen Finanzordnung Bestand hat. Die Entrichtung der 
Mitgliedsbeiträge erfolgt an die Länder. Der Umlageschlüssel wird aus 
der Beitrags- und Kassenordnung entfernt, um die inhaltliche 
Diskussion zur Kassen- und Beitragsordnung von möglichen Kontroversen 
zu Umlageschlüsseln zu trennen. Es gelten aber weiterhin die 
Regelungen der bisherigen Finanzordnung nach § 2 Abs.5 und Abs.6, 
sofern nichts anderes beschlossen wird. 

Begründung § 9: Weitere Regelungen zu Beitragsabführungen sollten 
ausschließlich auf der Länderebene zu finden sein. Diese ist nach den 
Festlegungen der bisherigen Finanzordnung zuständig für 
Beitragsabführungen, Forderungsmanagement und weiter Folgen. § 9 kann 
als Abs.2 des § 8 formuliert werden. 



Änderungsantrag Nr.
TE113 

Beantragt von
Jotun 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, in Abschnitt A §7 Abs. 1 der Bundessatzung den 
zweiten Satz: "Die Landesverbände können nach ihren örtlichen 
Bedürfnissen Untergliederungen schaffen." durch "Die Mitglieder der 
Landesverbände können nach ihren örtlichen Bedürfnissen 
Untergliederungen schaffen." zu ersetzen. 

Begründung

Dies entspräche dem Wortlaut der JuPi-Satzung und hätte den feinen 
Unterschied zur Folge, dass die in der Bundessatzung vorgesehene 
weitere Untergliederung der Landesverbände in Orts-, Kreis- und 
Bezirksverbände allein auf Initiative der Piraten vor Ort erfolgen 
und von Organen höherer Ordnung nicht verhindert werden könnte. 

Der Landesparteitag NRW hat als höchstes beschlussfassendes Organ des 
LV per Satzungsänderung die Gründung von Untergliederungen bis auf 
weiteres untersagt. Dies verstößt nach Meinung mehrerer 
Rechtsexperten wohl gegen §7 des PartG, der vorschreibt, dass die 
gebietliche Gliederung so weit ausgebaut werden muss, dass den 
einzelnen Mitgliedern eine angemessene Willensbildung möglich ist. 
Die Rechtslage konnte aber bisher nicht mit Sicherheit abschließend 
geklärt werden. Um den Bundesvorstand sowie die Parteischiedsgerichte 
zu entlasten und der Partei unnötige Kosten für Rechtsgutachten zu 
ersparen, soll durch diesen SÄA die Verantwortung für die 
satzungskonforme Schaffung von Untergliederungen im besten 
basisdemokratischen Sinne unmissverständlich in die Hände der 
Mitglieder vor Ort gelegt und einer unpiratigen Bevormundung durch 
Organe der Landesverbände ganz klar jegliche Grundlage entzogen 
werden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Jotun
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE114 

Beantragt von
Stefan999 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

§1 (1) Satz 2 der Bundessatzung wird geändert in: Sie vereinigt 
Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der 
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 
sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, mit oder ohne 
Behinderung, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. 

Begründung

Derzeit lautet §1 (1) folgendermaßen: (1) Die Piratenpartei 
Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt 
Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der 
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 
sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und 
Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer 
Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und 
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei 
Deutschland entschieden ab. 

Hier wird eine Aufzählung von gesellschaftlichen Kriterien 
vorgenommen, die wir nichr diskriminieren wollen. Ich möchte das 
Kriterium Behinderung aufnahmen, um auszudrücken, dass wir auch hier 
niemanden ausgrenzen. Die liste soll dadurch vervollständigt werden. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Inhaltliche_Richtigkeit_Abschnitt_A_§1_Absatz_1 
Bei eng ausgelegter Formulierung 

Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit 
Antragsfabrik/Gerechtigkeit,_Freiheit_und_Demokratie 
Antragsfabrik/Soziale_Gerechtigkeit 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Stefan999
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Soziale_Gerechtigkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gerechtigkeit,_Freiheit_und_Demokratie
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Inhaltliche_Richtigkeit_Abschnitt_A_%C2%A71_Absatz_1
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE116 

Beantragt von
Steto123, Axel Mehldau, Sören Zetzsche, Thomas Habisch 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 Absatz 2 (neu) 

Beantragte Änderungen

Hiermit beantragen wir eine Ergänzung der Satzung der Piratenpartei 
Deutschlands. Die Satzung solle um folgenden Passus ergänzt werden 
und zwar nach Abschnitt A §1 Absatz 1 als neuer Absatz 2 " (2)Die 
grundlegenden Rechte jedes einzelnen Menschen sind das höchste Gut 
und Ausdruck unserer Menschlichkeit. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, beschlossen und anerkannt von den Staaten der 
Vereinten Nationen, stellt dabei die umfassende und allgemein 
anerkannte Sammlung dieser Rechte dar. Die dort genannten Rechte sind 
unteilbar und gelten für jeden Menschen gleichermaßen, unabhängig von 
seiner Herkunft, seiner Religion, seines Geschlechts, seiner Kultur 
oder anderer Merkmale. Jeder Mensch muss sich frei entfalten können, 
ohne Repressalien zu befürchten. Jede Diskriminierung ist abzulehnen. 
Die Piratenpartei Deutschlands bekennt sich voll umfänglich zu diesen 
Menschenrechten und kämpft dafür, das diese Menschenrechte national 
wie international durchgesetzt werden. " 

Begründung

. 

Achtung Kollisionen

aktuelle Satzung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Steto123
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE117 

Beantragt von
MichaelG, Ideen von Bernd Schlömer 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §1, §5, §7, §8, §9, neuer §10 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, die Satzung Abschnitt B (Finanzordnung) wie folgt 
zu ändern: 

Es wird der folgende Paragraph Abschnitt B §1b eingefügt: 

§1b Zuständigkeit 

(1) Der Bundesschatzmeister verwaltet die zentralen Finanzen. 
Zusammen mit den Landesschatzmeistern und einem Basisvertreter je 
Landesverband bildet er den Bundesfinanzrat. Die Wahl der 
Basisvertreter aus den Landesverbänden regeln die Landesverbände in 
eigener Zuständigkeit. 

(2) Der Bundesfinanzrat berät die Partei in allen Finanzfragen. 
Insbesondere ist er zuständig für: 

• die Beratung und vorläufige Inkraftsetzung des 
Bundeshaushaltes bis zur nächsten Bundesversammlung und die 
Budgetkontrolle, 

• die Vorbereitung und Vereinbarungen zur Aufteilung der 
(staatlichen) Finanzmittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden und zur Erhebung von Umlagen an die 
Bundesebene, 

(3) Der Bundesfinanzrat tritt in der Regel halbjährlich zusammen. 
Auf Antrag des Bundesschatzmeisters oder eines Fünftels der 
Mitglieder des Bundesfinanzrates ist eine außerordentliche Sitzung 
des Bundesfinanzrates einzuberufen. 

(4) Der Bundesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Der Bundesfinanzrat ist durch eigenen Beschluss mit einfacher 
Mehrheit antragsberechtigt gegenüber dem Bundesparteitag. 

(6) Der Bundesfinanzrat tagt in der Regel öffentlich. Er kann die 
Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit ausschließen. 

(7) Der Bundesfinanzrat hat das Recht, zu allen finanzwirksamen 
Anträgen an den Bundesparteitag Stellung zu nehmen. Zu diesem Zweck 
tagt er in der Regel am Rande der Bundesparteitage.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:MichaelG
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wittekind


Abschnitt B §5 (1) wird wie folgt geändert: 

(1) Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des 
Rechenschaftsberichts gemäß dem sechsten Abschnitt des 
Parteiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages.

Abschnitt B §5 (2) wird wie folgt geändert: 

(2) Die Landesverbände legen dem Bundesverband jährlich bis zum 31. 
Mai Rechenschaft über ihr Vermögen, ihre Einnahmen und ihre 
Ausgaben nach Maßgabe der Bestimmungen des § 24 Parteiengesetz ab.

Abschnitt B §5 (3) wird wie folgt geändert: 

(3) Die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände legen ihren 
Landesverbänden jährlich bis zum 31. März Rechenschaft über ihr 
Vermögen, ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 24 Parteiengesetz ab.

In Abschnitt B §5 wird folgender Absatz mit der nächst freien 
Absatznummer hinzu gefügt: 

Die Landesschatzmeister kontrollieren die ordnungsmäßige 
Kassenführung der Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände und 
gewährleisten damit, dass jederzeit die zur Erstellung des 
Prüfvermerks für den Rechenschaftsbericht nach § 29 Abs.3 
Parteiengesetz vorgeschriebenen Stichproben möglich sind. Ist die 
rechtzeitige Abgabe des Rechenschaftsberichtes gemäß Parteiengesetz 
auf Bundesebene gefährdet, muss der jeweils höhere Gebietsverband 
über sein entsprechendes Organ die Kassenführung des nachfolgenden 
Organs an sich ziehen oder einen Beauftragten/eine Beauftragte 
einsetzen.

In Abschnitt B §7 werden folgende Absätze mit den nächst freien 
Absatznummern hinzu gefügt: 

Es dürfen keine Spenden angenommen werden, die im Sinne von § 25 
Parteiengesetz unzulässig sind. Solche Spenden sind über die 
Landesverbände und die Bundesebene unverzüglich an den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages weiterzuleiten.

und 

Spendenbescheinigungen werden von der Bundesebene, den 
Landesverbänden und den weiteren Teilgliederungen erteilt. Jeder 
Ebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu.



Bei Ablehnung des Antrages TE023 soll in Abschnitt B §7 dieser Absatz 
mit der nächst freien Absatznummer hinzu gefügt werden: 

Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie an 
den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten, so 
verliert er gemäß § 31a Parteiengesetz den ihm nach der jeweiligen 
Beschlusslage zustehenden Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung 
in Höhe des Zweifachen der rechtswidrig erlangten oder nicht 
veröffentlichten Spenden.

Bei Annahme des Antrages TE023 soll in Abschnitt B §7 dieser Absatz 
mit der nächst freien Absatznummer hinzu gefügt werden: 

Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie an 
den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten, so 
verliert er gemäß § 31a Parteiengesetz den ihm nach der jeweiligen 
Beschlusslage zustehenden Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung 
in Höhe des Zweifachen der rechtswidrig erlangten oder nicht 
veröffentlichten Spenden.

Es wird der folgende Paragraph Abschnitt B §8b eingefügt: 

§8b Staatliche Teilfinanzierung
(1) Die Auszahlung der staatlichen Mittel für die bei 
Landtagswahlen erzielten gültigen Stimmen erfolgt an den jeweiligen 
Landesverband. Die Auszahlung der übrigen staatlichen Mittel 
erfolgt an die Bundespartei. Der Bundesschatzmeister beantragt 
jährlich zum 15. Januar für die Bundesebene und die Landesverbände 
die Auszahlung der staatlichen Mittel. Der Bundesfinanzrat bereitet 
jeweils eine Vereinbarung zur Aufteilung der Mittel zwischen 
Bundes- und Landesverbänden vor und gibt eine Beschlussempfehlung 
an den Bundesparteitag.

Abschnitt B §9 wird umbenannt in Abschnitt B §10. 

Es wird der folgende Paragraph Abschnitt B §9 eingefügt: 

§9 Bundesetat 

(1) Der Bundesschatzmeister stellt jedes Kalenderjahr vorab einen 
Haushaltsplan auf, der vom Bundesvorstand zwischenzeitlich, von dem 
Bundesfinanzrat endgültig genehmigt wird. Ist es absehbar, dass der 
Haushaltsansatz nicht ausreicht, hat der Bundesschatzmeister 
unverzüglich einen Nachtragshaushalt einzubringen. 

(2) Er ist bis zu dessen Verabschiedung an die Grundsätze einer 
vorläufigen Haushaltsführung gebunden.



(3) Eine Ausgabe, die beschlossen ist, muss durch einen 
entsprechenden Etattitel auch möglich sein. Beschlüsse, die mit 
finanziellen Auswirkungen verbunden sind und für deren Deckung kein 
entsprechender Etattitel vorgesehen ist, sind nur über die 
Umwidmung von anderen Etatposten auszuführen. Diese Umwidmung 
bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch den 
Bundesschatzmeister. Kommt diese Zustimmung nicht zustande, muss 
diese Ausgabe über einen entsprechenden Nachtragshaushalt bei den 
dazu notwendigen Gremien beantragt werden. Bis zu dieser 
Entscheidung erfolgt keine Ausführung des Beschlusses. 

(4) Wird der von dem Bundesparteitag genehmigte Etat der 
Bundesebene ohne Zustimmung des Bundesfinanzrates nicht 
eingehalten, dann muss der Haushalt des Folgejahres durch neue 
Veranschlagung oder über eine Haushaltssperre um denselben Betrag 
bei den Ausgaben reduziert werden. Dies gilt nicht, wenn die 
Überziehungen durch die Einberufung einer Sonder-Parteitags oder 
einer Urabstimmung verursacht werden.

Begründung

§1b: 

Die Piratenpartei Deutschland wird kurz- bis mittelfristig wesentlich 
mehr Gelder verwalten müssen. Unter Berücksichtigung des 
basisdemokratischen Ansatzes der PIRATEN scheint ein Beratungs- und 
Kontrollgremium für den Bundesschatzmeister angebracht; die 
Kombination aus Basisvertretern ohne Amt und Landesschatzmeister 
trägt dem basisdemokratischen Ansatz der PIRATEN Rechnung und 
berücksichtigt im weitesten Sinne Transparenzgebote. 

§5: 

Alte Fassung: 

§ 5 - Jahresabschluss 

(1) Es ist ein Jahresabschluss des Bundesverbandes, sowie, durch 
die für Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstände der Verbände, 
aller untergeordneten Verbände, zu erstellen. Der Jahresabschluss 
umfasst Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte sowie Anhängen und 
Erläuterungen und folgt den Vorschriften des Parteiengesetzes. 

(2) Die Jahresabschlüsse sind spätestens einen Monat nach Ende des 
Geschäftsjahres zu erstellen. 

(3) Die Jahresabschlüsse der untergeordneten Gliederungen werden 
zum Zwecke der Erstellung eines Gesamtjahresabschlusses an die 
übergeordneten Gliederungen weitergeleitet. 

(4) Der Gesamtjahresabschluss der Piratenpartei Deutschland wird 
vor seiner Weiterleitung an den Bundeswahlleiter durch den 
Bundesvorstand beraten.



(5) Jahresabschlüsse werden vom Vorsitzenden und dem für 
Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnet. 

(6) Der Bundesvorstand lässt den Jahresabschluss nach den Maßgaben 
der §§29 ff. PartG prüfen.

Neue Fassung: 

§ 5 - Jahresabschluss 

(1) Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des 
Rechenschaftsberichts gemäß dem sechsten Abschnitt des 
Parteiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. 

(2) Die Landesverbände legen dem Bundesverband jährlich bis zum 31. 
Mai Rechenschaft über ihr Vermögen, ihre Einnahmen und ihre 
Ausgaben nach Maßgabe der Bestimmungen des § 24 Parteiengesetz ab. 

(3) Die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände legen ihren 
Landesverbänden jährlich bis zum 31. März Rechenschaft über ihr 
Vermögen, ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 24 Parteiengesetz ab. 

(...) 

(7) Die Landesschatzmeister kontrollieren die ordnungsmäßige 
Kassenführung der Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände und 
gewährleisten damit, dass jederzeit die zur Erstellung des 
Prüfvermerks für den Rechenschaftsbericht nach § 29 Abs.3 
Parteiengesetz vorgeschriebenen Stichproben möglich sind. Ist die 
rechtzeitige Abgabe des Rechenschaftsberichtes gemäß Parteiengesetz 
auf Bundesebene gefährdet, muss der jeweils höhere Gebietsverband 
über sein entsprechendes Organ die Kassenführung des nachfolgenden 
Organs an sich ziehen oder einen Beauftragten/eine Beauftragte 
einsetzen.

Die Piratenpartei Deutschland hat seit ihrer Gründung erhebliche 
Probleme, ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen. Der 
Regelungskontext soll die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
definieren und zeitliche Vorlagefristen explizit aufführen. 

Die Piratenpartei Deutschland hat im Jahr 2009 damit begonnen, auch 
unterhalb der Landesebene, Teilgliederungen aufzubauen. Diese sind in 
die Rechenschaftspflicht gegenüber der Landes- und Bundesebene 
zeitlich einzubinden. 

Die Regelung in Absatz 7 soll sicherstellen, dass die jeweiligen 
Landesschatzmeister ihrer Rechenschaftspflicht auch nachkommen 
können, auch wenn der Fall eintritt, dass in den Teilgliederungen 
unterhalb der Landesebene eine ordnungsgemäße Kassenführung nicht 
mehr möglich ist. 

§7: 

Anpassung an das Parteiengesetz. 



Änderungsantrag Nr.
TE118 

Beantragt von
Nico.Ecke 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (1) Satz 2 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen, den 2. Satz des §12 Absatz 1 

Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen 
zwei Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären.

ersatzlos zu streichen. 

Begründung

Der betreffende Satz steht im Widerspruch zu §12(3) ParteienG: Der 
Parteitag beschließt im Rahmen der Zuständigkeiten des 
Gebietsverbandes innerhalb der Partei über die Parteiprogramme, die 
Satzung, [...]. Die Änderung der Satzung und des Programms etc. 
obliegt allein dem Parteitag bzw. der Hauptversammlung der 
betreffenden Gliederung. Dieses Recht kann nicht entzogen oder 
eingeschränkt werden, was aber durch den beanstandeten Teil der 
Satzung gegeben wäre. 

Die bezeichneten 2/3 der Mitglieder sind bis Dato zwar ebenfalls 
berechtigt am Parteitag teilzunehmen, bilden aber durch die Umgehung 
der für Parteitage geltenden Regularien kein alternatives Organ und 
sind somit rechtlich nicht in der Lage, Änderungen an Satzung und 
Programm vorzunehmen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Präzisierung_der_Zweidrittelmehr
heit_für_SÄA 
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Änderungsantrag Nr.
TE119 

Beantragt von
georgberlin 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5) und (6) 

Beantragte Änderungen

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist von der einziehenden Gliederung 
aufzuteilen. Die Bundesversammlung kann durch Beschluss den 
Bundesverband zur Weitergabe von Teilen des Beitrags an 
internationale piratische Gliederungen ermächtigen. Der Beitrag wird, 
abzüglich eines möglichen Teils nach dem vorigen Satz, zwischen 
Landesverband und Bundesverband nach Beschluss der Bundesversammlung 
aufgeteilt. Ohne Beschluss der Bundesversammlung bleibt eine 
bestehende Aufteilung weiterhin gültig. 

Die gewählten Bundes- und Landesschatzmeister der Partei legen der 
Bundesversammlung einen Verteilungsplan zur Beschlussfassung vor. Auf 
Landesebene ist analog zu verfahren. 

(6) Landesverbände sind bezüglich der Aufteilung des dem 
Landesverband zustehenden Anteils am Mitgliedsbeitrag autonom. Sofern 
in einem Landesverband satzungsgemäß gegründete Untergliederungen 
existieren, ist (5), Satz 3 und 4 analog anzuwenden. Beschließt eine 
Landesversammlung nicht anders, gilt folgender Verteilungsschlüssel: 
der Landesverband erhält 40%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 35% des auf den Landesverband entfallenden Anteils.“ 

Begründung

Alte Fassung: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält der 
Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 20%. Ohne genaue Festlegung eines Verteilungsschlüssels in der 
Satzung ist eine bedarfsgerechte Aufteilung, bzw. eine Anpassung, 
einfacher möglich. (Keine Satzungsänderung mir 2/3-Mehrheit 
erforderlich). Die Aufteilung soll die einziehende Stelle erledigen 

Der 5%-ige Anteil für PP-International/Europ. PP entfällt, da 
anderswo hingewiesen wird , dass eine derartige Gliederung nicht 
existiert. Dafür ist eine grundsätzliche Möglichket für solche 
Anteile vorsorglich eingestellt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Georgberlin
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Der vierte Satz ist nicht redundant: es enthebt von einer 
Notwednigkeit, einen Änderungantrag zu einer Bundesversammlung 
stellen zu müssen. Ebenso enthebt es die Versammlung vom Zwang, einen 
wirksamen Beschluss zu fassen. 

Die Schatzmeister der Partei sind gewählt, da die Mitglieder von 
deren Kompetenz und Integrität mehrheitlich überzeugt sind. Daher 
können/sollen sie einen bedarfsgerechten Verteilungsplan erarbeiten; 
sie kennen den jeweiligen Finanzbedarf am besten. 

Dieser Antrag ist sinngemäß genauso formuliert, wie der entsprechende 
Altenativantrag zur Aufteilung nicht-zweckgebundener Spenden 



Änderungsantrag Nr.
TE120 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, nach Absatz 5 des §4 in Abschnitt A folgenden 
Absatz einzufügen:
(6) Das passive Wahlrecht haben Piraten ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr. 

Begründung

Nicht Volljährige können Entscheidungen jeglicher Art (auch im 
Vorstand) nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten fällen. 
Alternativ könnten wir Vorstandsmitglieder, die nicht nach "außen" 
wirken, definieren. Aber das ist derzeit zu aufwendig. 

Eine gute Zusammenfassung: Minderjaehrige im Verein 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
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Änderungsantrag Nr.
TE121 

Beantragt von
georgberlin 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §7 (3) 

Beantragte Änderungen

Nicht-zweckgebundene Geldspenden werden zwischen der einnehmenden 
Gliederung und dem Bundesverband, oder dem Bundesverband als 
einnehmender Stelle und den Landesverbänden aufgeteilt. Die 
Aufteilung erfolgt nach Beschluss der Bundesversammlung. Ohne 
Beschluss der Bundesversammlung bleibt eine bestehende Aufteilung 
weiterhin gültig. Eine Verteilung innerhalb eines Landesverbands und 
von Untergliederungen desselben legt die Landesversammlung fest. 

Der betreffende Betrag für die Bundespartei oder dem 
Landesverband/den Landesverbänden ist zeitnahe zu überweisen. 

Die gewählten Bundes- und Landesschatzmeister der Partei legen der 
Bundesversammlung einen Verteilungsplan zur Beschlussfassung vor. Auf 
Landesebene kann analog verfahren werden. 

Alte Fassung: 

Nicht-zweckgebundene Geldspenden werden zu gleichen Teilen an die 
einnehmende Gliederung und den Bundesverband aufgeteilt. Der 
betreffende Betrag für die Bundespartei ist innerhalb von 10 Tagen zu 
überweisen. 

Begründung

Ohne genaue Festlegung eines Verteilungsschlüssels in der Satzung ist 
eine bedarfsgerechte Aufteilung, bzw. eine Anpassung, einfacher 
möglich. (Keine Satzungsänderung mir 2/3-Mehrheit erforderlich). 

Der Antrag ist zudem symetrisch, d.h. auch nicht-zweckgebundene 
Spenden an die Bundespartei können nach Beschluss aufgeteilt werden. 
Dies ist in der alten Formulierung nicht vorgesehen 

Der dritte Satz ist nicht redundant: es enthebt von einer 
Notwednigkeit, einen Änderungantrag zu einer Bundesversammlung 
stellen zu müssen. Ebenso enthebt es die Versammlung vom Zwang, einen 
wirksamen Beschluss zu fassen. 

Die Schatzmeister der Partei sind gewählt, da die Mitglieder von 
deren Kompetenz und Integrität mehrheitlich überzeugt sind. Daher 
können/sollen sie einen bedarfsgerechten Verteilungsplan erarbeiten; 
sie kennen den jeweiligen Finanzbedarf am besten. Zur 
Arbeitsfähigkeit des Gremiums ist auf Bundesebene eine Beschränkung 
auf die Bundes- und Landesschatzmeister vorgenommen worden. 

Die 10-Tages-Frist ist auf eine offeneren Termin hin geändert, da 
woanders bemängelt wurde, dass diese zu starr sei. 

Dieser Antrag ist sinngemäß genauso formuliert, wie der entsprechende 
Antrag zur Aufteilung der Mitgliedsbeiträge 
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Änderungsantrag Nr.
TE122 

Beantragt von
Nr 75:in spe 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §3 (1) Satz 6, § 7 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, 

1.Den Satz 6 in § 3 Abs 1 Schiedsgerichtsordnung zu streichen 
2.und den Abschnitt C: § 7 , wie folgt, neu zu fassen: 

§ 7 Zuständigkeiten 

(1) Das Bundesschiedsgericht entscheidet in Streitigkeiten auf 
Bundesebene, sofern diese nicht den Landesschiedsgerichten 
zugewiesen sind. Insbesondere entscheidet es über Ordnungsmaßnahmen 
gemäß § 6 Abs 6 Satz 3 iVm Abs 6 Satz 1 der Bundessatzung, wenn die 
Maßnahme vom Bundesvorstand angeordnet wird. Ferner ist das 
Bundesschiedsgericht in zweiter Instanz zuständig für die 
Entscheidungen der Landesschiedsgerichte. 

(2) Die Landesschiedsgerichte entscheiden in Streitigkeiten 

1.auf Landesebene desselben Landesverbandes, insbesondere 
a) über Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen entsprechend § 6 
Abs 3 Satz 1 iVm Abs 1 der Bundessatzung, 
b) über Ordnungsmaßnahmen gemäß § 6 Abs 6 Satz 3 iVm Abs 6 
Satz 1 der Bundessatzung, wenn die Maßnahme von einem 
Landesvorstand angeordnet wird, 

2.zwischen dem Bundesvorstand und einem Mitglied des 
Landesverbandes oder einem Piraten der keinem Landesverband 
angehört, wenn es sich um den Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme gemäß § 6 Abs 3 Satz 1 iVm Abs 1 der 
Bundessatzung handelt, 

3.den Antrag des Bundesvorstandes oder des Vorstandes einer 
Gliederung auf Ausschluss eines Piraten. 

Ferner sind die Landesschiedsgerichte in zweiter Instanz zuständig 
für Entscheidungen der Schiedsgerichte niedrigerer Ordnung. 

(3) Die Schiedsgerichte niedrigerer Ordnung entscheiden in 
Streitigkeiten auf Gliederungsebene derselben Gliederung, 
insbesondere 
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1.über Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen entsprechend § 6 Abs 3 
Satz 1 iVm Abs 1 der Bundessatzung. 

2.über Ordnungsmaßnahmen gemäß § 6 Abs 6 Satz 3 iVm Abs 6 Satz 1 
der Bundessatzung, wenn die Maßnahme von dem Vorstand 
derselben Gliederung angeordnet wird. 

Eine Zuständigkeit in zweiter Instanz besteht nicht. 

(4) Streitigkeiten auf Bundes- Landes- oder Gliederungsebene sind 
solche, an denen der Bundesverband beziehungsweise die betreffende 
Verbandsgliederung, deren Organe, nachrangige Gliederungen, Organe 
dieser nachrangigen Gliederungen oder Mitglieder beteiligt sind, 
sofern nicht die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes nachfolgend 
niedrigerer Ordnung begründet ist. 

(5) Die Zuständigkeit eines Gerichtes niedrigerer Ordnung ist 
begründet, wenn es errichtet wurde. 

Begründung

I. Regelungsbedarf 

Die vorgeschlagene Änderung wird für mehrheitsfähig gehalten, da sie 
den Wunsch, nach einer Zuständigkeit des LSG als Eingangsinstanz für 
Streitigkeiten zwischen Organen und Mitgliedern eines 
Landesverbandes, erfüllt. Damit würde diese allgemein vorherrschende 
aber bislang unzutreffende Auffassung ihre Grundlage im Wortlaut der 
Schiedsgerichtsordnung finden. Aus dem bisherigen Wortlaut des § 3 
Abs 1 Satz 5 der SchiedsgerichtsO: 

"Zuständig ist generell das Gericht der höheren Ordnung bzw. bei 
einem Streitpunkt zwischen Organen gleichrangiger Ordnung das 
Gericht der nächsthöheren Ordnung."

folgt, dass bei Streitigkeiten zwischen Organen und Mitgliedern eines 
Landesverbandes das Bundesschiedsgericht zuständig ist. Da das 
Landesschiedsgericht auf eben dieser Ordnungsebene angesiedelt ist, 
kann es sich bei dem Gericht der "höheren Ordnung" nur um das 
Bundesschiedsgericht handeln. In gleicher Weise wäre für 
Streitigkeiten zwischen Bundesvorstand und Mitgliedern der 
Bundesparteitag als "Gericht der höheren Ordnung" zuständig. 

II. Unterschied zum Antragsentwurf in der 1. Variante 

Die vorgeschlagene Fassung dieses Entwurfes bleibt im Vergleich zur 
1. Variante herrlich unpräzise. Sie entbindet den Antragsteller von 
der Kaffeesatzleserei hinsichtlich der in der Satzung möglicherweise 
angedachten oder hinzukommenden Beteiligtenkonstellationen/ 
Verfahrensarten. Zum einen wäre denkbar, dass den Schiedsgerichten 
eine Schlichtungsfunktion bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 
zukommen könnte. Wenn man einige Diskussionen auf Mailinglisten 
verfolgt, dann man wird zustimmen, dass dies sicher von Vorteil wäre. 
Ob eine derartige Anrufungsbefugnis besteht, muss der Satzung im Wege 



der Auslegung entnommen (oder durch Änderung hinzugefügt) werden. Zum 
anderen liegt nahe, dass neben Streitigkeiten, in denen der Verband 
durch den Vorstand vertreten wird, Organe selbst Partei einer 
Streitigkeit sein können. Zumal auch auf Bundesebene die Schaffung 
weiterer Organe - z.B. Bundesfinanzrat - angedacht ist. Diesen werden 
eigene Rechte und Pflichten zukommen. Die Klärung dieser Fragen ist 
vom Antragsteller nicht beabsichtigt. Jedoch werden die ausdrücklich 
in der Satzung vorgesehenen Streitigkeiten besonders benannt. Dies 
macht es betroffenen Mitgliedern einfach, das zuständige 
Schiedsgericht aufzufinden. (Zum Teil wird eine klare Zuweisung auch 
vom PartG gefordert; § 10 Abs 5 S 1 PartG) 

III. Funktionsweise 

Ausgehend von dem Ansatz genereller Zuständigkeit des Gerichtes 
höherer Ordnung (bisherige Fassung), ist auch weiterhin grundsätzlich 
das Gericht höherer Ordnung zuständig. Eine Erweiterung nach unten 
ist möglich. Errichten die Gliederungen Schiedsgerichte niedrigerer 
Ordnung, wird deren Zuständigkeit ohne Änderung des Satzungsrechtes 
begründet. Nach Maßgabe von Abs 4 ziehen diese die Zuständigkeiten 
für ihre Gliederungsebene an sich. Die Zuständigkeit besteht 
grundsätzlich für alle Streitigkeiten, an denen die betreffende 
Verbandsgliederung, deren Organe, nachrangige Gliederungen, Organe 
dieser nachrangigen Gliederungen oder Mitglieder beteiligt sind. Dies 
schließt alle Streitigkeiten ein, die unterhalb diese Ebene 
auftreten. Es sei denn, eine angehörende Gliederung (entsteht und ) 
errichtet ein Schiedsgericht ( Abs 4, letzter Halbsatz: "sofern nicht 
die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes niedrigerer Ordnung 
begründet ist" .) 

Beispiel 

Ein Kreisverband ist zugleich angehörende Gliederung auf 
Landesebene und betreffende Gliederung auf Kreisverbandsebene. Ist 
der Kreisverband Streitpartei in einer Streitigkeit mit dem 
Landesverband, so ist das Landesschiedsgericht zuständig, da der 
Verband auf Gliederungsebene und eine angehördende Gliederung 
beteiligt sind. 

Ist der Kreisverband Streitpartei in einer Streitigkeit mit einem 
Ortsverband und hat der Kreisverband kein Schiedsgericht errichtet, 
so ist das Landesschiedsgericht zuständig, da es sich um eine 
Streitigkeit zwischen angehörenden Gliederungen handelt. 

Hat der Kreisverband jedoch ein Kreisschiedsgericht errichtet, so 
ist dieses zuständig. Denn es handelt sich um einen Streit zwischen 
dem Verband auf Gliederungsebene und einer angehörenden Gliederung. 
Mit der Errichtung des Kreisschiedsgerichtes wurde die 
Zuständigkeit desselben begründet ( § 7 Abs 5 in der beantragten 
Fassung). Zugleich wurde die Zuständigkeit des 
Landesschiedsgerichtes gemäß § 7 Abs 4, letzter Halbsatz in der 
beantragten Fassung aufgehoben.



Aufgrund der Regelung § 10 Abs 5 PartG wird dieses System in § 7 Abs 
2 Nr. 3 in der beantragten Fassung durchbrochen. Eine weitere 
Durchbrechung findet sich in § 7 Abs 2 Nr. 2. in der beantragten 
Fassung. Dies erscheint sachgerecht, da andernfalls derjenige, der 
von Ordnungsmaßnahmen des Bundesvorstandes betroffen ist, 
schlechtergestellt würde, als derjenige der von Ordnungsmaßnahmen 
eines Landesvorstandes betroffen ist ( § 7 Abs 2 Nr 1 lit a) in der 
beantragten Fassung ). Die Zuständigkeit für Maßnahmen des 
Bundesvorstandes nach § 6 Abs 6 der Bundessatzung wird in § 7 Abs 1 
Satz 2 ausdrücklich dem Bundesschiedsgericht zugewiesen. Eine 
Durchbrechung der Systematik des Abs 4 erscheint hier nicht 
angebracht, da ansonsten das Landesschiedsgericht über die Auflösung 
des eigenen Landesverbandes entscheiden müsste. Der Landesverband 
wird hier aber über § 6 Abs 6 und Abs 7 Bundessatzung geschützt, auch 
wenn die Bestimmung unklar ist. Einer Komplizierung des 
Instanzenzuges wird vorgebeugt, da zweite Instanz immer die 
Landesschiedsgerichte sind. Falls einmal ein Interesse an einer 
Überprüfung zweitinstanzlicher Entscheidungen durch das 
Bundesschiedsgericht entstehen sollte, könnte eine solche Regelung 
ohne Schwierigkeiten ergänzt werden. 

IV. Sonstiges 

Anmerkung zu: [1] Der Auffassung, dass die Ordnungsmaßnahme 
Ausschluss nur vom Bundesvorstand, nicht jedoch vom Vorstand einer 
anderen Gliederung beantragt werden kann, möchte ich entgegentreten.( 
Schlicht falsch, ist die weitergehende Behauptung "Bisher können 
Ordnungsmaßnahmen nur vom Bundesvorstand beschlossen werden." ) Diese 
Auffassung stützt sich wohl darauf, dass auf den § 6 Abs 3 Satz2 

"Die Satzungen niederer Gliederungen können dementsprechende 
ergänzende Regelungen treffen. "

der Satz 3 folgt, 

"Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim nach der 
Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das hierüber 
entscheidet. "

Hieraus schließt die genannte Auffassung offenbar, dass die 
Beantragung des Ausschlusses durch Vorstände der Gliederungen 
ausgeschlossen sei, auch wenn diese entsprechende ergänzende 
Bestimmungen in die Satzung aufgenommen haben. Dagegen spricht, dass 
der Ausschluss in Abs 1 genannt ist, also Teil der zu ergänzenden 
entsprechenden Regelungen in den Satzungen ist. Ferner wurde eine 
Beschränkung dahin, dass der Ausschluss nur durch den Bundesvorstand 
beantragt werden könne, auch nicht beabsichtigt. Wollte der 
Satzungsgeber eine solche Beschränkung, so hätte er auch in Abs 6 
Satz 1 nicht "Bundesvorstand", sondern "Vorstand eines höheren 
Gebietsverbandes" eingefügt (vgl in § 6 Abs 6 BS). Dass eine 
Benennung dieser Vorstände unterbleibt, zeigt nur, dass dies den 
Gliederungen vorbehalten sein sollte ( § 6 Abs 3 Satz 2). 
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Des weiteren wird in den Sätzen 3 bis 5 des § 6 Abs 3 BS lediglich 
der Regelungsinhalt des § 16 Abs 5 PartG wiederholt. In Satz 3 wollte 
der Satzungsgeber nur unterbringen, dass es für den Ausschluss eines 
Antrages an das Schiedsgericht bedarf. Für den Satzungsgeber der 
Bundessatzung ist der Antragsteller eben der Bundesvorstand. 

Anhang: Aktuelle Fassung 

§3 (1) Das Gericht wird nur durch schriftliche Anrufung durch eine 
Streitpartei aktiv. Berechtigt hierzu ist jeder Pirat, falls er 
sich in seinen Rechten verletzt fühlt oder um Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme zu erheben, die nur den einzelnen Piraten 
betrifft. Weiterhin ist dazu der Vorstand jeder Gliederung 
berechtigt, wenn es sich um einen Einspruch gegen eine 
Ordnungsmaßnahme handelt oder Rechte der Gliederung seiner Meinung 
nach verletzt wurden. Gerichte sind von einer Anklage 
ausgeschlossen. Wird eine Mitgliederversammlung angeklagt, so wird 
diese durch den entsprechenden Vorstand in der Sache vertreten. 
Zuständig ist generell das Gericht der höheren Ordnung bzw. bei 
einem Streitpunkt zwischen Organen gleichrangiger Ordnung das 
Gericht der nächsthöheren Ordnung. 

§ 7 - Ausschluss von Piraten und Ordnungsmaßnahmen gegen 
Gebietsverbände 

(1) Über Ausschluss von Piraten entscheidet das zuständige Gericht 
des jeweiligen Landesverbandes. 

Anhang: Mindestinhalt gem. ParteienG 

1. § 14 I 1. Var, 2. Var -beantragte Fassung (+), -derzeitige Fassung 
(+) aber die Gerichte der niedrigeren Ordnungen sind in vielen 
Streitigkeiten unzuständig 

2. Ausschluß § 10 V S1 PartG -beantragte Fassung (+), -derzeitige 
Fassung (-) 

Bemerkung zu § 7 derzeitige Fassung: "...entscheidet das zuständige 
Gericht des jeweiligen Landesverbandes." Zuständig ist also 
derjenige, der zuständig ist. Das ist doch Quatsch. Will man in "des 
jeweiligen Landesverbandes" hereinlesen, dass die Zuständigkeit vom 
Landesverband bestimmt werden soll, so scheitert dies an § 1 Abs 1 
Satz 3 SGO; dürfen die gar nicht. 

3. Berufung bei Ausschluß § 10 V S2 PartG -beantragte Fassung (+), 
-derzeitige Fassung (+) (Berufungsinstanz ist hier aber regelmäßig 
der BPT); 



Wird der BPT als Schiedsgerichtsinstanz abgeschafft (vgl den Antrag), 
läuft § 3 IV S1 SGO insoweit leer. Eine Berufung gegen 
erstinstanzliche Entscheidungen des BSG ist nicht möglich 
(allgemeines Problem). Jedenfalls für den Ausschluss ist die 
Berufungsmöglichkeit vorgeschrieben (besonderes Problem, wenn 
Eingangsinstanz BSG). 

4. Anrufung bei Maßnahmen gegen Gebietsverbände § 16 III PartG 
-beantragte Fassung (+) explizit geregelt, -derzeitige Fassung (-), 
Bemerkung: § 7 Überschrift:"und Ordnungsmaßnahmen gegen 
Gebietsverbände" Einen Regelungsinhalt enthalt die Vorschrift 
diesbezüglich nicht. 



Änderungsantrag Nr.
TE123 

Beantragt von
Kreisvorstand des KV Cottbus (LV Brandenburg) 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 (2) 

Beantragte Änderungen

DDer Bundesparteitag 2010 der Piratenpartei Deutschland in Bingen 
möge beschließen, den §7, Absatz 2 der Bundessatzung wie folgt zu 
ergänzen und einen neuen Absatz 2a einzuführen. 

Bisherige Fassung: (2)Die weitere Untergliederung der Landesverbände 
erfolgt in Orts-, Kreis-und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit 
den politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden sind. 

Neue Fassung: (2)Die weitere Untergliederung der Landesverbände 
erfolgt in Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit 
den politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden sind. Diese können auch aus mehreren 
politischen, geographisch zusammenhängenden Gliederungen derselben 
Ebene bestehen, solange diese die Grenzen des übergeordneten 
Verbandes nicht überschreiten. 

(2a) Die Aufteilung eines Verbands ist möglich, wenn dies Zweidrittel 
der auf dem Parteitag des Gesamtverbands anwesenden Mitglieder des 
neu entstehenden Verbands (nach §7, Absatz 2) beschließen. 

Begründung

Die vorhandene Formulierung ist nicht eindeutig dahingehend, ob ein 
Gebietsverband mehrere Kreise umfassen darf. Mit Ergänzung des 
Paragraphen ist dies eindeutig möglich. Die Landesverbände behandeln 
das Thema je nach Auffassung unterschiedlich und bieten so keine 
Rechtsicherheit. Parteiengesetz erlaubt den Zusammenschluss, 
Bundessatzung der Piratenpartei ist nicht eindeutig: § 7 Gliederung 
(PartG) (1) Die Parteien gliedern sich in Gebietsverbände. Größe und 
Umfang der Gebietsverbände werden durch die Satzung festgelegt. Die 
gebietliche Gliederung muß so weit ausgebaut sein, daß den einzelnen 
Mitgliedern eine angemessene Mitwirkung an der Willensbildung der 
Partei möglich ist. Beschränkt sich die Organisation einer Partei auf 
das Gebiet eines Stadtstaates, braucht sie keine Gebietsverbände zu 
bilden; sie ist Partei im Sinne dieses Gesetzes. Organisatorische 
Zusammenschlüsse mehrerer Gebietsverbände, die den verbandsmäßigen 
Aufbau der Parteiorganisation nicht wesentlich beeinträchtigen, sind 
zulässig. 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Begründung zum neuen (2a): 
So wird verhindert, dass sich Gebietsverbände gründen und diese dann 
aufgrund einer Satzung, die faktisch verhindert eine Abspaltung 
vorzunehmen, keine kleinere politische Einheit bilden können. 
Insbesondere falls die neue kleinere Gliederung weniger Mitglieder 
hat, als der vorhandene Gebietsverband, könnte eine Gesamtabstimmung 
der Mitglieder des ganzen Gebietsverbandes immer gegen die Abspaltung 
stimmen. Daher ist auch eine Änderung beider Absätze gleichzeitig 
notwendig, um eventuellen Missbrauch auf Kreisebene bei Zustimmung 
zum Absatz 2 und Ablehnung des Absatzes 2a vorzubeugen. Argumente: 
Insbesondere in Flächenländern gibt es Landkreise, in denen nicht 
genügend aktive Piraten existieren um einen handlungsfähigen, eigenen 
Verband aufzubauen und politisch strukturierte Arbeit zu leisten. Die 
vorhandenen Piraten haben keinen direkten Ansprechpartner auf der 
gleichen Ebene. Die Zusammenlegung mit anderen Kreisen kann 
wünschenswert sein, um Wahlkreisgrenzen nachzubilden. Es schließt 
nicht aus, dass bei steigenden Mitgliederzahlen, vorher 
zusammengeschlossene Kreise eigenständig werden. Eine Orientierung 
dazu bietet der neue §7 (3). Bereits gegründete Regionalverbände: KV 
Bodensee-Ravensburg Kreisverband WestMecklenburg 



Änderungsantrag Nr.
TE124 

Beantragt von
Steffen Thomas 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: Neuer § 

Beantragte Änderungen

§ 16 Datenschutzerklärung 1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt 
die Piratenpartei Deutschland Personendaten wie Name, Geburtsjahr, 
Anschrift, eMail-Adresse (optional), Telefonnummer (optional) und 
Bankverbindung (optional) auf. Diese Informationen werden im 
parteieigenen EDV-System gespeichert. Jedem Parteimitglied wird dabei 
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von der Partei 
grundsätzlich nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 
Parteizweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung entgegensteht. 

2) Pressearbeit Die Piratenpartei informiert die Tagespresse sowie 
die andere Presseorgane über besondere Ereignisse. Solche 
Informationen werden überdies auf der Internetseite der Piratenpartei 
veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des 
Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des 
widersprechenden Mitglieds werden aus den Veröffentlichungen auf der 
Homepage der Partei entfernt. 

3) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Parteimitglieder Der Vorstand 
oder die Pressebeauftragten der Partei machen besondere Ereignisse 
des Parteilebens, insbesondere die Durchführung von Aktionen sowie 
Parteitagen/ Mitgliederversammlungen, auf der Internetseite der 
Partei bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber 
den Beauftragten einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung im Internet. 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und 
Mitglieder ausgehändigt, die in der Partei eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein 
Mitglied geltend, dass er die Mitgliederdaten zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die benötigten 
Mitgliederdaten nur gegen eine unterschriebene 
Datenschutzvereinbarung aus, welche definiert, dass personenbezogene 
Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 
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4) Beim Austritt werden Name, Geburtsjahr, Anschrift (optional eMail-
Adresse, Telefonnummer) des Mitglieds aus der Mitgliederliste 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
Kassenverwaltung betreffen, werden durch den Vorstand gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts aufbewahrt. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Datenschutz innerhalb der Partei 
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Änderungsantrag Nr.
TE125 

Beantragt von
AndiPopp 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b (2) 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen, im §9b (2) Satz 2 der 
Bundessazung wie folgt zu ändern. 

1.Das Wort "oder" wird durch ", " ersetzt 
2.Am Ende des Satzes wird der Pasus "oder wenn Landesverbände die 
zusammen mindestens die Hälfte der Mitglieder repräsentieren es 
beantragen". 

Ferner stellt der Bundesparteitag fest, dass die Landesverbände in 
diesem Fall sowohl durch die Landesvorstände, als auch die 
Landesparteitage vertreten werden. 

Sollte der Antrag Antragsfabrik/Außerordentlicher_Bundesparteitag 
(derzeit TE032) angenommen werden, so wird alternativ folgendes 
beantragt: Im §9b Absatz 3, nach Annahme des oben genanntem Antrags 
sollen die Worte "mindestens 2/3 der Bundesländer" durch 
"Bundesländern die mindestens die Hälfte der Piraten repräsentieren" 
ersetzt werden. 

Begründung

Alte Fassung: 

Die Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss oder wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen. 

Neue Fassung: 

Die Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss, wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen oder wenn Landesverbände die 
zusammen mindestens die Hälfte der Mitglieder repräsentieren es 
beantragen. 

Die bisherige Minderheitenregelung ist eine sehr große Hürde, gerade 
wenn die Alternative "kleiner Parteitag" angenommen wird, die 
Urabstimmungen aber nicht, sollte neben dem Bundesvorstand eine 
andere Instanz existieren, welche eine Vollversammlung einberufen 
kann. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:AndiPopp
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Änderungsantrag Nr.
TE126 

Beantragt von
Yacine Ghoggal 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 [Ergänzung] 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, § 12 des Abschnitts A der Bundessatzung der 
Piratenpartei Deutschland um die folgenden Absätze zu ergänzen: 

(4) Nach Annahme einer Programmänderung der Piratenpartei 
Deutschland, finden Abstimmung über die Einstufung der 
Programmänderung in einem fünf Stufenmodell statt. Das Stufenmodell 
beschreibt das Gewicht der Programmänderung im Programm der 
Piratenpartei Deutschland. Stufe 1 gilt als eine Einstufung als 
Hauptprogrammpunkt, Stufe 2 als wichtiger Programmpunkt, Stufe 3 als 
relativ wichtiger Programmpunkt, Stufe 4 als untergeordneter 
Programmpunkt und Stufe 5 als unwichtige Programmpunkt im Programm 
der Piratenpartei Deutschland. Die Annahme einer Stufe erfolgt mit ¾-
Mehrheit. Die Aussprache über die Einstufung der Programmänderung 
findet vor Abstimmung über die Programmänderung statt. 

(5) Das Vorgehen der Einstufung läuft nach dem Schema, dass zuerst 
über Stufe 1 abgestimmt wird. Wird die nötige Mehrheit nicht 
erreicht, so erfolgt eine weitere Abstimmung über die Stufe 2, bei 
weiteren Ablehnungen, Stufe 3 und danach Stufe 4. Eine Ablehnung der 
Stufe 4 führt automatisch zu einer Einstufung der Programmänderung 
auf Stufe 5. Eine Annahme der jeweiligen Stufe führt zu einer 
Einstufung der Programmänderung auf der angenommenen Einstufung. Bei 
jeder Abstimmung kann jeder anwesende Pirat erneut abstimmen. 

Begründung

Die Piratenpartei Deutschland setzt sich aus Mitgliedern zusammen, 
welche teilweise sehr unterschiedliche politische Ansichten 
vertreten. Geeint wird die Piratenpartei vor allen Dingen durch ihre 
Kernthemen zur Bundestagswahl im Bereich Bürgerrechte, Urheberrecht, 
Transparenz des Staates und Bildung. Da nicht nur große Teile der 
eigenen Mitglieder, sondern auch eine große Anzahl der Wähler der 
Piratenpartei Deutschland eine Erweiterung des Programms der 
Piratenpartei Deutschland verlangen und die Partei auch selber, 
weitere Wählergruppen erschließen möchte, kommt die Partei kaum um 
eine Erweiterung des eigenen Programms herum. Auch aus diesem Grund 
schlage ich vor, dass das Programm der Piratenpartei in wichtige und 
unwichtigere Punkte eingeteilt wird um den Wählern zu zeigen, welche 
Positionen die Partei und ihre Mitglieder in den verschiedenen 
Bereichen vertreten, aber auch, wie wichtig es für die Partei ist, 
diese Programmpunkte, im Vergleich zu anderen Programmpunkten 
durchzusetzen. Dadurch kann außerdem verhindert werden, dass Themen, 
bei welchen es in der Partei sehr unterschiedliche Positionen gibt, 
keine so umfassende Gewichtung zugeordnet wird, wie anderen 
Programmpunkten und es dadurch den Mitgliedern ermöglichen auf die 
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möglicherweise sehr große innerparteiliche Opposition zuzugehen und 
den umstrittenen Programmpunkt einem ungewichtigerem Bereich 
zuzuordnen. Eine Annahme bestimmter Themen ohne Einstufung der 
Wichtigkeit dieses Programmpunktes führt möglicherweise dazu, dass 
bestimmte Mitglieder enttäuscht von den Entscheidungen auf den 
Parteitagen sind. 

Es folgt eine Erläuterung am Beispiel des Ausstiegs aus der 
Energiegewinnung durch Atomkraftwerke, in welchen Kernspaltung 
erfolgt. 

Setzen wir den imaginären Antrag voraus, dass die Piraten sich gegen 
eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken einsetzen 
sollen, der momentan von Schwarz-Gelb angedacht wird und bei den 
momentanen Ausstiegsplänen bleiben möchten. 

Eine knapp ausreichende Mehrheit der Piraten (2/3-Mehrheit), so 
scheint es, scheint für einen solchen Antrag zu sein und würde ihn 
wohl bei einer Abstimmung durchsetzen. Ein großer Teil der Piraten, 
der jedoch nur knapp unter 1/3 der auf dem Parteitag anwesenden 
Mitglieder darstellt ist für eine Verlängerung der Laufzeiten oder 
gegen eine Erweiterung des Parteiprogramms. Damit diese knappe 
Minderheit jedoch auf dem Bundesparteitag nicht einfach von anderer 
Seite ignoriert wird, weil dieses Thema von beiden Seiten manchmal 
auch ideologisch beladen ist, sollte es in solchen Fällen ein 
Korrektiv für die eigene Partei geben. Es erfolgt also eine 
Aussprache oder Diskussion über den Antrag, während dieser Diskussion 
wird auch über die Gewichtung dieses Programmpunktes gesprochen. Nach 
der Aussprache erfolgt die Abstimmung über den Antrag. Bei einer 
Ablehnung des Antrages, bedarf es keiner weiteren Abstimmungen, der 
Antrag wird nicht Teil des Programms der Piratenpartei Deutschland. 
Bei einer Annahme folgen jedoch weitere Abstimmungen, siehe Absatz 5 
des Antrages (s.o.). Damit ein großer Teil der Piraten bei der 
Einstufung mitgenommen wird, bedarf es nun einer 4/5-Mehrheit für die 
Annahme einer Einstufung. Bei unumstrittenen Anträgen wird eine 
solche Mehrheit leicht erreichbar sein und dadurch wird der 
Programmpunkt zu einem Hauptprogrammpunkt der Piraten werden. Ist das 
Thema jedoch umstrittener folgen weitere Abstimmungen. Die 
umstrittensten Themen werden letztlich dabei auf Stufe 5 landen, 
damit wissen Wähler und Piraten, dass z.B. in diesem Fall, dass die 
Piraten für den vorgesehenen Atomausstieg sind und gegen die Pläne 
von Schwarz/Gelb, dass sich die Piraten aber bei 
Koalitionsverhandlungen vor allen Dingen für die Programmpunkte aus 
Stufe 1-3 (in der Reihenfolge) einsetzen werden und nur z.B. bei 
Demos gegen Atomkraftwerke demonstrieren werden, da sie bei 
Demonstrationen keine Gewichtung der einzelnen Programmpunkte 
vornehmen müssen, wie z.B. bei Koalitionsverhandlungen. Dadurch sind 
die Piraten auch besser für eine Zukunft gerüstet, in welcher sie 
Regierungsverantwortung übernehmen, denn irgendwann werden Vertreter 
der Piratenpartei in Koalitionsverhandlungen involviert sein, dann 
sollten sie doch wissen, was wichtig ist und was weniger wichtig, was 
umstritten ist und was weniger umstritten. Der Koalitionsvertrag muss 



am Ende sowieso auch auf einem Bundesparteitag durchgewunken werden, 
aber dadurch setzen sich Vertreter in den Verhandlungen gleich für 
das wichtigste ein. 

Setzen wir uns dafür ein, dass die Themen, die uns alle einen, unsere 
Hauptforderungen sind, dass die Piraten aber in Zukunft dennoch ihr 
Programm laufend erweitern können. 

Grafische Erläuterung des Antrages mit oben genannten Beispiel: 
http://twitpic.com/1fqfgf/full 

http://twitpic.com/1fqfgf/full


Änderungsantrag Nr.
TE127 

Beantragt von
AndiPopp 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9x 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen den folgenden §9x in die 
Bundessatzung (Abschnitt A) aufzunehmen, wobei x den alphabetisch 
nächsten freien Kleinbuchstaben beschreibt. 

§9x Kleiner Bundsparteitag 

1.Der Kleine Bundesparteitag ist die Delegiertenversammlung auf 
Bundesebene. 

2.Der Kleine Bundesparteitag ist dem Bundesparteitag 
gleichgestellt, die Regelungen des §9b gelten entsprechend. 
Die Abhaltung eines Bundesparteitags oder eines kleinen 
Parteitags stellen Alternativen dar. 

3.Der Kleine Bundesparteitag hat die selben Rechte wie der 
Bundesparteitag, sofern sie sich aus dieser Satzung, inclusive 
des aktuellen Paragraphen, ergeben. Abweichend hiervon, ist 
der Kleine Bundesparteitag nicht dazu berechtigt Änderungen an 
Satzung- und Grundsatzprogramm zu beschließen. 

4.Die Bundesdelegierten werden durch die Landesverbände gewählt. 
Sofern die Satzung eines Landesverbandes keine eigenen 
Regelungen enthält, erfolgt die Wahl durch den 
Landesparteitag. 

5.Der Bundesparteitag legt eine Delegiertenquote fest. Sie 
beschreibt wieviele Delegierten ein Landesverband pro Mitglied 
erhält. 

6.Die Amtszeit der Delegierten ist das Kalenderjahr. Die erste 
Amtszeit ist das Jahr 2011. 

7.Der Stichtag ist der 1. September. Der Bundesvorstand 
berechnet mit der aktuellen Quote die Anzahl der Delegierten, 
welche für die darauf folgende Amtszeit auf die Landesverbände 
entfallen und unterrichtet die Landesverbände davon. Diese 
führen bis zum Beginn der Amtszeit Delegiertenwahlen durch und 
melden die Ergebnisse an den Bundesvorstand. Wählt ein 
Landesverband keine oder nicht alle Delegierten bis zum Beginn 
der Amtszeit sind Wahlen auch während der Amtszeit möglich, 
bis dahin nimmt der Landesverband nur mit der aktuell 
gewählten Anzahl an Deligierten statt. 
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8.Die Landesverbände können Ersatzdelegierte wählen, welche die 
Delegierten bei Abwesenheit während der gesamten Versammlung 
vertreten. Ein Ersatzdelegierte kann nicht selbst Delegierter 
sein und kann nie mehr als einen Delegierten vertreten. 

Begründung

Grundsatzdiskussion: [1] 

http://andipopp.wordpress.com/2010/04/15/von-der-basis-ihrer-demokratie-und-der-vollversammlung-oder-jehova/


Änderungsantrag Nr.
TE128 

Beantragt von
Michael Ebner 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt b: §7 (7) 

Beantragte Änderungen

Die Satzung soll um den folgenden Punkt ergänzt werden: Der 
Bundesverband der Piratenpartei Deutschland nimmt pro Kalenderjahr 
ausschließlich Spenden in Höhe von bis zu 10.000 € je Spender 
entgegen. 

Begründung
Dass die Piratenpartei die Käuflichkeit der Politik ablehnt, 
dürfte Konsens sein. Es reicht aber nicht, mit dem Finger auf 
andere Parteien zu zeigen, sondern man muss auch mit gutem 
Beispiel vorangehen. 
Transparency Deutschland fordert, Firmenspenden auf 50.000 Euro 
zu begrenzen, diese Summe halten sie für gering genug, als dass 
damit kein nennenswerter Einfluss ausgeübt werden kann. Für die 
Piratenpartei sind jedoch 50.000 Euro sehr viel Geld, somit 
müssen wir strenger zu uns selbst sein. Es reicht auch nicht aus, 
die Spenden von juristischen Personen zu begrenzen - wenn statt 
der Aktiengesellschaft ihr Vorstand als Privatperson spendet, ist 
die Angelegenheit ja nicht weniger problematisch. Dagegen hilft 
nur die generelle Begrenzung der Spendenhöhe. 
Diese Satzungsänderung bindet nur den Bundesverband, nicht die 
Untergliederungen. Diese sollen darüber selbst entscheiden und 
gegebenenfalls auch auf geringere Summen begrenzen. Die 
Aufsummierung über mehrere Untergliederungen erfolgt erst bei 
Erstellung des Rechenschaftsberichtes, aus praktischen Gründen 
lässt sich somit nicht die Höhe der Spenden an die Gesamtpartei 
begrenzen. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der Einflussnahme 
unproblematisch: Wenn die Partei gar nicht zeitnah erfährt, wie 
viel Geld sie von einem Spender erhalten hat, kann dieser darüber 
auch kaum Einfluss ausüben. 
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Änderungsantrag Nr.
TE129 

Beantragt von
Beni für AG Satzungsrecht Thüringen 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 (1-3)) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: §6 der Bundessatzung die Abschnitte (1-
3) neu zu fassen: 

Neue Fassung: 

§ 6 – Ordnungsmaßnahmen 

(1) Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung oder gegen Grundsätze 
oder gegen die Ordnung der Piratenpartei verstößt können folgende 
Ordungsmaßnahmen verhängt werden: 

1.Verwarnung 

2.Verweis mit Auflage 

3.Enthebung von einem Parteiamt 

4.Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden, bis zu 
einer Höchstdauer von 2 Jahren 

(2) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen werden von einem 
zuständigen Landesvorstand, dem zuständigen Vorstand der 1. 
Gliederungsebene unterhalb des Landesverbandes oder vom 
Bundesvorstand beschlossen. Begleitet das Mitglied ein Amt in einem 
Organ der Partei, so sind Vorstände unterhalb der Gliederungsebene 
des Organs nicht zuständig. 

(3) Verstößt ein Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder 
erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei 
und fügt ihr damit schweren Schaden zu, kann vom zuständigen 
Landesvorstand oder vom Bundesvorstand ein Antrag auf Ausschluss 
aus der Piratenpartei Deutschland gestellt werden. Der Antrag ist 
an das nach der Schiedsgerichtsordnung zuständige Schiedsgericht zu 
richten, welches über diesen entscheidet. 

Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer Stufe ist zu 
gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die 
sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der Partei oder 
eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung seiner Rechte 
bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand 
muss dem Mitglied den Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform 
unter Angabe von Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine 
Anhörung gewähren.
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Begründung

Alternativantrag zu Antragsfabrik/Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen 
für den Fall, dass der Antrag Antragsfabrik/Gliederungsautonomie 
angenommen wurde. Andernfalls wird dieser Antrag zurückgezogen. 
Bisher können Ordnungsmaßnahmen nur vom Bundesvorstand beschlossen 
werden. Satzungen niederer Gliederungen dürfen nur "ergänzende 
Regelungen treffen". Ein Parteiausschluss kann bisher nur vom 
Bundesvorstand beim zuständigen Schiedsgericht beantragt werden. Die 
Delegation von Ordnungsmaßnahmen ist jedoch bei den aktuellen 
Mitgliederzahlen notwendig. 

Aktuelle Fassung 

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen 

(1) Verstößt ein Pirat gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder 
Ordnung der Piratenpartei Deutschland und fügt ihr damit Schaden 
zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden: 
Verwarnung, Verweis, Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der 
Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden, Ausschluss aus der 
Piratenpartei Deutschland. 

(2) Ein Pirat kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn er 
vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze 
oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland verstößt und ihr 
damit schweren Schaden zufügt. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das 
hierüber entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer 
Stufe ist zu gewährleisten. In dringenden und schwerwiegenden 
Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der Vorstand der 
Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung 
seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts 
ausschließen. Der Vorstand muss dem Mitglied den Beschluss der 
Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter Angabe von Gründen mitteilen 
und ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Verhängung_von_Ordnungsmaßnahmen 
Antragsfabrik/Zuständigkeit_für_Ordnungsmaßnahmen 
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Änderungsantrag Nr.
TE130 

Beantragt von
Hendrik Stiefel, Bernd Schreiner, Michael Rudolph 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9c 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in die Satzung der Piratenpartei Deutschland das 
Organ "Länderrat" aufzunehmen. Dazu ist der Paragaph 9c aufzunehmen 

§ 9c - (1) Der Länderrat ist ein Organ, in welchem jeweils 2 
Mitglieder eines jeden Landesvorstandes vertreten sind. Diese 
Mitglieder werden durch einen im jeweiligen Landesverband zu 
treffenden Landesvorstandsbeschluss entsandt. Dieser Rat dient der 
Kommunikation und dem Austausch horizontal unter den Ländern. Der 
Rat ist bei weitreichenden Entscheidungen des Bundesvorstandes, 
welche den Bereich eines oder mehrere Landesverbände oder der 
Gesamtpartei berührt, anzuhören. Der Rat gibt sich eine 
Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. Der Länderrat wählt aus 
seiner Mitte einen Ratssprecher, sowie zwei Stellvertreter. Diese 
vertreten den Rat nach Außen, näheres regelt die Geschäftsordnung 
des Länderrates. Der Länderrat sollte mindestens zwei mal pro 
Quartal zusammentreten. 

Weiterhin wird beantragt, im §9 Absatz 1 des Abschnitts A die Wörter 
",der Länderrat" nach "das Bundesschiedsgericht" einzufügen. 

Begründung

ALT: 

§9 (1) Organe sind der Vorstand, der Bundesparteitag, das 
Bundesschiedsgericht und die Gründungsversammlung. 

zu 

NEU: 

§9 (1) Organe sind der Vorstand, der Bundesparteitag, das 
Bundesschiedsgericht, der Länderrat und die Gründungsversammlung.

Die Landesverbände haben einen direkteren Kontakt zu ihren 
Mitgliedern und können so die Meinung der Piraten viel besser 
aufnehmen und kommunizieren. Außerdem können Synergien genutzt 
werden, die ohne offene Kommunikation nicht möglich werden. Weiter 
wird sicher gestellt, dass Bundesvorstandsentscheidungen leichter in 
die Basis getragen und erklärt werden können und ein Gefühlt 
entsteht, dass Vorstände der höheren Gliederungen an einem Strang 
ziehen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:HendrikS
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Änderungsantrag Nr.
TE131 

Beantragt von
Benjamin Stöcker 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt an den §12 des Abschnitts A an den Absatz 2 
folgende Wörter hinter "eingegangen ist" einzufügen: 

und der Antragsteller zum Zeitpunkt der Einreichung nach Satzung 
stimmberechtigt war

Begründung

Nach meiner bisherigen Rechtsauffassung beim durchfliegen von 
Kommentaren zu Gesetzen und anderen Satzungen fällt mir auf, das wir 
zwar die Stimmberechtigung aber nicht die Antragsberechtigung 
geregelt haben. Zur zeit kann meiner Meinung nach JEDER Anträge an 
den Bundesparteitag stellen. In der Praxis ist es so, dass zur zeit 
nicht mal ein Name bei der Einreichung verlangt wird. Das möchte ich 
ändern. Anträge sollen nur noch Piraten stellen können, die zum 
Zeitpunkt der Einreichung auch stimmberechtigt sind. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/AbschaffungAntragsFristen 
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Änderungsantrag Nr.
TE132 

Beantragt von
Tessarakt 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §6 (1)-(3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, die Absätze 1 bis 3 des § 6 des Abschnitts C wie 
folgt neu zu fassen: 

§ 6 - Dokumentation und Öffentlichkeit
(1) Das Gericht muss den Verfahrensverlauf dokumentieren. 
Dies umfasst:

1.Protokolle von Anhörungen, die die Umstände und den 
wesentlichen Verlauf wiedergeben,

2.sämtlichen Schriftverkehr im Zusammenhang mit dem 
Verfahren, 

3.die Angabe sonstiger Materialien, auf die es im 
Zusammenhang mit dem Verfahren zurückgegriffen hat,

4.Das Urteil samt Urteilsfindung.

Dies kann schriftlich oder digital erfolgen.
Von der Anhörung wird eine Tonaufzeichnung erstellt, die 
aufbewahrt wird, bis die Beteiligten das Protokoll genehmigt 
haben. (2) Ist das Verfahren öffentlich, so enthält das 
Urteil eine Sachverhaltsdarstellung, die den wesentlichen 
Inhalt der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Materialien 
wiedergibt.
(3) Ist das Verfahren nicht öffentlich, so wird nur der 
Urteilsspruch veröffentlicht, nicht jedoch die 
Urteilsbegründung. Unberührt davon bleibt die Information der 
Streitparteien. Die Dokumentationspflicht bleibt davon 
unberührt. Die Parteien können die Dokumentation einsehen.

Begründung

Alte Fassung: 

§ 6 - Dokumentation und Öffentlichkeit
(1) Das Gericht muss seine Arbeit dokumentieren. Dies 
umfasst:

1.wörtliche Gesprächsprotokolle von Befragungen inkl. 
Datum,

2.Liste aller verwendeten Materialien,
3.Sämtlichen Schriftverkehr inkl. Datum ausgenommen 
interner Schriftverkehr,

4.Das Urteil samt Urteilsfindung,

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Tessarakt
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


5.Jede weitere Information, welche von Belang sein könnte, 
um das Urteil nachzuvollziehen.

Dies kann schriftlich oder digital erfolgen.
(2) Ist das Verfahren öffentlich, so wird nach der 
Urteilsverkündung die komplette Dokumentation zusammenhängend 
veröffentlicht.
(3) Ist das Verfahren nicht öffentlich, so wird nur das 
Urteil selbst veröffentlicht nicht jedoch die 
Urteilsbegründung. Unberührt davon bleibt die Informierung 
Streitparteien. Die Dokumentationspflicht bleibt davon 
unberührt.

Mit dem Antrag wird zunächst die Pflicht zur Erstellung von 
Wortprotokollen der Anhörungen abgeschafft. Die Kosten bzw. der 
Aufwand dafür sind unverhältnismäßig. Um Bedenken gegen fehlerhafte 
Protokolle zu begegnen, wird festgelegt, daß die Tonaufzeichnung bis 
zur Genehmigung des Protokolls durch die Teilnehmer der Anhörung 
aufbewahrt wird. 

Weiterhin wird die Pflicht abgeschafft, Schriftverkehr im genauen 
Wortlaut etc. zu veröffentlichen. Das greift in die 
Persönlichkeitsrechte der Parteien ein und ist zur Herstellung von 
Transparenz weitgehend irrelevant. In der deutschen Rechtspraxis ist 
so eine Bestimmung, nach der die Öffentlichkeit die Gerichtsakte 
einsehen kann, vermutlich ohne Beispiel. 

Die restlichen Änderungen sind redaktioneller Art. 



Änderungsantrag Nr.
TE133 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 - Neuer Absatz 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, an den §12 des Abschnitts A den folgenden Absatz 
mit der nächst höheren freien Absatznummer anzufügen:

Abweichend von Abs. 1, 2 und 3 kann der Vorstand redaktionelle 
Änderungen (geänderte Namen externer Organisationen, geänderte 
Gesetzesverweise sowie Rechtschreib- und Grammatikfehler) mit 
einfacher Mehrheit beschließen, sofern sich dadurch die 
grundsätzliche Bedeutung des zu ändernden Abschnittes nicht ändert.

Begründung

Fehlerkorrekturen sind möglich, müssen aber in der Satzung geregelt 
werden. Genau diese Formulierung gibt es in mehreren Satzungen, u.a. 
hier in §33. Gerade bei Programmpunkten sehr wichtig, wenn z.B. der 
internationale Verband nicht mehr PPI heißen sollte. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://www.vdb-bayern.de/14.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE135 

Beantragt von
Wigbold 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (1) 

Beantragte Änderungen

Dieser Antrag ist ein Alternativ-Antrag zu dem Antrag 
Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit. Es soll dem 
Wunsch der Piraten nachkommen, die eine andere Formulierung wünschen. 

Hiermit beantrage ich in Abschnitt A: §1 (1) der Bundessatzung den 
Text "Geiste sozialer Gerchtigkeit" durch "Verlangen nach 
Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie für die Bürger" zu ersetzen. 

Begründung

„Soziale Gerechtigkeit“ wird von verschiedenen politischen 
Denkschulen unterschiedlich verstandenen, 

Der Begriff wird als umfassende assoziative Begründung für 
verschiedenste politische Maßnahmen oder Forderungen verwendet. 
Politische Interessen werden dadurch verschleiert sowie Erklärungen 
vermieden. - „Soziale Gerechtigkeit“ ist eine Sprachmanipultation: 
Durch Verwendung der Kombination dieser zwei ursprünglich positiv 
belegten Wörter ergibt sich ein neues „Hochwertwort“ mit dem sehr 
einfach Zuspruch in der Öffentlichkeit erzeugt wird. 

"Soziale Gerechtigkeit" ist auch als Neusprech-Terminus zu sehen: 
Eine doppelt positiv besetzte Wortschöpfung, mit der beliebige 
politische Programme gerechtfertigt werden, und die keinen 
Widerspruch zuläßt, ohne ihn als ungerecht zu defamieren. - Obwohl 
die Programme ggf. zutiefst als ungerecht empfunden werden. 

Im Gegensatz zur "Gerechtigkeit" im rechtlichen Sinn (Gleichheit der 
Menschen vor Justitia) geht es der Politik nicht um wirkliche 
Gerechtigkeit, sondern um die Definitionshoheit über „Gerechtigkeit“ 
in einem moralischen Sinn. Die Parteien definieren je nach Klientel, 
parteipolitischen Zielen und aktueller politischer Lage „Soziale 
Gerechtigkeit“ innerhalb ihrer Moralvorstellungen willkürlich. Der 
Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ ist damit im Gegensatz zur 
"Gerechtigkeit" relativ zu der bestimmenden Moral: Er ist subjektiv. 
- Eine Worthülse. 

Die Judikative der Bundesrepublik Deutschland ist an das 
Sozialstaatsprinzip (Art.20 GG) gebunden. Gerechtigkeit ist somit 
implizit sozial! 

"Soziale Gerechtigkeit" kann ein abstraktes Ziel von Politik sein 
jedoch nicht der gegenwärtige Geist, der die Politik bestimmt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wigbold
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Ursprünglich in ihren Principles 2.0(2006), wie auch heute noch in 
den 'Principles 3.2 (2008) verlangt die Piratenpartei Schweden 
(Piratpartiet) "justice, freedom and democracy for the citizens"[1]. 
Diesem Verlangen sollten die PIRATEN folgen und den "Geiste sozialer 
Gerechtigkeit" durch "Verlangen nach Gerechtigkeit, Freiheit und 
Demokratie für die Bürger" ersetzen. 

Dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie für die 
Bürger wirkt durch die PIRATEN beim Aufbau und Ausbau eines 
demokratischen Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung mit. 

Aktuelle Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit 
mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland 
entschieden ab. 

Neue Fassung 

(1) Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im 
Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung mitwirken wollen; - geprägt vom Verlangen nach 
Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie für die Bürger. Totalitäre, 
diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die 
Piratenpartei Deutschland entschieden ab.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit 
Antragsfabrik/Soziale Gerechtigkeit 

Bei enger Auslegung: 

Antragsfabrik/Aufnahme Behinderung in §1 (1) 

Nicht eingereicht: 
Antragsfabrik/das Leben, das Universum und der ganze Rest 

http://wiki.piratenpartei.de/Archiv:2010/Antragsfabrik/das_Leben,_das_Universum_und_der_ganze_Rest
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Aufnahme_Behinderung_in_%C2%A71_(1)
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Soziale_Gerechtigkeit
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Freiheit_Gleichheit_Geschwisterlichkeit
http://docs.piratpartiet.se/Principles%203.2.pdf


Änderungsantrag Nr.
TE136 

Beantragt von
Ron 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b, §12 (1) 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen den folgenden Absatz mit der 
nächst höheren freien Absatznummer des §9b im Abschnitt A anzufügen: 

Die Entscheidungen des Bundesparteitags werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet.

Des weiteren wird beantragt in § 12 Abs. 1 in den Satz 1 nach dem 
Wort "Mehrheit" folgende Worte einzufügen: 

der abgegebenen gültigen Stimmen

Begründung

Aktuelle Fassung § 12 (1): 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden.

Neue Fassung § 12 (1): 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden.

Im Prinzip ist keine Änderung nötig, da die #Rechtsprechung durch den 
Bundesgerichtshof dies klar gestellt hat, allerdings gab es vor dem 
Bundesschiedsgericht eine Klage und der BHG empfiehlt eine Regelung 
zur Klarstellung in der Satzung 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA 
Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA ohne 
Zustimmungsquorum 
Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Präzisierung_der_Zweidrittel
mehrheit_für_SÄA 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Ron
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A_ohne_Zustimmungsquorum
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A_ohne_Zustimmungsquorum
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Pr%C3%A4zisierung_der_Zweidrittelmehrheit_f%C3%BCr_S%C3%84A
http://wiki.piratenpartei.de/images/5/5f/BSG_Urteil_BSG_2008-05-18_1.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beschlussfassung#Rechtsprechung
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE138 

Beantragt von
Alexander Heidrich 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (5) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage den Abschnitt A: § 1 Absatz 5 der Bundessatzung den 
Text folgend zu verändern: 

(5) Innerhalb der Satzung werden die in der Piratenpartei Deutschland 
organisierten Mitglieder als Piraten bezeichnet. Um Mehrfachnennungen 
zu vermeiden sind Mitglieder aller Geschlechter mitgemeint. 

Begründung

Warum also der Antrag? In letzter Zeit hat sich deutlich gezeigt, 
dass dieser Teil unserer Satzung leicht missverständlich ist. 

Insbesondere: 

• Es wird angenommen, es würde sich daraus eine Verpflichtung 
ergeben, wie Piraten sich selbst zu nennen hätten, obwohl es nur 
um 

eine einheitliche und leicht lesbare Sprachregelung im Text der 
Satzung geht 

• Der (in der Tat völlig überflüssige) Zusatz "geschlechtsneutral" 
wird als antifeministische Spitze verstanden 

• Es wird die Aussage, das Wort "Pirat" wäre geschlechtsneutral, 
in den Text hineingelesen, obwohl nur die Neutralität der 

Bezeichnungsweise gemeint ist. 

Der neue Text vermeidet diese Probleme. 

Aktuelle Fassung 

(5) Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder 
werden geschlechtsneutral als Piraten bezeichnet.

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_"im_Folgenden"_statt_"geschlechtsneutral" 
Antragsfabrik/Piratinnen_in_die_  Satzung  
Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_Vollständig_streichen 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Crasher
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_Vollst%C3%A4ndig_streichen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Piratinnen_in_die_Satzung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Piratinnen_in_die_Satzung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_%22im_Folgenden%22_statt_%22geschlechtsneutral%22
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE139 

Beantragt von
Alexander Heidrich 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (5) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in Abschnitt A: § 1 den Punkt 5 vollständig zu 
streichen. 

Zusätzlich wird der Begriff "Pirat" innerhalb der gesamten Satzung 
durch das Wort "Mitglied" ersetzt. 

Begründung

Die Streichung des Absatz 5 des § 1 der Bundessatzung wird beantragt, 
weil dieser Passus formalrechtlich überflüssig und sachlich falsch 
ist, sowie politisch zweifelhaft, denn die Selbstbezeichnung als 
"Pirat/Piraten" für alle Parteimitglieder in der Bundessatzung 
festzuschreiben, wird als Widerspruch zum Prinzip des 
Selbstbestimmung angesehen. 

Die Piratenpartei hat sich Selbstbestimmung in das Parteiprogramm 
geschrieben und sollte das auch in der Satzung so handhaben. Darum 
ist der Absatz 5 aus § 1 ersatzlos zu streichen. 

Aktuelle Fassung 

(5) Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder 
werden geschlechtsneutral als Piraten bezeichnet.

Falls ihr wollt das der Pkt. 5 nur auf die Satzung bezogen sein 
sollte schaut euch bitte meinen anderen Antrag an: 

Bessere Definition 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_"im_Folgenden"_statt_"geschlechtsneutral"
Antragsfabrik/§1, Absatz 5: Bessere Definition 
Antragsfabrik/Piratinnen in die Satzung 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Crasher
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Piratinnen_in_die_Satzung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_Bessere_Definition
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_%22im_Folgenden%22_statt_%22geschlechtsneutral%22
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_Bessere_Definition
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE140 

Beantragt von
Bragi 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (4) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt im Abschnitt B den Absatz 4 des §2 durch folgenden 
zu ersetzen: 

Zuständigkeiten und Verfahren zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge 
werden jeweils durch die Landesverbände festgelegt. 

Begründung

Wir überlassen die Regelungen zur Erhebung des Mitgliedsbeitrages und 
die Verfahrensweisen dazu den Landesverbänden. Bayern braucht schon 
allein wegen seiner Größe und Organisationsart andere Verfahren als 
das Saarland. Das schließt die Möglichkeit ein, dass LV diese 
Aufgaben an ihre Gliederungen delegieren. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Bragi
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE142 

Beantragt von
Aspirat 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9x 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen den folgenden §9x in die 
Bundessatzung (Abschnitt A) aufzunehmen, wobei x den alphabetisch 
nächsten freien Kleinbuchstaben beschreibt. 

§9x Bundesausschuss 

1.Der Bundesausschuss ist das Beratungsgremium der Partei-Basis 
zwischen den Bundesparteitagen. 

1.Zusammensetzung 

• Alle Mitglieder des Bundesvorstands qua Amt 

• 8 Mitglieder, gewählt vom Bundesparteitag 

• Je 2 Vertreter der Landesverbände. Sie werden, soweit die 
Landessatzung nichts anderes bestimmt, für jede 
Zusammenkunft des Bundesasschusses von den 
Landesvorständen benannt. 

2.Zusammenkunft 

• Der Bundesausschuss trifft sich spätestens 12 Wochen nach 
dem letzen Bundesparteitag bzw. des jeweils letzten 
Treffens des Bundesauschusses. Jede Zusammenkunft 
bestimmt einen Versammlungsleiter, die Tagesordung und 
eine Geschäftsordnung. 

3.Einladung 

• Der Bundesvorstand (Bundessekretariat) ist verpflichtet, 
den Bundesausschuss gemäß den o.g. Bestimmungen mit einer 
Frist von 2 Wochen einzuladen. 

•

4.Aufgaben 

• Informations- und Meinungsaustausch zwischen 
Bundesvortand, den gewählten Vertreten des 
Bundesparteitages und den Vertreten der Landesverbände. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Aspirat
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


• Koordination von Aktionen der Bundesvorstandes und der 
Landesverbände. 

• Stellungnahmen zu tagespolitischen Ereignissen im Rahmen 
des vom Bundesparteitag beschlossenen erweiterten 
Grundsatzprogramms. 

• Beratung des Bundesvorstandes in allen Fragen. 

• Delegation von Vertretern zu internationalen Partei-
Treffen und Gremien. 

Begründung

Die Piratenpartei ist stark gewachsen. Um den Vorstand zwischen den 
Bundes-Mitgliederversammlungen stärker als bisher mit der Partei-
Basis zu verzahnen, sollte die Möglichkeit des § 12 PartG genutzt 
werden, dem Vorstand einen Bundesausschuss zur Seite zu stellen. Ein 
solcher Ausschuss kann keinesfalls, wie aus dem PartG ersichtlich, 
die gleichen Rechte wie die Mitgliederversammlung haben. Er kann aber 
bevollmächtigt werden, Aussagen der Partei zu aktuellen Themen zu 
legitimieren. Ein solches Gremium soll in der Basis verankert werden 
und die innerparteiliche Diskussion zwischen den Bundesparteitagen 
verstetigen helfen. 



Änderungsantrag Nr.
TE145 

Beantragt von
Dennis Plagge und Christine Haasler 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b, §12 

Beantragte Änderungen

§ 9 b Neuer Punkt 

(9)Durch Beschluß des Bundesvorstandes oder auf Antrag von x % der 
Mitglieder kann ein Programmparteitag als Sonderform eines 
Bundesparteitags einberufen werden, welcher sich ausschliesslich mit 
Änderungen des Parteiprogramms beschäftigt. Auf ihm finden keine 
Wahlen des Vorstandes, der Rechnungsprüfer oder des Schiedsgerichtes 
statt. Ebenso sind Änderungen der Satzung unzulässig und der 
Tätigkeitsberichts des Bundesvorstands zu Parteitagen hat sich auf 
einem Programmparteitag lediglich auf die geleistete politische 
Arbeit des Bundesvorstandes zu erstrecken. Der Programmparteitag 
entscheidet lediglich über die politische Entlastung des Vorstandes. 
(10)Für Formen und Fristen der Einladungen für Programmparteitage 
sowie der Zuleitung der Tagesordnung durch den Vorstand geltend die 
Bestimmungen eines gewöhnlichen Bundesparteitages in gleicher Weise. 

X % hat folgende optionale Möglichkeiten: a) 5% b) 10% c) 15% d) 20 e
) 25% 

§ 12 Neuer Punkt 

(4) Auf Programmparteitagen können nur Anträge zur Änderung des 
Programmes gestellt werden. Absatz 2 findet auf ihnen keine 
Anwendung. 

Begründung

Auf Parteitagen nehmen naturgemäß Wahlen und Satzungsänderungsanträge 
einen sehr großen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch, 
da das PartG einige Anforderungen stellt. Auch wenn dies wichtige 
innerparteiliche Notwendigkeiten darstellt, dkommen politische 
Inhalte hierbei leider viel zu kurz. Für umfangreichen Arbeiten der 
Piraten am Parteiprogramm erscheinen die Möglichkeiten auf normalen 
Parteitagen daher zu einschränkend und nicht mehr zeitgemäß. Daher 
sollte es möglich sein, dass Programmparteitage als Sonderform eines 
Bundesparteitages veranstaltet werden, welche sich ausschließlich mit 
politischen Inhalten der Piratenpartei und entsprechenden 
Änderungsanträgen im Programm beschäftigt. Dieser soll von den 
Bedingungen befreit sein, dem ein normaler Parteitag zu entsprechen 
hat, der aber weiterhin mind. 1X jährlich tagt. Die Einberufung und 
Veranstaltung von Programmparteitagen sollte dagegen jedoch flexibel 
nach Bedarf möglich sein. Auch die Arbeit der politischen AGs sollte 
auf einem Programmparteitag in der nötigen Breite diskutiert und 
entschieden werden können. 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Änderungsantrag Nr.
TE147 

Beantragt von
Gerhard Torges 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §10 

Beantragte Änderungen

Satzungsänderungsantrag I 

§10 – Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen 

Alt: (1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu 
Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der 
Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden 
Bundesland haben, Kreisbewerber im entsprechenden Wahlkreis. 

Neu: (1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu 
Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der 
Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden 
Bundesland haben, Kreisbewerber im entsprechenden Wahlkreis. Der 
Bewerber muss Mitglied in der Piratenpartei Deutschland sein. 

(3) Die Aufstellung von Bewerbern für Wahlen zu Volksvertretungen 
muss in geheimer Abstimmung erfolgen. 

(4) Die Bewerber werden von einer Mitgliederversammlung aller 
ordentlichen Mitglieder der Piratenpartei Deutschland gewählt, die in 
dem entsprechenden Wahlkreis wohnen. Eine Einladung zu dieser 
Versammlung hat mindestens zwei Wochen vor der Versammlung durch die 
zuständigen Vorstände zu erfolgen. In dieser Einladung muss explizit 
auf die Bewerberaufstellung hingewiesen werden. 

Begründung

Begründung: Die Bundessatzung verweist in Absatz (1) auf sich selbst, 
was nicht unbedingt verkehrt, aber hier weder vollständig noch klar 
formuliert ist. Zusätzliche Absätze sollen helfen Verfahrensfehler zu 
vermeiden und klare Verhältnisse schaffen. 

In Absatz (2) wird die Formulierung verschärft. Ein Bewerber muss 
Mitglied der Piratenpartei sein - etwas anderes ist nach §21 Abs. (1) 
Bundeswahlgesetz auch nicht zulässig. 

  " § 21 Aufstellung von Parteibewerbern
   (1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 
werden, wer
   nicht Mitglied einer anderen Partei ist und...."

Neu hinzu wären Absatz 3 und 4 welche soweit im Parteiengesetz und 
Bundeswahlgesetz geregelt sind, aber bei Nichtbeachtung zur 
Annulierung der Nominierung führen würden. Ich halte es daher für 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


Notwendig diese Dinge zumindest in der obersten Satzung einmal 
anzuführen. Absatz (3) nach §17 Parteiengesetz und §21 Abs. 3 
Bundeswahlgesetz Absatz (4) regelt Fristen, sowie die Form nach §21 
Abs. 1 Bundeswahlgesetz. 



Änderungsantrag Nr.
TE148 

Beantragt von
Gerhard Torges 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 

Beantragte Änderungen

Abschnitt B: Finanzordnung 

Alt: 

§ 2 - Mitgliedsbeitrag 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält der 
Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 20%. 

(7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das 
Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende 
Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht 
existierenden zuständigen Kreisverband. 

Neu: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband. In diesen 40% 
sind 5% enthalten, die der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-
International bzw. die Europäische Piratenpartei erhält. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 20%. 

(7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das 
Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende 
Anteil an den zuständigen Gebietsverband. Gleiches gilt für einen 
nicht existierenden zuständigen Kreisverband. 

Begründung

Begründung des Antrages zweite Zeile etc. 
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Änderungsantrag Nr.
TE149 

Beantragt von
Gerhard Torges 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §6 

Beantragte Änderungen

Satzungsänderungsantrag II 

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen 

Alt: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Die Satzungen 
niederer Gliederungen können dementsprechende ergänzende Regelungen 
treffen. Den Antrag auf Ausschluss stellt der Bundesvorstand beim 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgericht, das 
hierüber entscheidet. Die Berufung an ein Schiedsgericht höherer 
Stufe ist zu gewährleisten. Der Vorstand muss dem Mitglied den 
Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter Angabe von 
Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren. 

(6) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze 
oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind folgende 
Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind möglich: 
Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und 
die Grundsätze der Partei ist es zu werten, wenn die Gebietsverbände 
die Bestimmungen der Satzung beharrlich missachten, Beschlüsse 
übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen oder in wesentlichen 
Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. Die 
Ordnungsmaßnahmen werden vom Vorstand eines höheren Gebietsverbandes 
getroffen. Die Mitgliederversammlung des die Ordnungsmaßnahme 
treffenden Gebietsverbandes hat die Ordnungsmaßnahme am nächsten 
Parteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen, ansonsten tritt die 
Maßnahme außer Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung des 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichtes 
zuzulassen. 

Neu: 

(3) Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen bis auf den 
Ausschluss werden vom Bundesvorstand angeordnet. Niedere Gliederungen 
können ergänzende oder gleichlautende Regelungen zu Ordnungsmaßnahmen 
in der eigenen Satzung beinhalten. Den Antrag auf Ausschluss stellt 
der Bundesvorstand beim nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen 
Schiedsgericht, das hierüber entscheidet. Die Berufung an ein 
Schiedsgericht höherer Stufe ist zu gewährleisten. Der Vorstand muss 
dem Mitglied den Beschluss der Ordnungsmaßnahme in Schriftform unter 
Angabe von Gründen mitteilen und ihm auf Verlangen eine Anhörung 
gewähren. 
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(6) Verstößt eine Gliederung schwerwiegend gegen die Grundsätze oder 
die Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind folgende 
Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände möglich: 
Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und 
die Grundsätze der Partei ist es zu werten, wenn die Gebietsverbände 
die Bestimmungen der Satzung beharrlich missachten, Beschlüsse 
übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen oder in wesentlichen 
Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. Die 
Ordnungsmaßnahmen werden vom Vorstand eines höheren Gebietsverbandes 
getroffen. Die Mitgliederversammlung des die Ordnungsmaßnahme 
treffenden Gebietsverbandes hat die Ordnungsmaßnahme am nächsten 
Parteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen, ansonsten tritt die 
Maßnahme außer Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung des 
nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichtes 
zuzulassen. 

(8) Eine Ordnungsmaßnahme muß der betreffenden Person, bzw. Vorstand 
schriftlich mit Begründung bekanntgegeben werden. Es reicht der 
Postweg. 

Begründung

Wir waren uns in der AG Satzung einig, dass dieser Paragraph 
grundsätzlich Ordnungsmaßnahmen verbietet. Ließt man den aber 
genauer, sieht das eher gravierend anders aus... 

Absatz (3) enthält den Satz: „Die Satzungen niederer Gliederungen 
können dementsprechende ergänzende Regelungen treffen.“ Dieses läßt 
eindeutig zu viel Freiraum zu und ist nicht eindeutig formuliert. Es 
wäre sogar möglich, dass Landesverband a. einem Mitglied aus 
Landesverband b. Ordnungsmaßnahmen erteilt. Desweiteren sollten auch 
Untergliederungen alle Ordnungsmaßnahmen bis auf den Ausschluß 
ergreifen können, was in der alten Formulierung nicht eindeutig ist. 
Nach der neuen Formulierung ist es auch Untergliederungen wie Landes- 
oder niedrigeren Verbände zweifelsfrei möglich Ordnungsmaßnahmen zu 
definieren und auszusprechen, aber in umgekehrter Logik nicht mehr 
möglich, dass Landesverband a. einem Mitglied aus Landesverband b. 
Ordnungsmaßnahmen unterzieht(!). 

In Absatz 6 (Grammatikfehler) war ein „sind“ zu viel (aus: "...sind 
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind 
möglich:" WIRD: "…. Gebietsverbände möglich:") 

"... schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, 
kann der Vorstand der Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied 
von der Ausübung seiner Rechte bis zur Entscheidung des 
Schiedsgerichts ausschließen.“... Hier sehe ich wieder die 
Problematik der Formulierung Gebietsverband. Untergliederung wäre als 
allgemeine Aussage treffender!?? 



Absatz (8) wird hinzugefügt. Nach dem Parteiengesetz muß die 
Enthebung von Parteiämtern und der Ausschluß aus der Partei begründet 
dargelegt werden. Aus Gründen der Transparenz sollten sämtliche 
Ordnungsmaßnahmen begründet werden, es kann ja auch zu einer 
Selbsterkenntnis führen. 



Änderungsantrag Nr.
TE150 

Beantragt von
Sören Zetzsche 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (5),(6) 

Beantragte Änderungen

Ergänzung der Finanzordnung um §2(5a) und (6a): 

(5a) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 25% des Beitrags erhält der Bundesverband, darin sind 5% 
zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei enthalten. §2(5a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst 
damit FO §2(5) ab. 

(6a) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 35%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 30%. §2(6a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst damit FO §2(6
) ab. 

Alte Fassung: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%.

Neue Fassung: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält 
der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(5a) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 25% des Beitrags erhält der Bundesverband, darin sind 
5% zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische 
Piratenpartei enthalten. §2(5a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und 
löst damit FO §2(5) ab. 
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(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. 

(6a) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 35%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 30%. §2(6a) tritt zum 1.1.2011 in Kraft und löst 
damit FO §2(6) ab.

Begründung

Es ist notwenig die Arbeit der Untergliederungen finanziell 
sicherzustellen und eine vernünftige Mittelverteilung zu erreichen. 
Der Bundesverband erhält mit 40% von mehr als 10.0000 
Mitgliedsbeiträgen zu viel und braucht eine Abstimmung über Ausgaben 
mit den Landesverbänden nicht mehr. Die Umlagenverteilung ist eine 
demokratische Rückführung von Ausgaben zu einer Kultur der 
Kommunikation über Sinn und Zweck von Ausgaben im Bundesverband. Die 
Änderung ergänzt das Vorhaben eines Bundesfinanzrates auf 
finanzieller Basis. 



Änderungsantrag Nr.
TE151 

Beantragt von
Boris Tourovsky 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Abschnitt B der Bundessatzung im §2 im Absatz 3 
das Wort "Beitrittswilligen" durch "Beitragspflichtigen" zu ersetzen 
sowie das Wort "Bundesvorstand" durch die Worte "Vorstand des für 
dieses Mitglied zuständigen Landesverbands" zu ersetzen, die Worte 
"einen individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder 
ganz auf einen selbigen zu verzichten" durch die Worte "auf einen 
Mitgliedsbeitrag zu verzichten" zu ersetzen sowie das Wort "nur" vor 
"Gültigkeit" ersatzlos zu streichen. 

Sowie folgenden Absatz mit der nächst höheren freien Absatznummer 
anzufügen: 

Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 01.01.2011 
in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig.

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

Neue Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitragspflichtigen kann der 
Vorstand des für dieses Mitglied zuständigen Landesverbands den 
Beschluss fassen, für diese Person auf einen Mitgliedsbeitrag zu 
verzichten. Der Beschluss besitzt Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

(neu) Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig.

• Sollte der reguläre Beitrag, ob er nun bei 36€ bleibt oder etwas 
herunter- bzw. heraufgesetzt wird, für einen Piraten unzumutbar 
hoch sein, ist es zugleich Haarspalterei und ein 
ungerechtfertigter Arbeitsaufwand für Vorstände und 
Schatzmeister, diesem einen individuellen geminderten 
Mitgliedsbeitrag festzusetzen. Die Änderung sieht vor, dass die 
Beitragsminderung einheitlich die Form einer Beitragsbefreiung 
hat. Jedem steht es selbstverständlich frei, im Falle einer 
Beitragsbefreiung einen Teilbeitrag in zumutbarer Höhe der 
Partei als Spende zukommen zu lassen. 
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• Ich verzichte absichtlich auf jegliche Regelungen, die 
Beitragsminderungen in Abhängigkeit von pauschalen Merkmalen wie 
z.B. Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnissen zu setzen. 
Dies folgt aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit, aus der 
teilweise mangelnden Aussagekraft sowie der mangelnden 
Nachprüfbarkeit (mit piratig hinnehmbaren Mitteln) solcher 
Merkmale. 

• Der Vorstand des Landesverbands ist die geeignete Ebene, über 
Beitragsstreichungen zu entscheiden, da es einerseits 
ausreichend basisnah ist und einen überschaubaren Arbeitsaufwand 
haben wird (im Gegensatz zum Bundesvorstand), andererseits aber 
weniger für Vetternwirtschaft anfällig ist als die 
untergeordneten Gliederungen. Ein Alternativantrag ist 
Antragsfabrik/Beitragsminderung durch die niedrigste 
Untergliederung zu finden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_die_niedrigste_Untergliederung
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Änderungsantrag Nr.
TE152 

Beantragt von
Boris Tourovsky 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Abschnitt B der Bundessatzung im §2 im Absatz 3 
das Wort "Beitrittswilligen" durch "Beitragspflichtigen" zu ersetzen 
sowie das Wort "Bundesvorstand" durch die Worte "Vorstand der für 
dieses Mitglied zuständigen niedrigsten Gliederung" zu ersetzen, die 
Worte "einen individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag 
festzusetzen, oder ganz auf einen selbigen zu verzichten" durch die 
Worte "auf einen Mitgliedsbeitrag zu verzichten" zu ersetzen sowie 
das Wort "nur" vor "Gültigkeit" ersatzlos zu streichen. 

Sowie folgenden Absatz mit der nächst höheren freien Absatznummer 
anzufügen: 

Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 01.01.2011 
in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

Neue Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitragspflichtigen kann der 
Vorstand der für dieses Mitglied zuständigen niedrigsten Gliederung 
den Beschluss fassen, für diese Person auf einen Mitgliedsbeitrag 
zu verzichten. Der Beschluss besitzt Gültigkeit für ein 
Kalenderjahr. 

(neu) Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig. 

• Sollte der reguläre Beitrag, ob er nun bei 36€ bleibt oder etwas 
herunter- bzw. heraufgesetzt wird, für einen Piraten unzumutbar 
hoch sein, ist es zugleich Haarspalterei und ein 
ungerechtfertigter Arbeitsaufwand für Vorstände und 
Schatzmeister, diesem einen individuellen geminderten 
Mitgliedsbeitrag festzusetzen. Die Änderung sieht vor, dass die 
Beitragsminderung einheitlich die Form einer Beitragsbefreiung 
hat. Jedem steht es selbstverständlich frei, im Falle einer 
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Beitragsbefreiung einen Teilbeitrag in zumutbarer Höhe der 
Partei als Spende zukommen zu lassen. 

• Ich verzichte absichtlich auf jegliche Regelungen, die 
Beitragsminderungen in Abhängigkeit von pauschalen Merkmalen wie 
z.B. Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnissen zu setzen. 
Dies folgt aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit, aus der 
teilweise mangelnden Aussagekraft sowie der mangelnden 
Nachprüfbarkeit (mit piratig hinnehmbaren Mitteln) solcher 
Merkmale. 

• Der Vorstand der niedrigsten Untergliederung ist als 
basisbächstes Organ am Besten dazu geeignet, die Begründung für 
einen Beitragsverzicht zu evaluieren und wird zugleich nicht mit 
Anträgen überschwemmt werden. Wegen begründeter Ängste vor einer 
Vetternwirtschaft habe ich auch einen Alternativantrag gestellt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_den_Landesverband


Änderungsantrag Nr.
TE176 

Beantragt von
Dennis Plagge  Kine Haasler   

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §1 (5) 

Beantragte Änderungen

Bisheriger Text 

§ 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
...
(5) Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder 
werden geschlechtsneutral als Piraten bezeichnet. 

Neue Fassung: 

Absatz 5 wird ersetzt durch "Die in der Piratenpartei Deutschland 
organisierten Mitglieder werden als Piratinnen und Piraten 
bezeichnet." 

Bedingung an den Antrag: 

Der Bundesparteitag möge beschliessen, dass vorab in einer 
getrennten, geschlechtsspezifischen Abstimmung unter den weiblichen 
Piraten festzustellen ist, ob diese selbst mehrheitlich im 
parteiinternen Sprachgebrauch auf die Bezeichnung „Piratinnen“ wert 
legen oder ob weiterhin die Parteimitglieder geschlechtsneutral als 
"Pirat" bezeichnet werden sollen, da man sich als Post-Gender 
betrachten möchte. 

Wenn die Abstimmung ergibt, dass die Mehrheit der weiblichen Piraten 
sich selbst mit der geschlechtsneutralen Bezeichnung "Pirat" 
identifizieren können, entfällt dieser Antrag ersatzlos. Sofern der 
Bundesparteitag beschließt, dass hierzu keine vorherige Abstimmung 
stattfinden soll, halten wir an diesem Antrag in dieser Form fest. 

Begründung

Da in der Vergangenheit einige weibliche Piraten für sich selbst 
dargestellt haben, dass sie sich u.a. durch die geschlechtsneutrale 
Bezeichnung „Pirat“ innerparteilich benachteiligt fühlten, dienen 
diese Abstimmungen dazu, eine Aussage darüber zu treffen, wie die 
weiblichen Piraten selbst mit dieser Frage zukünftig umgehen möchten 
und ob die Gender-Frage nun ein Thema ist, mit dem sich die Partei 
insgesamt beschäftigen soll oder ob dies ein Thema von einzelnen 
Mitgliedern bleibt. Dieses Thema kann nur von den weiblichen Piraten 
selber beantwortet werden, unabhängig davon, wie der Bundesparteitag 
dann ggf. damit weiterverfahren möchte. Unter Umständen entfällt hier 
jedoch bereits jede weitere künftige Diskussion. 
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Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_"im_Folgenden"_statt_"geschlechtsneutral" 
Antragsfabrik/§1, Absatz 5: Bessere Definition 
Antragsfabrik/§1,_Absatz_5:_Vollständig_streichen 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_Vollst%C3%A4ndig_streichen
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_Bessere_Definition
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/%C2%A71,_Absatz_5:_%22im_Folgenden%22_statt_%22geschlechtsneutral%22
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